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Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(Gesetzentwurf der Bundesregierung) 

A. Problem 

Das derzeit geltende Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
gibt nicht ausreichende Handhaben, um die Voraussetzungen 
für einen funktionsfähigen Wettbewerb in allen Bereichen der 
gewerblichen Wirtschaft zu sichern. 

B. Lösung 

Die Bundesregierung empfiehlt deshalb, in einer Novelle zu 
diesem Gesetz 

— Kooperationserleichterungen für kleine und mittlere Unter-
nehmen zu schaffen (§§ 5 b und 28) 

— die Mißbrauchsaufsicht über Ausschließlichkeitsverträge zu 
verschärfen (§ 18) 

— die Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unterneh-
men zu verbessern (§ 22) 

— eine vorbeugende Fusionskontrolle für Umsatzmilliardäre 
neu einzuführen (§§ 23 bis 24 b). 

C. Alternativen 

Der Bundesrat schlägt vor, 

— bei den Kooperationserleichterungen nach § 5 b die Preis-
abreden auszuklammern 
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— die vorgeschlagene Verschärfung der Mißbrauchsaufsicht 
(§ 18) über Ausschließlichkeitsverträge abzuschwächen 

— aus der Zusammenschlußkontrolle solche Fusionen auszu-
klammern, die die Länder durch eigene Gesetze regeln (ins-
besondere bei den öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten) 

- an dem Untersagungsverfahren nach § 24 die zuständigen 
obersten Landesbehörden zu beteiligen. 

D. Kosten 

Es entstehen Personalkosten durch Schaffung neuer Stellen vor 
allem beim Bundeskartellamt, die bis zu 4 Mio DM jährlich 
angegeben werden. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

I/4 (IV/2) — 610 10 — We 2/6/71 

Bonn, den 18. August 1971 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlos-
senen 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

mit Begründung (Anlage 1). Ich bitte, die Beschlußfassung des 
Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 369. Sitzung am 9. Juli 1971 gemäß 
Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf wie aus der Anlage 2 ersichtlich Stellung zu 
nehmen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine Ein-
wendungen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates ist in der Anlage 3 dargelegt. 

Für den Bundeskanzler 

Der Bundesminister für besondere Aufgaben 

Ehmke 
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Anlage 1 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes 

zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vom 27. Juli 1957 in der Fassung vom 3. Januar 1966 
(Bundesgesetzbl. I S. 37), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Änderung von Kostenermächtigungen 
und zur Überleitung gebührenrechtlicher Vorschrif-
ten vom 22. Juli 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 901), wird 
wie folgt geändert: 

1. Nach § 5 a wird folgender § 5 b eingefügt: 

„§ 5 b 

(1) § '1 gilt nicht für Verträge und Beschlüsse, 
die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vor-
gänge durch eine andere als die in § 5 a bezeich-
nete Art der Koordinierung einzelner Unterneh-
mensfunktionen zum Gegenstand haben, wenn 
dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird. 

(2) § 5 a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend." 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Verweisung 
„§§ 2, 3, 5 Abs. 1, § 5 a Abs. 1 und § 6 
Abs. 1" durch die Verweisung „§§ 2, 3, 5 
Abs. 1, § 5 a Abs. 1, § 5 b Abs. 1 und § 6 
Abs. 1" ersetzt. 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Anmeldungen sind bei der Kar-
tellbehörde mündlich oder schriftlich zu be-
wirken. " 

3. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 wird die Verweisung „§§ 2, 3, 
5 Abs. 1 und 4 sowie § 5 a Abs. 1" durch die 
Verweisung „§§ 2, 3, 5 Abs. 1 und 4, § 5 a 
Abs. 1 sowie § 5 b Abs. 1" ersetzt. 

b) In Satz 1 Nr. 3 wird die Verweisung „§ 38 
Abs. 3" durch die Verweisung „§ 38 Abs. 2 
Nr. 2 und 3" ersetzt. 

c) Nach Satz 1 Nr. 4 wird folgende Nummer 5 
angefügt: 

„5. die nach § 23 angezeigten Zusammen-
schlüsse sowie der Antrag auf Erteilung 
einer Erlaubnis für einen Zusammen-
schluß nach § 24 Abs. 3." 

d) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 
„Für den Inhalt der Bekanntmachung nach 
Nummer 5 gilt § 23 Abs. 4 Satz 1 sowie 
Satz 2 Nr. 1 und 2 entsprechend." 

4. In § 12 Abs. 1 wird die Verweisung „§§ 2, 3, 5 
Abs. 1 und 4, § 5 a Abs. 1 und § 6 Abs. 1" 
durch die Verweisung „§§ 2, 3, 5 Abs. 1 und 4, 
§ 5 a Abs. 1, § 5 b Abs. 1 und § 6 Abs. 1" er-
setzt. 

5. § 18 erhält folgende Fassung: 

„§ 18 

(1) Die Kartellbehörde kann Verträge zwi-
schen Unternehmen über Waren oder gewerb-
liche Leistungen mit sofortiger Wirkung oder zu 
einem von ihr zu bestimmenden künftigen Zeit-
punkt für unwirksam erklären und die Anwen-
dung neuer, gleichartiger Bindungen verbieten, 
soweit sie einen Vertragsbeteiligten 

1. in der Freiheit der Verwendung der gelie-
ferten Waren, anderer Waren oder gewerb-
licher Leistungen beschränken oder 

2. darin beschränken, andere Waren oder ge-
werbliche Leistungen von Dritten zu bezie-
hen oder an Dritte abzugeben, oder 

3. darin beschränken, die gelieferten Waren an 
Dritte abzugeben, oder 

4. verpflichten, sachlich oder handelsüblich 
nicht zugehörige Waren oder gewerbliche 
Leistungen abzunehmen, 

und soweit 

a) dadurch eine Vielzahl von Unternehmen 
gleichartig gebunden und in ihrer Wett-
bewerbsfreiheit unbillig eingeschränkt ist 
oder 

b) dadurch für andere Unternehmen der Markt-
zutritt unbillig beschränkt oder 

c) durch das Ausmaß solcher Beschränkungen 
der Wettbewerb auf dem Markt für diese 
oder andere Waren oder gewerbliche Lei-
stungen wesentlich beeinträchtigt wird. 

(2) Als unbillig im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe b ist nicht eine Beschränkung anzu-
sehen, die im Verhältnis zu den Angebots- oder 
Nachfragemöglichkeiten, die den anderen Unter-
nehmen verbleiben, unwesentlich ist." 

6 § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fas-
sung:  

„ (1) Soweit ein Unternehmen für eine be-
stimmte Art von Waren oder gewerblichen 
Leistungen ohne Wettbewerber ist oder kei-
nem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt 
ist, ist es marktbeherrschend im Sinne dieses 
Gesetzes. Ein Unternehmen ist auch markt- 
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beherrschend im Sinne dieses Gesetzes, 
wenn es als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen eine im Verhältnis zu sei-
nen Wettbewerbern überragende Markt-
stellung hat; hierbei sind außer seinem 
Marktanteil seine Finanzkraft, sein Zugang 
zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, 
Verflechtungen mit anderen Unternehmen 
sowie rechtliche oder tatsächliche Schranken 
für den Marktzutritt anderer Unternehmen 
zu berücksichtigen. Es wird vermutet, daß 
ein Unternehmen marktbeherrschend im 
Sinne dieses Gesetzes ist, wenn es für eine 
bestimmte Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen einen Marktanteil von 
mindestens 40 vom Hundert und keiner sei-
ner Wettbewerber auf diesem Markt einen 
Anteil von mehr als 10 vom Hundert hat. Die 
Vermutung gilt nicht, wenn das Unterneh-
men im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von weniger als 250 Mil-
lionen Deutscher Mark hatte. Für die Berech-
nung der Marktanteile und Umsatzerlöse gilt 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 bis 6 entsprechend. 

(2) Als marktbeherrschend gelten auch 
zwei oder mehr Unternehmen, soweit zwi-
schen ihnen für eine bestimmte Art von 
Waren oder gewerblichen Leistungen allge-
mein oder auf bestimmten Märkten aus tat-
sächlichen Gründen ein wesentlicher Wett-
bewerb nicht besteht und soweit sie in ihrer 
Gesamtheit die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 oder 2 erfüllen. Es wird ver-
mutet, daß die Voraussetzungen des Satzes 1 
vorliegen, wenn die Unternehmen sich beim 
Fordern oder Anbieten von Preisen über 
einen längeren Zeitraum hinweg gleich-
förmig verhalten. Die Vermutung gilt nicht, 
soweit es sich um Unternehmen handelt, die 
im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
Umsatzerlöse von weniger als 100 Millionen 
Deutscher Mark hatten. Für die Berechnung 
der Umsatzerlöse gilt § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 6 
entsprechend." 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
„(5) Soweit die Voraussetzungen des Ab-

satzes 1 Satz 1 oder 2 bei einem Konzern-
unternehmen im Sinne des § 18 des Aktien-
gesetzes vorliegen, stehen der Kartell-
behörde die Befugnisse nach Absatz 4 gegen-
über jedem Konzernunternehmen zu." 

7. Die §§ 23 und 24 erhalten folgende Fassung: 

„§ 23 

(1) Der Zusammenschluß von Unternehmen 
ist dem Bundeskartellamt unverzüglich anzu-
zeigen, wenn 

1. im gesamten Geltungsbereich dieses Ge-
setzes oder in einem wesentlichen Teil des

-

selben durch den Zusammenschluß ein 
Marktanteil von mindestens 20 vom Hundert 
erreicht oder erhöht wird oder ein beteiligtes 
Unternehmen auf einem anderen Markt 
einen Anteil von mindestens 20 vom Hun-
dert hat oder 

2. die beteiligten Unternehmen insgesamt zu 
einem Zeitpunkt innerhalb des letzten vor 
dem Zusammenschluß endenden Geschäfts-
jahres mindestens 10 000 Beschäftigte oder 
in diesem Zeitraum Umsatzerlöse von min-
destens 500 Millionen Deutscher Mark 
hatten. 

Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges 
oder herrschendes Unternehmen im Sinne des 
§ 17 des Aktiengesetzes oder ein Konzernunter-
nehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, 
so sind für die Berechnung der Marktanteile, 
der Beschäftigtenzahl und der Umsatzerlöse die 
so verbundenen Unternehmen als einheitliches 
Unternehmen anzusehen. Für die Ermittlung der 
Umsatzerlöse gilt § 158 Abs. 1 und 2 des Aktien-
gesetzes; Umsatzerlöse aus Lieferungen und 
Leistungen zwischen Unternehmen, die im Sinne 
des Satzes 2 verbunden sind (Innenumsatz-
erlöse), die Mehrwertsteuer sowie Verbrauch-
steuern bleiben außer Betracht; Umsatzerlöse in 
fremder Währung sind nach dem amtlichen Kurs 
in Deutsche Mark umzurechnen. An die Stelle 
der Umsatzerlöse treten bei Kreditinstituten 
und Bausparkassen ein Zehntel der Bilanz-
summe, bei Versicherungsunternehmen die Prä-
mieneinnahmen des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahres. Die Bilanzsumme ist um die-
jenigen Ansätze zu vermindern, die für Be-
teiligungen an im Sinne des Satzes 2 verbunde-
nen Unternehmen ausgewiesen sind; Prämien-
einnahmen sind die Einnahmen aus dem Erst- 
und Rückversicherungsgeschäft einschließlich 
der in Rückdeckung gegebenen Anteile. Bei 
Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb lediglich 
im Vertrieb von Waren besteht, sind nur drei 
Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen. 

(2) Als Zusammenschluß im Sinne dieses Ge-
setzes gelten 

1. Erwerb des Vermögens eines anderen Unter-
nehmens ganz oder zu einem wesentlichen 
Teil durch Verschmelzung, Umwandlung 
oder in sonstiger Weise; 

2. Erwerb von Anteilen an einem anderen 
Unternehmen, wenn die Anteile allein oder 
zusammen mit sonstigen dem Unternehmen 
bereits gehörenden Anteilen 

a) 25 vom Hundert des stimmberechtigten 
Kapitals des anderen Unternehmens er-
reichen oder 

b) 50 vom Hundert des stimmberechtigten 
Kapitals des anderen Unternehmens er-
reichen oder 
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c) dem Unternehmen eine Mehrheitsbeteili-
gung im Sinne des § 16 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes gewähren; 

zu den Anteilen, die dem Unternehmen ge-
hören, rechnen auch die Anteile, die einem 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 verbundenen 
Unternehmen oder einem anderen für Rech-
nung eines dieser Unternehmen gehören 
und, wenn der Inhaber des Unternehmens 
ein Einzelkaufmann ist, auch die Anteile, die 
sonstiges Vermögen des Inhabers sind; er-
werben mehrere Unternehmen gleichzeitig 
oder nacheinander im vorbezeichneten Um-
fang Anteile an einem anderen Unterneh-
men, so gilt dies hinsichtlich der Märkte, auf 
denen das andere Unternehmen tätig ist, 
auch als Zusammenschluß der sich beteiligen-
den Unternehmen untereinander; steht einer 
Person oder Personenvereinigung, die nicht 
Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung 
an einem Unternehmen zu und erwirbt sie 
Anteile an einem anderen Unternehmen, so 
gilt sie insoweit als Unternehmen; 

3. Verträge mit einem anderen Unternehmen, 
durch die 

a) ein Konzern im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes gebildet oder der Kreis 
der Konzernunternehmen erweitert wird 
oder 

b) sich das andere Unternehmen verpflichtet, 
sein Unternehmen für Rechnung des 
Unternehmens zu führen oder seinen Ge-
winn ganz oder zum Teil an das Unter-
nehmen abzuführen oder 

c) dem Unternehmen der Betrieb des ande-
ren Unternehmens ganz oder zu einem 
wesentlichen Teil verpachtet oder sonst 
überlassen wird; 

4. Herbeiführung der Personengleichheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder des 
Aufsichtsrats, des Vorstands oder eines son-
stigen zur Geschäftsführung berufenen 
Organs von Unternehmen; 

5. jede sonstige Verbindung von Unterneh-
men, auf Grund deren ein Unternehmen un-
mittelbar oder mittelbar einen beherrschen-
den Einfluß auf ein anderes Unternehmen 
ausüben kann. 

Ein Zusammenschluß liegt nicht vor, wenn ein 
Kreditinstitut bei der Gründung oder Kapital-
erhöhung eines Unternehmens oder sonst im 
Rahmen seines Geschäftsbetriebes Anteile an 
einem anderen Unternehmen zum Zweck der 
Veräußerung auf dem Markt erwirbt, solange 
es das Stimmrecht aus diesen Anteilen nicht aus-
übt und sofern die Veräußerung innerhalb eines 
Jahres erfolgt; bei der Gründung eines Unter-
nehmens führt die Ausübung des Stimmrechts 

in der ersten Hauptversammlung nach der 
Gründung nicht zu einem Zusammenschluß. Ist 
ein an einem Zusammenschluß beteiligtes Unter-
nehmen ein im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 
verbundenes Unternehmen, so gelten auch das 
herrschende Unternehmen sowie diejenigen 
Unternehmen, von denen das herrschende 
Unternehmen abhängig ist, als am Zusammen-
schluß beteiligt. Schließen sich zwei oder mehr 
Unternehmen zusammen, so gilt dies auch als 
Zusammenschluß der von ihnen abhängigen 
Unternehmen. 

(3) Zur Anzeige sind verpflichtet: 

1. in den Fällen der Verschmelzung oder Um-
wandlung die Inhaber des aufnehmenden 
oder des neugebildeten Unternehmens oder 
deren Vertreter, bei juristischen Personen 
und Gesellschaften die nach Gesetz oder 
Satzung zur Vertretung berufenen Personen; 

2. im übrigen 

a) die Inhaber der am Zusammenschluß be-
teiligten Unternehmen und 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 
und 2 auch der Veräußerer 

oder deren Vertreter, bei juristischen Per-
sonen und Gesellschaften die nach Gesetz 
oder Satzung zur Vertretung berufenen Per-
sonen; in den Fällen des Buchstaben b gilt 
Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 

Ein Zusammenschluß ist auch dann anzuzeigen, 
wenn die beteiligten Unternehmen bereits vor-
her im Sinne des Absatzes 2 zusammengeschlos-
sen waren, es sei denn, daß der Zusammen-
schluß nicht zu einer wesentlichen Verstärkung 
der bereits bestehenden Unternehmensver-
bindung führt. 

(4) In der Anzeige ist die Form des Zusam-
menschlusses anzugeben. Die Anzeige muß 
ferner über jedes beteiligte Unternehmen fol-
gende Angaben enthalten: 

1. die Firma oder sonstige Bezeichnung und 
den Ort der Niederlassung oder den Sitz; 

2. die Art des Geschäftsbetriebes; 

3. soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 1 erfüllt sind, den Marktanteil ein-
schließlich der Grundlagen für seine Berech-
nung oder Schätzung, die Zahl der Beschäf-
tigten und die Umsatzerlöse; an Stelle der 
Umsatzerlöse sind bei Kreditinstituten und 
Bausparkassen die Bilanzsumme, bei Ver-
sicherungsunternehmen die Prämieneinnah-
men anzugeben; 

4. beim Erwerb von Anteilen an einem anderen 
Unternehmen (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) die 
Höhe der erworbenen und der insgesamt 
gehaltenen Beteiligung. 
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Ist ein beteiligtes Unternehmen ein im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 verbundenes Unterneh-
men, so sind die in Satz 2 Nr. 1 bis 3 geforderten 
Angaben auch über die so verbundenen Unter-
nehmen zu machen sowie die Konzernbeziehun-
gen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhält-
nisse zwischen den verbundenen Unternehmen 
mitzuteilen. 

(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem 
beteiligten Unternehmen Auskunft über Markt-
anteile einschließlich der Grundlagen für ihre 
Berechnung oder Schätzung sowie über den Um-
satzerlös bei einer bestimmten Art von Waren 
oder gewerblichen Leistungen verlangen, den 
das Unternehmen im letzten vor dem Zusam-
menschluß endenden Geschäftsjahr erzielt hat. 
Ist ein beteiligtes Unternehmen ein im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 verbundenes Unterneh-
men, so kann das Bundeskartellamt die Aus-
kunft auch über die so verbundenen Unterneh-
men verlangen; es kann die Auskunft auch von 
den verbundenen Unternehmen verlangen. § 46 
Abs. 2, 5, 8 und 9 sowie § 47 gelten entspre-
chend. Zur Erteilung der Auskunft hat das 
Bundeskartellamt eine angemessene Frist zu 
bestimmen. Die Befugnisse des Bundeskartell-
amtes nach § 46 bleiben unberührt. 

§ 24 

(1) Ist zu erwarten, daß 

1. durch einen Zusammenschluß eine markt-
beherrschende Stellung entsteht oder ver-
stärkt wird und 

2. diese marktbeherrschende Stellung nicht 
durch eine Verbesserung der Wettbewerbs-
voraussetzungen auf diesem oder anderen 
Märkten aufgewogen wird, 

so hat die Kartellbehörde die in den folgenden 
Bestimmungen genannten Befugnisse. 

(2) Liegen die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 vor, so untersagt das Bundeskartellamt 
den Zusammenschluß. Das Bundeskartellamt 
darf einen Zusammenschluß untersagen, sobald 
ihm das Vorhaben des Zusammenschlusses be-
kannt geworden ist; vollzogene Zusammen-
schlüsse darf das Bundeskartellamt nur inner-
halb einer Frist von einem Jahr seit Eingang 
der vollständigen Anzeige nach § 23 unter-
sagen. Hat das Bundeskartellamt die Verfügung 
nach Satz 1 erlassen, so ist es unzulässig, den 
Zusammenschluß ohne Erlaubnis des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Finanzen zu voll-
ziehen oder am Vollzug des Zusammenschlusses 
mitzuwirken; ein vollzogener Zusammenschluß 
ist aufzulösen, wenn nicht der Bundesminister 
für Wirtschaft und Finanzen die Erlaubnis zu 
dem Zusammenschluß erteilt. 

(3) Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen erteilt auf Antrag die Erlaubnis zu  

dem Zusammenschluß, wenn im Einzelfall die 
Wettbewerbsbeschränkung von gesamtwirt-
schaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses 
aufgewogen wird oder der Zusammenschluß 
durch ein überragendes Interesse der Allge-
meinheit gerechtfertigt ist. Die Erlaubnis kann 
mit Beschränkungen und Auflagen verbunden 
werden. Diese dürfen sich nicht darauf richten, 
die beteiligten Unternehmen einer laufenden 
Verhaltenskontrolle zu unterstellen. § 22 bleibt 
unberührt. 

(4) Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis 
zum Zusammenschluß ist binnen einer Frist 
von einem Monat beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen schriftlich einzureichen. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in Ab-
satz 2 Satz 1 bezeichneten Verfügung des Bun-
deskartellamtes ;  wird die Verfügung des Bun-
deskartellamtes innerhalb der in § 65 Abs. 1 
Satz 1 und 2 vorgesehenen Frist angefochten, so 
beginnt die Frist für den Erlaubnisantrag in 
dem Zeitpunkt, in dem die Verfügung des 
Bundeskartellamtes unanfechtbar wird. Der Bun-
desminister für Wirtschaft und Finanzen soll 
über den Antrag innerhalb von vier Monaten 
seit Ablauf der in den Sätzen 1 und 2 genann-
ten Frist für den Erlaubnisantrag entscheiden. 
Vor der Entscheidung sind die obersten Landes-
behörden zu hören, in deren Gebiet die beteilig-
ten Unternehmen ihren Sitz haben. 

(5) Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen kann die Erlaubnis widerrufen oder 
durch Anordnung von Beschränkungen ändern 
oder mit Auflagen versehen, wenn die beteilig-
ten Unternehmen einer mit der Erlaubnis ver-
bundenen Auflage zuwiderhandeln. Der Bundes-
minister für Wirtschaft und Finanzen kann die 
Erlaubnis zurücknehmen, wenn die beteiligten 
Unternehmen sie durch arglistige Täuschung, 
Drohung, Bestechung oder durch Angaben er-
wirkt haben, die in wesentlicher Beziehung 
unrichtig oder unvollständig waren. 

(6) Die Auflösung eines vollzogenen Zusam-
menschlusses kann auch darin bestehen, daß die 
Wettbewerbsbeschränkung auf andere Weise 
als durch Wiederherstellung des früheren Zu-
stands beseitigt wird. Das Bundeskartellamt 
ordnet die zur Auflösung des Zusammenschlus-
ses erforderlichen Maßnahmen an, wenn 

1. seine in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Ver-
fügung unanfechtbar geworden ist und, 

2. falls die beteiligten Unternehmen beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
einen Antrag auf Erteilung der Erlaubnis 
zum Zusammenschluß gestellt hatten, die Ab-
lehnung dieses Antrags oder in den Fällen 
des Absatzes 5 der Widerruf unanfechtbar 
geworden ist. 
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Hierbei hat es unter Wahrung der Belange 
Dritter diejenigen Maßnahmen anzuordnen, die 
mit dem geringsten Aufwand und der gering-
sten Belastung für die Beteiligten zum Ziele 
führen. 

(7) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann 
das Bundeskartellamt insbesondere 

1. durch einmalige oder mehrfache Festsetzung 
eines Zwangsgeldes von 10 000 bis eine Mil-
lion Deutscher Mark die zur Auflösung des 
Zusammenschlusses Verpflichteten dazu an-
halten, daß sie unverzüglich die angeordne-
ten Maßnahmen ergreifen, 

2. untersagen, daß das Stimmrecht aus An-
teilen an einem beteiligten Unternehmen, 
die einem anderen beteiligten Unternehmen 
gehören oder ihm zuzurechnen sind, ausge-
übt wird, oder die Ausübung des Stimm-
rechts oder die Art der Ausübung von der 
Erlaubnis des Bundeskartellamtes abhängig 
machen, 

3. den Zusammenschluß bewirkende Verträge 
der in § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 bezeich-
neten Art für unwirksam erklären; dies gilt 
nicht für Verträge über die Verschmelzung, 
Umwandlung, Eingliederung oder Gründung 
eines Unternehmens und für Unternehmens-
verträge im Sinne der §§ 291 und 292 des 
Aktiengesetzes, sobald sie durch Eintragung 
in das Handelsregister oder in das Genos-
senschaftsregister rechtswirksam geworden 
sind, 

4. einen Treuhänder bestellen, der für die zur 
Auflösung des Zusammenschlusses Ver-
pflichteten die erforderlichen Willenserklä-
rungen abzugeben und die erforderlichen 
tatsächlichen Handlungen vorzunehmen hat; 
hierbei ist zu bestimmen, in welchem Um-
fang während der Dauer der Treuhänder-
schaft die Rechte der Betroffenen ruhen; für 
das Rechtsverhältnis zwischen dem Treu-
händer und dem Verpflichteten sind die 
§§ 664, 666 bis 670 des Bürgerlichen Gesetz-
buches entsprechend anzuwenden; der Treu-
händer kann von dem Verpflichteten eine 
angemessene Vergütung beanspruchen. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht, 

1. wenn die beteiligten Unternehmen insge-
samt im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von weniger als einer 
Milliarde Deutscher Mark hatten oder 

2. wenn ein Unternehmen, das im letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 
nicht mehr als 50 Millionen Deutscher Mark 
hatte, sich einem anderen Unternehmen an-
schließt oder 

3. soweit zu erwarten ist, daß die Wett-
bewerbsbeschränkung sich nicht im gesamten 

Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in 
einem wesentlichen Teil desselben auswirkt 
oder 

4. soweit ein Markt für Waren oder gewerb-
liche Leistungen betroffen ist, auf dem im 
letzten abgeschlossenen Kalenderjahr we-
niger als fünf Millionen Deutscher Mark 
umgesetzt wurden. 

Bei der Berechnung der Umsatzerlöse ist § 23 
Abs. 1 Satz 2 bis 6 anzuwenden." 

8. Nach § 24 werden folgende §§ 24 a und 24 b 
eingefügt: 

„§ 24 a 

(1) Das Vorhaben eines Zusammenschlusses 
kann beim Bundeskartellamt angemeldet wer-
den. Das Vorhaben ist beim Bundeskartellamt 
anzumelden, wenn mindestens zwei der am Zu-
sammenschluß beteiligten Unternehmen im 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsatz-
erlöse von jeweils einer Milliarde Deutscher 
Mark oder mehr hatten; das Zusammenschluß-
vorhaben ist ferner anzumelden, wenn der Zu-
sammenschluß nach Landesrecht durch Gesetz 
oder sonstigen Hoheitsakt bewirkt werden soll. 
Für die Anmeldung gilt § 23 entsprechend mit 
der Maßgabe, daß bei Anwendung des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 5 an die Stelle des 
Zeitpunktes des Zusammenschlusses der Zeit-
punkt der Anmeldung tritt und daß in den 
Fällen der Verschmelzung oder Umwandlung 
die Inhaber, die Vertreter oder zur Vertretung 
berufenen Personen der am Zusammenschluß 
beteiligten Unternehmen zur Anmeldung ver-
pflichtet sind. Die Anmeldung gilt nur als be-
wirkt, wenn sie die in § 23 Abs. 4 bezeichneten 
Angaben enthält. § 46 Abs. 8 und 9 sowie § 47 
finden auf die anläßlich der Anmeldung erlang-
ten Kenntnisse und Unterlagen entsprechende 
Anwendung. 

(2) Ist das Zusammenschlußvorhaben beim 
Bundeskartellamt angemeldet worden, so darf 
das Bundeskartellamt den Zusammenschluß nur 
untersagen, wenn es demjenigen, der die An-
meldung bewirkt hat, innerhalb einer Frist von 
einem Monat seit Eingang der Anmeldung mit-
teilt, daß es in die Prüfung des Zusammen-
schlußvorhabens eingetreten ist und wenn die 
Verfügung nach § 24 Abs. 2 Satz 1 innerhalb 
einer Frist von vier Monaten seit Eingang der 
Anmeldung ergeht. Das Bundeskartellamt darf 
den Zusammenschluß auch nach Ablauf der vier 
Monate untersagen, wenn 

1. die am Zusammenschluß beteiligten Unter-
nehmen einer Fristverlängerung zustimmen 
oder 

2. der Zusammenschluß vollzogen wird, ob-
gleich die in Satz 1 genannte Frist von einem 
Monat oder, wenn das Bundeskartellamt die 
Mitteilung nach Satz 1 gemacht hat, die dort 
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genannte Frist von vier Monaten noch nicht 
abgelaufen ist oder 

3. der Zusammenschluß anders als angemeldet 
vollzogen wird oder 

4. der Zusammenschluß noch nicht vollzogen ist 
und die Verhältnisse, auf Grund deren das 
Bundeskartellamt von der Mitteilung nach 
Satz 1 oder von der Untersagung des Zu-
sammenschlusses nach § 24 Abs. 2 Satz 1 
abgesehen hatte, sich wesentlich geändert 
haben oder 

5. das Bundeskartellamt durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben der am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen oder eines 
anderen veranlaßt worden ist, die Mitteilung 
nach Satz 1 oder die Untersagung des Zu-
sammenschlusses nach § 24 Abs. 2 Satz 1 zu 
unterlassen oder 

6. eine Auskunft nach § 23 Abs. 5 oder § 46 
nicht oder nicht fristgemäß erteilt wurde 
und das Bundeskartellamt dadurch zu dem in 
Nummer 5 bezeichneten Verhalten veranlaßt 
worden ist. 

(3) Die Anmeldung des Zusammenschlußvor-
habens läßt die Pflicht zur Anzeige des Zu-
sammenschlusses nach § 23 unberührt; bei der 
Anzeige nach § 23 kann auf die bei der An-
meldung des Zusammenschlußvorhabens einge-
reichten Unterlagen Bezug genommen werden. 

(4) Der Vollzug eines Zusammenschlusses, 
der nach Absatz 1 Satz 2 anzumelden ist, ist 
vor dem Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 genann-
ten Frist von einem Monat und, wenn das 
Bundeskartellamt die Mitteilung nach Absatz 2 
Satz 1 gemacht hat, vor dem Ablauf der dort 
genannten Frist von vier Monaten unzulässig. 
§ 24 Abs. 2 Satz 3 bleibt unberührt. 

§ 24 b 

(1) Zur regelmäßigen Begutachtung der Ent-
wicklung der Unternehmenskonzentration in 
der Bundesrepublik Deutschland und der An-
wendung der §§ 22 bis 24 a wird eine Monopol-
kommission gebildet. Sie besteht aus fünf Mit-
gliedern, die über besondere volkswirtschaft-
liche, betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, 
technologische oder wirtschaftsrechtliche Kennt-
nisse und Erfahrungen verfügen müssen. 

(2) Die Mitglieder der Monopolkommission 
dürfen weder der Regierung oder einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines 
Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bun-
des, eines Landes oder einer sonstigen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn 
als Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines 
wissenschaftlichen Instituts, angehören. Sie 
dürfen ferner nicht Repräsentant eines Wirt-
schaftsverbandes oder einer Organisation der 

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein oder zu 
diesen in einem ständigen Dienst- oder Ge-
schäftsbesorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen 
auch nicht während des letzten Jahres vor der 
Berufung zum Mitglied der Monopolkommission 
eine derartige Stellung innegehabt haben. 

(3) Die Monopolkommission soll in ihrem 
Gutachten den jeweiligen Stand der Unterneh-
menskonzentration sowie deren absehbare Ent-
wicklung unter wirtschafts-, insbesondere wett-
bewerbspolitischen Gesichtspunkten beurteilen 
und die Anwendung der §§ 22 bis 24 a würdigen. 
Sie soll auch nach ihrer Auffassung notwendige 
Änderungen der einschlägigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes aufzeigen. 

(4) Die Monopolkommission ist nur an den 
durch dieses Gesetz begründeten Auftrag ge-
bunden und in ihrer Tätigkeit unabhängig. Ver-
tritt eine Minderheit bei der Abfassung der 
Gutachten eine abweichende Auffassung, so 
kann sie diese in den Gutachten zum Ausdruck 
bringen. 

(5) Die Monopolkommission erstellt alle zwei 
Jahre his zum 30. Juni, erstmals nach Ablauf des 
zweiten vollen Kalenderjahres nach Inkraft-
treten des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
ein Gutachten, das sich auf die Verhältnisse in 
den letzten beiden abgeschlossenen Kalender-
jahren erstreckt. Darüber hinaus kann sie nach 
ihrem Ermessen zusätzliche Gutachten erstellen. 
Die Bundesregierung kann die Monopolkommis-
sion mit der Erstattung zusätzlicher Gutachten 
beauftragen. Die Monopolkommission leitet die 
Gutachten unverzüglich der Bundesregierung 
zu und veröffentlicht sie. Zu den Gutachten nach 
Satz 1 nimmt die Bundesregierung gegenüber 
den gesetzgebenden Körperschaften Stellung. 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Finan-
zen kann auch in Einzelfällen, die ihm nach § 24 
Abs. 3 zur Entscheidung vorliegen, eine gut-
achtliche Stellungnahme der Monopolkommis-
sion einholen. 

(6) Die Mitglieder der Monopolkommission 
werden auf Vorschlag der Bundesregierung 
durch den Bundespräsidenten berufen. Zum 
1. Juli eines jeden Jahres, in dem nach Absatz 5 
Satz 1 ein Gutachten zu erstatten ist, scheidet 
ein Mitglied aus. Die Reihenfolge des Aus-
scheidens wird in der ersten Sitzung der Mono-
polkommission durch das Los bestimmt. Der 
Bundespräsident beruft auf Vorschlag der Bun-
desregierung jeweils ein neues Mitglied für die 
Dauer von vier Jahren. Wiederberufungen sind 
zulässig. Die Bundesregierung hört die Mit-
glieder der Monopolkommission an, bevor sie 
neue Mitglieder vorschlägt. Die Mitglieder sind 
berechtigt, ihr Amt durch Erklärung gegenüber 
dem Bundespräsidenten niederzulegen. Scheidet 
ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein neues 
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Mitglied für die Dauer der Amtszeit des aus-
geschiedenen Mitglieds berufen; die Sätze 4 bis 
6 gelten entsprechend. 

(7) Die Beschlüsse der Monopolkommission 
bedürfen der Zustimmung von mindestens drei 
Mitgliedern. Die Monopolkommission wählt aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Monopol-
kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(8) Das Statistische Bundesamt nimmt die 
Aufgaben einer Geschäftsstelle der Monopol-
kommission wahr. Die Tätigkeit der Geschäfts-
stelle besteht in der Vermittlung und Zusam-
menstellung von Quellenmaterial, der tech-
nischen Vorbereitung der Sitzungen der Mono-
polkommission, dem Druck und der Veröffent-
lichung der Gutachten sowie der Erledigung der 
sonst anfallenden Verwaltungsaufgaben. 

(9) Die Mitglieder der Monopolkommission 
und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind 
zur Verschwiegenheit über die Beratungen und 
die von der Monopolkommission als vertrau-
lich bezeichneten Beratungsunterlagen verpflich-
tet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht 
sich auch auf Informationen, die der Monopol-
kommission gegeben und als vertraulich be-
zeichnet werden. § 46 Abs. 8 und 9 sowie § 47 
bleiben unberührt. 

(10) Die Mitglieder der Monopolkommission 
erhalten eine pauschale Entschädigung sowie 
Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister des 
Innern festgesetzt. Die Kosten der Monopol-
kommission trägt der Bund." 

9. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort „veranlassen" 
durch das Wort „auffordern" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung „§§ 1 bis 8, 
99 Abs. 2, § 100 Abs. 1 und 7, §§ 102 und 
103" durch die Verweisung „§§ 2 bis 8, 99 
Abs. 2, § 100 Abs. 1 und 7, §§ 102 bis 103" 
ersetzt. 

c) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt auch für Unternehmen, soweit 
von ihnen Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen in der Weise abhängig 
sind, daß ausreichende Möglichkeiten, auf 
andere Unternehmen auszuweichen, nicht 
bestehen." 

10. § 28 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Wettbewerbsregeln im Sinne dieser Vor-
schriften sind Bestimmungen, die das Verhalten 
von Unternehmen im Wettbewerb regeln zu 
dem Zweck, einem den Grundsätzen des laute-
ren oder der Wirksamkeit eines leistungs-

gerechten Wettbewerbs zuwiderlaufenden Ver-
halten im Wettbewerb entgegenzuwirken und 
ein diesen Grundsätzen entsprechendes Ver-
halten am Wettbewerb anzuregen." 

11. Nach § 37 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„Siebenter Abschnitt 
Untersagungsverfahren 

§ 37 a 

(1) Die Kartellbehörde kann die Durchfüh-
rung eines Vertrages oder Beschlusses unter-
sagen, der nach den §§ 1, 15, 20 Abs. 1, §§ 21, 
100 Abs. 1 Satz 3 oder § 103 Abs. 2 unwirksam 
ist. 

(2) Die Kartellbehörde kann Unternehmen 
und Vereinigungen von Unternehmen ein Ver-
halten untersagen, das nach den §§ 25, 26 und 
38 Abs. 1 Nr. 11 verboten ist." 

12. § 38 erhält folgende Fassung: 

„§ 38 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. sich über die Unwirksamkeit eines Ver-
trages oder Beschlusses hinwegsetzt, der 
nach den §§ 1, 15, 20 Abs. 1, §§ 21, 100 
Abs. 1 Satz 3, § 103 Abs. 2 oder § 106 
unwirksam ist, 

2. sich vorsätzlich oder fahrlässig über die 
Unwirksamkeit eines Vertrages oder Be-
schlusses hinwegsetzt, den die Kartell-
behörde nach § 3 Abs. 4, § 12 Abs. 2 Nr. 3, 
§ 17 Abs. 1, §§ 18, 22 Abs. 4, § 24 Abs. 7 
Nr. 3, § 102 Abs. 2 oder 3, § 102a Abs. 2 
oder § 104 Abs. 2 Nr. 3 durch unanfechtbar 
gewordene Verfügung für unwirksam er-
klärt hat, 

3. entgegen § 14 Abs. 1 ohne Erlaubnis Sicher-
heiten verwertet, 

4. vorsätzlich oder fahrlässig einer unanfecht-
bar gewordenen Verfügung der Kartell-
behörde zuwiderhandelt, die auf Absatz 3, 
§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 17 Abs. 1, §§ - 18, 22 
Abs. 4, § 24 Abs. 7 Nr. 2, §§ 27, 102 Abs. 2 
oder 3, § 102 a Abs. 2 oder § 104 Abs. 2 
Nr. 1 gestützt ist und ausdrücklich auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

5. vorsätzlich oder fahrlässig einer einst-
weiligen Anordnung nach den §§ 56 oder 63 
Abs. 3 oder einer Verfügung nach § 63 a 
zuwiderhandelt, die ausdrücklich auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

6. vorsätzlich oder fahrlässig Auflagen der 
Kartellbehörde zuwiderhandelt, sofern die 
Verfügung, mit der die Auflage erteilt ist, 
unanfechtbar geworden ist und ausdrücklich 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

7. unrichtige oder unvollständige Angaben 
macht oder benutzt, um für sich oder einen 
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anderen eine Erlaubnis nach diesem Gesetz 
oder die Eintragung einer Wettbewerbs-
regel zu erschleichen oder um die Kartell-
behörde zu veranlassen, in den Fällen der 
§§ 2, 3, 5 a Abs. 1 und 3 oder § 5 b Abs. 2 
nicht zu widersprechen oder eine Mit-
teilung nach § 24 a Abs. 2 Satz 1 oder eine 
Untersagung nach § 24 Abs. 2 Satz 1 zu 
unterlassen, 

8. einem Verbot des § 24 Abs. 2 Satz 3 oder 
des § 24 a Abs. 4 zuwiderhandelt oder an 
einer Zuwiderhandlung gegen diese Ver-
bote mitwirkt oder einem Verbot der §§ 25 
oder 26 zuwiderhandelt, 

9. einem anderen wirtschaftlichen Nachteil zu-
fügt, weil dieser Verfügungen der Kartell-
behörde beantragt oder angeregt oder von 
den ihm nach § 13 zustehenden Rechten 
Gebrauch gemacht hat, 

10. durch Empfehlungen daran mitwirkt, daß 
eine der in den Nummern 1 bis 9 genann-
ten Ordnungswidrigkeiten begangen wird, 

11. Empfehlungen ausspricht, die eine Um-
gehung der in diesem Gesetz ausgesproche-
nen Verbote oder der von der Kartell-
behörde auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Verfügungen durch gleichförmiges 
Verhalten bewirken. 

(2) Absatz 1 Nr. 11 gilt nicht für 

1. Empfehlungen, bestimmte Preise zu fordern 
oder anzubieten oder bestimmte Arten der 
Preisfestsetzung anzuwenden, die von Ver-
einigungen von Unternehmen unter Beschrän-
kung auf den Kreis der Beteiligten ausge-
sprochen werden, wenn 

a) dadurch wettbewerbsfördernde Bedingun-
gen gegenüber Großbetrieben oder groß-
betrieblichen Unternehmensformen ge-
schaffen werden sollen und 

b) die Empfehlungen ausdrücklich als unver-
bindlich bezeichnet sind und zu ihrer 
Durchsetzung kein wirtschaftlicher, ge-
sellschaftlicher oder sonstiger Druck an-
gewendet wird, 

2. Empfehlungen, die lediglich die einheitliche 
Anwendung von Normen und Typen zum 
Gegenstand haben, wenn 

a) die Voraussetzungen der Nummer 1 
Buchstabe b vorliegen und 

b) die Empfehlungen von demjenigen, der 
sie ausgesprochen hat, bei der Kartell-
behörde angemeldet worden sind und der 
Anmeldung die Stellungnahme eines 
Rationalisierungsverbandes beigefügt 
worden ist; die Anmeldung gilt nur als 
bewirkt, wenn ihr die Stellungnahme bei-
gefügt ist; 

Empfehlungen eines Rationalisierungsver-
bandes bedürfen nicht der ausdrücklichen Be-
zeichnung, daß sie unverbindlich sind, und 
auch nicht der Anmeldung bei der Kartell-
behörde, 

3. Empfehlungen von Wirtschafts- und Berufs-
vereinigungen, die lediglich die einheitliche 
Anwendung allgemeiner Geschäfts-, Liefe

-

rungs- und Zahlungsbedingungen einschließ-
lich der Skonti im Sinne des § 2 Abs. 1 zum 
Gegenstand haben; Nummer 2 Buchstaben a 
und b gilt entsprechend mit der Abweichung, 
daß der Anmeldung die Stellungnahmen der 
betroffenen Lieferanten und Abnehmer bei-
zufügen sind. 

(3) Die Kartellbehörde kann Empfehlungen 
der in Absatz 2 bezeichneten Art für unzulässig 
erklären und neue, gleichartige Empfehlungen 
verbieten, soweit sie feststellt, daß die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 nicht oder nicht mehr 
vorliegen oder die Empfehlungen einen Miß-
brauch der Freistellung von Absatz 1 Nr. 11 
darstellen. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 100 000 Deutsche Mark, über 
diesen Betrag hinaus bis zur dreifachen Höhe 
des durch die Zuwiderhandlung erzielten Mehr-
erlöses, geahndet werden." 

13. In § 39 Abs. 1 wird folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. vorsätzlich oder fahrlässig die Anmeldung 
nach § 24 a Abs. 1 Satz 2 nicht vornimmt 
oder dabei unrichtige oder unvollständige 
Angaben macht." 

14. § 44 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Buchstabe c erhält folgende Fas-
sung: 

„c) gegenüber Zusammenschlüssen nach den 
§§ 23 bis 24 a, soweit diese Aufgaben 
und Befugnisse nicht dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft und Finanzen über-
tragen sind;" 

b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen in den Fällen der §§ 8, 24 Abs. 
1 in Verbindung mit Abs. 3 bis 5;" 

15. In § 50 Abs. 1 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„In den Bericht sind ferner die nach § 23 ange-
zeigten Zusammenschlüsse aufzunehmen, so-
weit sie nach § 10 Abs. 1 im Bundesanzeiger 
bekanntgemacht worden sind." 

16. In § 51 Abs. 2 wird folgende Nummer 5 ange-
fügt: 

„5. in den Fällen des § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
oder 2 auch der Veräußerer." 
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17. § 53 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) In den Fällen des § 22 entscheidet die 
Kartellbehörde auf Grund öffentlicher münd-
licher Verhandlung; mit Einverständnis der Be-
teiligten kann ohne mündliche Verhandlung 
entschieden werden. Auf Antrag eines Beteilig-
ten oder von Amts wegen ist für die Verhand-
lung oder für einen Teil davon die Öffentlich-
keit auszuschließen, wenn sie eine Gefährdung 
der öffentlichen Ordnung, insbesondere der 
Staatssicherheit, oder die Gefährdung eines 
wichtigen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses 
besorgen läßt. In den Fällen der §§ 24 und 24 a 
sind im Verfahren vor dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend anzuwenden." 

18. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Verweisung „§§ 4, 5 
Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 2, §§ 7, 8, 20 Abs. 3 
oder § 21" durch die Verweisung „§§ 4, 5 
Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 2, §§ 7, 8, 20 Abs. 3, 
§ 21 oder § 24 Abs. 3" ersetzt. 

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. eine Verfügung nach § 3 Abs. 4, § 12 
Abs. 2, § 17 Abs. 1, §§ 18, 22 Abs. 4, § 24 
Abs. 2 Satz 1, § 24 Abs. 5 bis 7, §§ 27, 31 
Abs. 3, § 38 Abs. 3, § 102 Abs. 2 oder 3, 
§ 102 a Abs. 2 oder § 104 Abs. 2". 

19. In § 57 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Verfügungen, die in Verfahren nach den §§ 22 
bis 24 a gegenüber einem Unternehmen mit Sitz 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes ergehen, stellt die Kartellbehörde dem-
jenigen zu, den das Unternehmen dem Bundes-
kartellamt als Zustellungsbevollmächtigten be-
nannt hat. Hat das Unternehmen einen Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht benannt, so 
stellt die Kartellbehörde die Verfügungen durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu." 

20. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. die einen Widerspruch der Kartell-
behörde nach § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 3, § 5 a 
Abs. 3 oder § 5 b Abs. 2 enthalten," 

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„3. die eine unanfechtbar gewordene Unter-
sagung nach § 24 Abs. 2 Satz 1, eine 
Erlaubnis nach § 24 Abs. 3, deren Ab-
lehnung, Änderung oder deren Wider-
ruf enthalten oder die nach § 24 Abs. 6 
oder 7 ergehen," 

c) in Nummer 4 wird die Verweisung „§§ 27, 38 
Abs. 3 Satz 5, § 102 Abs. 2 und 3 oder § 104 

Abs. 2" durch die Verweisung „§§ 27, 38 
Abs. 3, § 102 Abs. 2 und 3, § 102 a oder § 104 
Abs. 2" ersetzt. 

21. § 62 Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Über die Beschwerde entscheidet ausschließlich 
das für den Sitz der Kartellbehörde zuständige 
Oberlandesgericht, in den Fällen der §§ 24 und 
24 a ausschließlich das für den Sitz des Bun-
deskartellamtes zuständige Oberlandesgericht, 
und zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde 
gegen eine Verfügung des Bundesministers für 
Wirtschaft und Finanzen richtet." 

22. § 63 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Beschwerde hat aufschiebende Wir-
kung, soweit durch die angefochtene Verfügung 

1. eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 4 und 5 oder 
§ 24 Abs. 5 widerrufen oder geändert, oder 

2. eine Verfügung nach § 3 Abs. 4, § 12 Abs. 2, 
§ 17 Abs. 1, §§ 18, 20 Abs. 3 Satz 2, § 22 
Abs. 4, §§ 27, 31 Abs. 3, § 38 Abs. 3, § 102 
Abs. 2 oder 3, § 102 a Abs. 2 oder § 104 
Abs. 2 getroffen wird." 

23. Nach § 63 wird folgender § 63 a eingefügt: 

„§ 63 a 

(1) Die Kartellbehörde kann in den Fällen des 
§ 63 Abs. 1 die sofortige Vollziehung der Ver-
fügung anordnen, wenn dies im öffentlichen 
Interesse oder im überwiegenden Interesse 
eines Beteiligten geboten ist. 

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann be-
reits vor der Einreichung der Beschwerde ge-
troffen werden. 

(3) Auf Antrag kann das Beschwerdegericht 
die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise 
wiederherstellen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Anordnung 
nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder 
nicht mehr vorliegen oder 

2. ernstliche Zweifel an der Rechtsmäßigkeit 
der angefochtenen Verfügung bestehen oder 

3. die Vollziehung für den Betroffenen eine 
unbillige, nicht durch überwiegende öffent-
liche Interessen gebotene Härte zur Folge 
hätte. 

In den Fällen, in denen die Beschwerde keine 
aufschiebende Wirkung hat, kann das Be-
schwerdegericht auf Antrag die aufschiebende 
Wirkung ganz oder teilweise anordnen, wenn 
die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 oder 3 
vorliegen. 

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 ist im 
Falle einer Anordnung nach Absatz 2 schon vor 
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Einreichung der Beschwerde zulässig. Die Tat-
sachen, auf die der Antrag gestützt wird, sind 
vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Ist die 
Verfügung im Zeitpunkt der Entscheidung 
schon vollzogen, kann das Gericht auch die 
Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
kann von der Leistung einer Sicherheit oder 
von anderen Auflagen abhängig gemacht wer-
den. Sie kann auch befristet werden. 

(5) Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 
können jederzeit geändert oder aufgehoben 
werden. Soweit durch sie den Anträgen ent-
sprochen ist, sind sie unanfechtbar." 

24. Nach § 65 Abs. 1 Satz 2 wird folgender Satz 3 
eingefügt: 

„Wird in den Fällen des § 24 Abs. 2 Antrag auf 
Erteilung einer Erlaubnis nach § 24 Abs. 3 ge-
stellt, so beginnt die Frist für die Beschwerde 
gegen die Verfügung des Bundeskartellamtes 
nach § 24 Abs. 2 Satz 1 mit der Zustellung der 
Verfügung des Bundesministers für Wirtschaft 
und Finanzen nach § 24 Abs. 3". 

25. § 72 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2. die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über Ausschließung und Ablehnung eines 
Richters, über Prozeßbevollmächtigte und 
Beistände, über die Zustellung von Amts 
wegen, über Ladungen, Termine und 
Fristen, über die Anordnung des persön-
lichen Erscheinens der Parteien, über die 
Verbindung mehrerer Prozesse, über die 
Erledigung des Zeugen- und Sachverstän-
digenbeweises sowie über die sonstigen 
Arten des Beweisverfahrens, über die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gegen die Versäumung einer Frist." 

26. § 74 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Verweisung „§§ 63, 65 Abs. 3, Abs. 4 
Nr. 1 und Abs. 5" wird durch die Verwei-
sung „§ 63 Abs. 1 und 2, § 65 Abs. 3, Abs. 4 
Nr. 1 und Abs. 5" ersetzt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Für den Erlaß einstweiliger Anordnungen 
ist das Beschwerdegericht zuständig." 

27. § 75 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Rechtsbeschwerde steht der Kar-
tellbehörde sowie den am Beschwerdever-
fahren Beteiligten zu." 

b) In Absatz 5 wird die Verweisung „§§ 63, 65 
Abs. 3, Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5" durch die 

Verweisung „§ 63 Abs. 1 und 2, § 65 Abs. 3, 
Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5" ersetzt. 

c) In Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Für den Erlaß einstweiliger Anordnungen 
ist das Beschwerdegericht zuständig." 

28. § 80 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Im Verfahren vor der Kartellbehörde 
werden Gebühren zur Deckung der Ver-
waltungskosten erhoben. Gebührenpflichtig 
sind (gebührenpflichtige Handlungen) 

1. Anmeldungen nach § 9 Abs. 2 - auch in 
Verbindung mit § 99 Abs. 3 Satz 1 und 
§ 103 Abs. 3 - , § 16 Abs. 4, § 24a Abs. 1, 
§ 38 Abs. 2 Nr. 2 und 3, § 100 Abs. 1 
Satz 2, § 102 Abs. 1 Satz 5 in Verbindung 
mit  Satz 2, auch in Verbindung mit Ab-
satz 3, sowie § 102 a Abs. 1 Satz 3 in Ver-
bindung mit Satz 1; 

2. Amtshandlungen auf Grund des § 3 
Abs. 4, §§ 4, 5 Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 2 
und 4, §§ 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20 bis 22, 
§§ 24, 24 a, 27, 28, 31, 37 a, 38 Abs 3, 
§§ 56, 91, 102, § 102a Abs. 2, §§ 104 und 
105; 

3. Erteilung von Abschriften aus den Akten 
der Kartellbehörde oder aus den bei ihr 
geführten Registern. 

Daneben werden an Auslagen die Kosten 
der öffentlichen Bekanntmachungen erhoben. 
Die Gebühr für Amtshandlungen auf Grund 
des § 6 Abs. 2 entfällt, wenn die Kartell-
behörde für den Vertrag oder Beschluß be-
reits eine Ermächtigung nach § 6 Abs. 4 
erteilt hat. In den Fällen des § 27 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 11 Abs. 4 Nr. 1 wird die 
Gebühr nur bei erfolglosem Antrag er-
hoben." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„ (3) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich 
nach dem personellen und sachlichen Auf-
wand der Kartellbehörde unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die 
der Gegenstand der gebührenpflichtigen 
Handlung hat. Die Gebührensätze dürfen 
jedoch nicht übersteigen 

1. 50 000 DM in den Fällen der §§ 24 und 
24a; 

2. 25 000 DM in den Fällen der §§ 4, 5 
Abs. 2 und 3, § 6 Abs. 2, §§ 7, 8 und 22 
Abs. 4; 

3. 15 000 DM in den Fällen der §§ 2 und 3; 

4. 7500 DM in den Fällen der §§ 5 a und 
5 b; 

5. 5000 DM in den Fällen des § 6 Abs. 1, 
§ 17 Abs. 1, §§ 18, 20 Abs. 3, §§ 21, 28 
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Abs. 3, § 38 Abs. 3, § 99 Abs. 3 Satz 1, 
§ 102 Abs. 2, § 102 a Abs. 2 und § 104; 

6. 2500 DM in den Fällen des § 5 Abs. 1, 
§ 27 Abs. 1, §§ 37 a, 100 Abs. 1 Satz 2, 
§ 102 Abs. 1 Satz 5 in Verbindung mit 
Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, 
§ 102a Abs. 1 Satz 3 und § 103 Abs. 3; 

7. 1250 DM in den Fällen des § 38 Abs. 2 
Nr. 2 und 3; 

8. 1000 DM in den Fällen des § 17 Abs. 1, 
soweit es sich in entsprechender Anwen-
dung dieser Vorschrift um Preisemp-
fehlungen handelt; 

9. 500 DM in den Fällen des § 5 Abs. 4, 
§ 91 Abs. 1; 

10. 250 DM in den Fällen des § 99 Abs. 4 
Satz 2; 

11. 50 DM in den Fällen des § 16 Abs. 4; 

12. 25 DM in den Fällen des § 16 Abs. 4, 
soweit es sich in entsprechender Anwen-
dung dieser Vorschrift um Preisemp-
fehlungen handelt; 

13. 25 DM für die Erteilung beglaubigter 
Abschriften (Absatz 2 Nr. 3) ; 

14. a) in den Fällen des § 6 Abs. 4, §§ 11 
und 27 Abs. 3 den Betrag für die Er-
teilung der Erlaubnis oder die An-
ordnung der Aufnahme (Nr. 2 und 
6), 

b) in den Fällen der §§ 12 und 104 den 
Betrag für die Anmeldung (Nr. 3 bis 
6) und 250 DM für Verfügungen in 
bezug auf Verträge oder Beschlüsse 
der in § 100 Abs. 1 und 7 bezeichne-
ten Art, 

c) in den Fällen der §§ 14, 105 zwei 
vom Hundert des Wertes der Sicher-
heit, 

d) im Falle des § 31 Abs. 3 den Betrag 
für die Entscheidung nach § 28 Abs. 3 
(Nr. 5) , 

e) in den Fällen des § 56 ein Fünftel der 
Gebühr in der Hauptsache. 

Ist der personelle oder sachliche Aufwand 
der Kartellbehörde unter Berücksichtigung 
des wirtschaftlichen Werts der gebühren-
pflichtigen Handlung im Einzelfall außer-
gewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis auf 
das Doppelte erhöht werden. Aus Gründen 
der Billigkeit kann die unter Berücksichti-
gung der Sätze 1 bis 3 ermittelte Gebühr bis 
auf ein Zehntel ermäßigt werden. 

c) Nach Absatz 5 Nr. 2 wird folgende Num-
mer 3 angefügt: 
„3. in den Fällen des § 24 Abs. 3, wenn die 

vorangegangene Verfügung des Bundes-
kartellamtes nach § 24 Abs. 2 Satz 1 
aufgehoben worden ist." 

d) Nach Absatz 7 Nr. 3 wird folgende Num-
mer 4 angefügt: 

„4. in den Fällen des § 27 Abs. 3 in Ver-
bindung mit § 11 Abs. 5 Nr. 1 das auf 
Anordnung der Kartellbehörde aufge-
nommene Unternehmen, wenn die Ver-
fügung ergeht." 

29. § 87 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 

30. § 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Verweisung „§§ 1 bis 5 a, 
7, 8, 29, 99 Abs. 2 Nr. 2 bis 4, §§ 100, 102, 
102 a und 103" durch die Verweisung „§§ 1 
bis 5 b, 7, 8, 29, 99 Abs. 2 Nr. 1 a bis 4, 
§§ 100, 102, 102 a und 103" ersetzt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Schiedsverträge über künftige Rechts-
streitigkeiten aus Verträgen oder Beschlüs-
sen der in § 6 bezeichneten Art, die nicht 
jedem Beteiligten das Recht geben, im Ein-
zelfall statt der Entscheidung durch das 
Schiedsgericht eine Entscheidung durch das 
ordentliche Gericht zu verlangen, sind un-
wirksam, soweit nicht die Kartellbehörde 
auf Antrag eine Erlaubnis erteilt." 

31. § 99 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgende Nummer 1 a ein-
gefügt: 

‚1a. auf Verträge von Unternehmen sowie 
auf Beschlüsse und Empfehlungen von 
Vereinigungen dieser Unternehmen, 
die sich mit der Beförderung von 
Personen befassen, wenn und soweit sie 
der aus öffentlichen Verkehrsinteressen 
erforderlichen Einrichtung und befriedi-
genden Bedienung, Erweiterung oder 
Änderung von Verkehrsverbindungen 
im Sinne des § 8 Abs. 3 des Personen-
beförderungsgesetzes dienen;" 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„ (4) Verträge, Beschlüsse oder Empfeh-
lungen der in Absatz 2 Nr.  la  bezeichneten 
Art sowie ihre Änderungen und Ergänzun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Mel-
dung bei der Genehmigungsbehörde. Sie 
leitet die Meldung an die Kartellbehörde 
weiter. Verfügungen nach diesem Gesetz, 
die Verträge, Beschlüsse oder Empfehlungen 
der in Absatz 2 Nr.  la  bezeichneten Art 
betreffen, werden von der Kartellbehörde im 
Benehmen mit der Genehmigungsbehörde 
getroffen." 

32. Nach § 104 wird folgender § 104 a eingefügt: 

„§ 104a 

Die Vorschriften des Energiewirtschafts-
gesetzes vom 13. Dezember 1935 (Reichsgesetz- 
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bl. I S. 1451), zuletzt geändert durch das Außen-
wirtschaftsgesetz vom 28. April 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 481), und der Fünften Durchfüh-
rungsverordnung zum Energiewirtschaftsgesetz 
vom 21. Oktober 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1391) 
stehen der Anwendung der §§ 22 und 26 Abs. 2 
nicht entgegen." 

33. § 105 Satz 2 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
wird ermächtigt, das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen in der nach Artikel 1 geänderten 
Fassung neu bekanntzumachen. Er kann dabei Un-
stimmigkeiten des Wortlauts bereinigen. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 4 

Dieses Gesetz tritt am 	, Artikel 1 Nr. 7, 
soweit er den § 24 betrifft, nebst den hierzu ge-
hörenden Folgeänderungen in Artikel 1 Nr. 3, Arti-
kel 12 bis 22, 24 und 28 tritt mit Wirkung vom 
19. Mai 1971 in Kraft. Gegen Zusammenschlüsse, die 
in der Zeit vom 19. Mai 1971 bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes vollzogen worden sind, ist eine Ver-
fügung des Bundeskartellamtes nach § 24 Abs. 2 
Satz 1 nur innerhalb einer Frist von neun Monaten 
seit Inkrafttreten dieses Gesetzes zulässig. 
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Begründung 

I. Zur Vorgeschichte des Entwurfs 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) ist jetzt seit mehr als dreizehn Jahren in 
Kraft. Die ersten praktischen Erfahrungen mit dem 
Gesetz hatte die Bundesregierung in ihrem Bericht 
über Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorn 22. August 1962 (Bundestags-
drucksache IV/617) zusammengefaßt. Dieser soge-
nannte Kartellbericht führte zum Regierungsentwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (Kabinettsbeschluß 
vom 10. Juni 1964, Bundestagsdrucksache IV/2564 
vom 18. September 1964) sowie zum Änderungs-
antrag der Fraktion der SPD vorn 9. Juni 1964 (Bun-
destagsdrucksache IV/2337). Aus diesen Entwürfen 
entstand das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 15. Sep-
tember 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1363). Durch die 
Novelle von 1965, die am 1 Januar 1966 in Kraft 
trat, ist die ursprüngliche Fassung des Gesetzes wie 
folgt verbessert worden: 

Erleichterung des Zulassungsverfahrens für Nor-
men-, Typen- und Spezialisierungskartelle, Sen-
kung der Verwaltungsgebühren, Zulassung von 
Normen- und Typenempfehlungen; 

Verschärfung der Mißbrauchsaufsicht über preis-
bindende Unternehmen durch Erweiterung der 
Eingriffsmöglichkeiten der Kartellbehörde und 
durch Einführung eines öffentlichen Preisbindungs-
registers; 

Verschärfung der Mißbrauchsaufsicht über verti-
kale Ausschließlichkeitsverträge; 

Verschärfung der Mißbrauchsaufsicht über markt-
beherrschende Unternehmen durch Erweiterung 
des Mißbrauchsbegriffs sowie durch Einführung 
einer öffentlichen mündlichen Verhandlung im 
Mißbrauchsverfahren; 

Verschärfung der Vorschriften über die Anzeige 
von Unternehmenszusammenschlüssen durch Ein-
führung absoluter Kriterien für die Meldepflicht 
sowie eines öffentlichen Anhörungsverfahrens bei 
bestimmten bedeutenden Zusammenschlüssen; 

Verkürzung des kartellbehördlichen Verfahrens 
durch Abschaffung der zweiten Verwaltungs-
instanz (Einspruchsverfahren); 

Übertragung der Befugnis, Geldbußen festzu

-

setzen, von den Gerichten auf die Kartellbehörden. 

Die Vorarbeiten für den Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen begannen Ende 1967. Sie 
wurden mit dem Ziel aufgenommen, die Voraus-
setzungen für einen funktionsfähigen Wettbewerb 
weiter zu verbessern. Dazu erschien es erforderlich, 
einerseits dem Kooperationsgedanken im Gesetz 

noch stärker Geltung zu verschaffen, andererseits für 
eine bessere Kontrolle wirtschaftlicher Macht zu 
sorgen. Das Bundesministerium für Wirtschaft stellte 
bereits im Jahre 1968 folgende Novellierungsvor-
schläge zur Diskussion: 

Erleichterungen für die leistungssteigernde Ko-
operation durch entsprechende Auflockerung des 
Kartellverbots; 

Verbesserung der Mißbrauchsaufsicht über markt-
beherrschende Unternehmen durch eine prakti-
kablere Legaldefinition des Begriffs „markt-
beherrschende Unternehmen" ; 

Neuregelung der materiellen Zulassungsvoraus-
setzungen und des Zulassungsverfahrens für ver-
tikale Preisbindungen bei Markenwaren mit dem 
Ziel, nicht marktgerechten Markenwarenpreis-
bindungen wirksamer als bisher begegnen zu 
können; 

Zulassung von Wettbewerbsregeln, die dem 
Schutz des leistungsgerechten Wettbewerbs 
dienen. 

Zu eine entsprechenden Regierungsvorlage kam es 
damals jedoch nicht, da das Ende der Legislatur-
periode bevorstand und es Meinungsverschieden-
heiten in der Preisbindungsfrage gab. 

Der vorliegende Entwurf wurde in der Regierungs-
erklärung vom 28. Oktober 1969 angekündigt. Der 
Bundeskanzler sagte in diesem Zusammenhang 
(Stenographischer Bericht über die 5. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 28. Oktober 1969, 
S. 23 B) : 

„Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
wird modernisiert werden. Unternehmenskonzen-
tration ist zwar in vielen Bereichen notwendig. 
Sie darf aber nicht zur Ausschaltung des wirk-
samen Wettbewerbs führen. Deshalb ist eine vor-
beugende Fusionskontrolle erforderlich. Diese soll 
sich auf alle Bereiche der Wirtschaft erstrecken. 
Die Einrichtung einer unabhängigen Monopol

-

Kommission kann dazu ein wichtiges Instrument 
sein. Die Mißbrauchskontrolle marktbeherrschen-
der und marktstarker Positionen muß ausgebaut 
werden. Dagegen soll die leistungssteigernde Ko-
operation zwischen Mittel- und Kleinunternehmen, 
auch im Handwerk und Handel, erleichtert wer-
den. Sie darf nicht an dem Verbot von Bagatell-
kartellen scheitern. Die Klein- und Mittelbetriebe 
haben ein Recht auf gleiche Startchancen im 
Wettbewerb und auf einen wirksamen Schutz vor 
diskriminierenden Praktiken. 

Die Fusionskontrolle soll auch für die Presse 
gelten. Die Regierung beabsichtigt, ein Presse-
rechts-Rahmengesetz vorzulegen. Im Fernsehen 
sollen neue technische Möglichkeiten zum besten 
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Nutzen der Gesellschaft, vor allem auch für Bil-
dungsaufgaben, verwendet werden; in jedem Falle 
sind dabei die Interessen der Öffentlichkeit vor-
rangig zu sichern. 

Ein verbessertes Kartellgesetz muß zum Instru-
ment einer wirksamen und fortschrittlichen Mittel-
standspolitik werden. Auf dieser Grundlage kön-
nen dann weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
der Finanzierungsmöglichkeiten, zum Ausbau des 
Beratungswesens und zu einer vom Betrieb unab-
hängigen Alterssicherung für die Selbständigen 
aufbauen." 

Der Entwurf wurde in einem „offenen Verfahren" 
erarbeitet, damit jeder erreichbare Sachverstand 
schon möglichst frühzeitig genutzt werden konnte. 
Ab Anfang 1969 befaßten sich im Bundesministerium 
für Wirtschaft zwei Arbeitsgruppen unter Mit-
wirkung der beteiligten Ressorts, des Bundeskartell-
amtes, der Länder und interessierter Kreise der 
Öffentlichkeit mit Novellierungsfragen. Die Arbeits-
gruppe „Wettbewerbspolitik" hörte in vier Sitzun-
gen in- und ausländische Persönlichkeiten aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Verwaltung zum Thema 
„Unternehmensgröße und Wettbewerb" an. Die 
Arbeitsgruppe „Kartellgesetz" befaßte sich in fünf 
Sitzungen vor allem mit verfahrensrechtlichen No-
vellierungsvorschlägen. Unter dem 30. November 
1969 veröffentlichte das Bundesministerium für 
Wirtschaft eine erste vorläufige Übersicht über den 
geplanten Inhalt der Novelle und hörte am 3. De-
zember 1969 rund 70 Verbände dazu an. Am 26. Ja-
nuar 1970 gab das Ministerium eine ergänzte Über-
sicht über die Novellierungspunkte heraus. Unter 
dem 20. März 1970 publizierte es als Diskussions-
grundlage einen ausformulierten Referentenentwurf. 
Dieser Entwurf berücksichtigte auch das Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirt-
schaftsministerium vom 6. Februar 1970 über die 
Einführung einer Fusionskontrolle (BAnz. Nr. 42 
vom 3. März 1970) sowie die schriftlichen Stellung-
nahmen von etwa 50 Verbänden, die bis dahin ein-
gegangen waren. Am 17. April 1970 hörte das 
Ministerium rund 70 Verbände zum Entwurf vom 
20. März an und gab unter dem 28. Oktober 1970 
eine überarbeitete Fassung des Referentenentwurfs 
heraus. Der vorliegende Entwurf verwertet die Er-
gebnisse einer weiteren Anhörung von rund 80 Ver-
bänden am 4. Dezember 1970, zahlreiche Meinungs-
äußerungen aus Wissenschaft und Praxis sowie aus 
dem politischen Raum. In einem Koalitionsgespräch 
unter Vorsitz des Bundeskanzlers am 14. Mai 1971 
wurde über die Grundzüge dieses Entwurfs Überein-
stimmung erzielt. 

II. Allgemeiner Überblick über Inhalt und Grund

-

gedanken des Entwurfs 

Entsprechend der Regierungserklärung vom 28. Ok

-

tober 1969 enthält der Entwurf folgende Vorschläge: 

— Einführung einer vorbeugenden Kontrolle von 
Zusammenschlüssen von Unternehmen (§§ 24 bis 
24 b); 

- Verbesserung der Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Unternehmen (§§ 22, 26 
Abs. 2) ; 

— Erleichterungen der leistungssteigernden Ko-
operation kleinerer und mittlerer Unternehmen 
(§§ 5 b, 28). 

Darüber hinaus sieht der Entwurf im wesentlichen 
vor: 

— Erweiterung der Mißbrauchsaufsicht über Aus-
schließlichkeitsverträge (§ 18); 

- Verbesserung des Boykottverbots (§ 26 Abs. 1); 

— Einführung eines objektiven Feststellungsver-
fahrens (§ 37 a) ; 

— Freistellung von Konditionenempfehlungen (§ 38 
Abs. 2 Nr. 3) ; 

— Regelung der sofortigen Vollziehbarkeit kartell-
behördlicher Verfügungen (§ 63 a). 

Die in diesem Entwurf nicht behandelten Novel-
lierungspunkte des Referententwurfs vom 28. Ok-
tober 1970 werden nicht aufgegeben. Sie sind nur 
nicht so vordringlich wie die in der Regierungs-
erklärung angekündigten Änderungen. Die Frage 
einer Novellierung des § 1 GWB hat durch den 
sogenannten Teerfarben-Beschluß des Bundes-
gerichtshof vom 17. Dezember 1970 (KRB 1/70) zu-
sätzliche Bedeutung erlangt. Der Entwurf trägt dem 
durch diesen Beschluß erneut aufgeworfenen Pro-
blem der „abgestimmten Verhaltensweisen", die 
vorwiegend oligopolitistisch strukturierten Märkten 
zuzuordnen sind, durch einen neuen § 22 Abs. 2 
Satz 2 Rechnung. Die Aufhebung des generellen 
Rechtsschutzes für Demarkationsverträge (§ 103) 
bleibt der geplanten Energierechtsreform vorbe-
halten. 

Für die Erhaltung und Weiterentwicklung einer frei-
heitlichen und sozialen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung hat die Wettbewerbspolitik zentrale 
Bedeutung. Die marktwirtschaftliche Ordnung ver-
spricht nicht nur ein möglichst gutes ökonomisches 
Ergebnis und eine preisgünstige Versorgung der 
Verbraucher, sie verschafft darüber hinaus allen 
Bürgern ein Höchstmaß an wirtschaftlicher Be-
wegungsfreiheit. In beiden Beziehungen hat der 
Wettbewerb wichtige Kontrollfunktionen. Aufgabe 
der Wettbewerbspolitik ist es daher, den Wett-
bewerb in möglichst allen Wirtschaftsbereichen 
durchzusetzen und vor Vermachtung zu schützen. 

Der Wettbewerb wird am besten durch Offenhaltung 
der Märkte, eine liberale Außenhandelspolitik, den 
möglichst weitgehenden Abbau von Privilegien, 
Dirigismen und ungerechtfertigten Schutzmaßnah-
men sowie durch Verbesserung der Entfaltungsmög-
lichkeiten und der Wettbewerbschancen für kleine 
und mittlere Unternehmen gefördert. 
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Zur Sicherung des Wettbewerbs bedarf es eines der 
wirtschaftlichen Entwicklung und der wettbewerbs-
politischen Erfahrung entsprechenden Instrumenta-
riums. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, daß das 
Gesetz der veränderten wirtschaftlichen Wirklichkeit 
nicht mehr gerecht wird. Wettbewerbspolitisches 
Problem Nummer eins ist heute nicht mehr die Kar-
tellierung, sondern die Unternehmenskonzentration. 
Als Mittel zur Realisierung des wirtschaftlichen und 
technischen Fortschritts sind Unternehmenszusam-
menschlüsse oft nötig. Im gleichen Maße wächst je-
doch das Bedürfnis nach wettbewerbspolitischen 
Möglichkeiten zur Verhinderung übermäßiger Kon-
zentration und zur wirksamen Kontrolle markt-
beherrschender Macht. 

Um den Wettbewerb als die wichtigste Voraus-
setzung unserer freiheitlichen marktwirtschaftlichen 
Ordnung zu stärken, sind vor allem die Einführung 
einer vorbeugenden Zusammenschlußkontrolle, eine 
Verbesserung der Aufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen. und die weitere Erleichterung der 
leistungssteigernden Zusammenarbeit nötig. Alle 
drei Vorschläge zielen auf die Intensivierung des 
Wettbewerbs ab: einerseits durch erhöhte Aufmerk-
samkeit gegenüber übermäßigen Ballungen wirt-
schaftlicher Macht, andererseits durch Förderung der 
Kooperation im Bereich der kleineren und mittleren 
Unternehmen. 

1. Für die Einführung einer vorbeugenden Zusam-
menschlußkontrolle sprechen — wie die Bundesregie-
rung in ihrer Stellungnahme zum Tätigkeitsbericht 
des Bundeskartellamtes für 1969 vom 11. Juni 1970 
(Bundestagsdrucksache V1/950, S. 2 ff.) schon ausge-
führt hat — zwingende wirtschafts- und gesellschafts-
politische Gründe: 

Unternehmenskonzentration kann den Wettbewerb 
ebenso beeinträchtigen wie die Kartellierung. Auch 
sie kann den Ansporn zur Leistung und zur Ver-
wirklichung des Fortschritts vermindern. In der 
Marktwirtschaft garantiert ohne wirksamen Wett-
bewerb nichts dafür, daß erzielbare Größenvorteile 
auch realisiert und an die Verbraucher weiterge-
geben werden. In gesellschaftspolitischer Sicht zer-
stören übermäßige Ballungen wirtschaftlicher Macht 
die Grundlage unserer freiheitlichen Ordnung. Poli-
tische Demokratie und Marktwirtschaft sind ohne 
Dezentralisierung der Macht nicht denkbar. 

Zusammenschlußkontrolle ist kein Dirigismus. In der 
Marktwirtschaft gilt der Vorrang der unternehme-
rischen Dispositionsfreiheit nur so lange, als der 
Gebrauch dieser Freiheit nicht zur Vermachtung der 
Märkte und damit zur Beseitigung des Wettbewerbs 
und der Freiheit anderer führt. Ist dies der Fall, ver-
liert die private Dispositionsfreiheit ihre Legitima-
tion. Freilich ist bei der Ausgestaltung der Zusam-
menschlußkontrolle darauf zu achten, daß die Ein-
griffsbefugnisse des Staates sich auf das zum Schutz 
des Wettbewerbs notwendige Maß beschränken. 

Die Einführung einer Zusammenschlußkontrolle ist 
jetzt nötig. Bisher war ein Abwarten möglich, da die 
Öffnung der nationalen Grenzen in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft der Bildung und Aufrecht-
erhaltung beherrschender Positionen entgegenwirk-
te. Heute gilt es, die im allgemeinen günstige Wett-
bewerbsstruktur auf allen Teilen des Gemeinsamen 
Marktes zu sichern und eine Verkrustung der er-
weiterten Märkte zu verhindern. Die vorbeugende 
Kontrolle von Zusammenschlüssen darf nicht erst 
dann einsetzen, wenn eine solche Entwicklung be-
reits fortgeschritten ist und Konzentrationsprozesse 
durch Entflechtung rückgängig gemacht werden 
müßten. Im Jahre 1969 haben sich die bedeutenden 
Zusammenschlüsse in der Bundesrepublik  Deutsch-
land  gegenüber 1968 fast vervierfacht; im Jahre 1970 
haben sie sich gegenüber 1969 fast verdoppelt. 

Die Bundesregierung ist sich darüber im klaren, daß 
ihre nationale Wettbewerbspolitik in dem größeren 
Rahmen der Bemühungen um die europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion steht. Die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften hat in ihrem 
Memorandum über die Industriepolitik der Gemein-
schaft vom 18. März 1970 (Bundestagsdrucksache 
IV/606) die zentrale Bedeutung des Wettbewerbs 
herausgestellt und betont, daß es für die Wett-
bewerbspolitik der Gemeinschaft vor allem darauf 
ankomme, einerseits übermäßigen Ballungen wirt-
schaftlicher Macht mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men, andererseits die leistungssteigernde Koopera-
tion im Bereich der kleineren und mittleren Unter-
nehmen zu fördern. Die wettbewerbspolitischen 
Vorstellungen der Bundesregierung stehen mit 
denen der Kommission im Einklang. 
Solange es eine voll entwickelte überstaatliche 
Wettbewerbspolitik der Europäischen Gemeinschaf-
ten nicht gibt, muß die Bundesregierung das im 
Rahmen dieser Zielsetzungen Notwendige selbst tun. 
Bei der Weiterentwicklung des nationalen Wett-
bewerbsrechts muß allerdings die wachsende euro-
päische und weltweite Verflechtung der deutschen 
Wirtschaft berücksichtigt werden. Eine nationale 
Zusammenschlußkontrolle muß insbesondere die 
europäischen und weltweiten Konkurrenzbeziehun-
gen der inländischen Unternehmen in Rechnung 
stellen. Insofern steht sie vor dem gleichen Problem, 
vor dem auch eine europäische Zusammenschlußkon-
trolle stünde. Auch eine europäische Zusammen-
schlußkontrolle müßte nämlich bei der Beurteilung 
der Marktbeherrschung alle relevanten Konkurrenz-
beziehungen der europäischen Unternehmen auf den 
außereuropäischen Märkten berücksichtigen. Auf der 
anderen Seite könnte sie, wie bereits Artikel 86 des 
EWG-Vertrages zum Ausdruck bringt, marktbeherr-
schende Stellungen auch dann nicht außer Betracht 
lassen, wenn sie lediglich auf einem wesentlichen 
Teil des Gemeinsamen Marktes bestehen. Ein Unter-
nehmen, das unter Berücksichtigung der europäi-
schen oder weltweiten Wettbewerbsverhältnisse 
einen nationalen Markt innerhalb des Gemeinsamen 
Marktes beherrscht, wäre auch für eine europäische 
Zusammenschlußkontrolle von Bedeutung. 
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In dieser Sicht ist eine Weiterentwicklung des 
nationalen Wettbewerbsrechts, wenn sie sich auf 
der von der Gemeinschaft anerkannten Linie voll-
zieht, nicht integrationsfeindlich. Sie kann — im 
Gegenteil — als integrationsfördernd angesehen wer-
den. Die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften hat in ihrem Memorandum über die Indu-
striepolitik der Gemeinschaft z. B. auf folgende 
integrationspolitischen Aspekte hingewiesen (a.a.O. 
S. 75) : 

„Die nationale Konzentrationsbewegung kann in 
einigen Sektoren schon nicht mehr weiter fort-
gesetzt werden, wenn nicht jede spätere europäi-
sche Umstrukturierung unmöglich gemacht werden 
soll und ohne daß eine Reihe von monopolisti-
schen Situationen auf nationaler Ebene entstehen. 
Würde dieser Prozeß nicht gestoppt, dann könnten 
die in dieser Art konzentrierten Industriebereiche 
nicht mehr in den Genuß einer plurinationalen 
Struktur kommen ...". 

In den ersten beiden Jahrzehnten nach Kriegsende 
war die Frage einer Begrenzung der Unternehmens-
konzentration noch kein vordringliches wirtschafts-
politisches Problem. Der Ausschuß für Wirtschafts-
politik des Bundestages lehnte Mitte der fünfziger 
Jahre bei der Beratung des Entwurfs zum Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen eine Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen mit der Be-
gründung ab, „daß die Einführung einer solchen 
Erlaubnispflicht möglicherweise die vom volkswirt-
schaftlichen Standpunkt aus begrüßenswerte Ten-
denz zur optimalen Betriebsgröße an ihrer vollen 
Entfaltung hindern könne" (Drucksache 3644 der 
2. Wahlperiode Abschnitt IV, zu § 18 des Entwurfs). 
Indessen mehrten sich schon Ende der fünfziger 
Jahre im Bundestag die Kräfte, die eine gesetzliche 
Regelung der Konzentrationsfrage für erforderlich 
hielten. Die Fraktion der SPD brachte in den Jahren 
1959 und 1960 Anträge ein, welche die Einführung 
einer Genehmigungspflicht für Zusammenschlüsse 
vorsahen (Drucksachen 1279 und 2293 der 3. Wahl-
periode). Auch die Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP stellten anläßlich der Konzentrationsdebatte im 
Bundestag am 15. Oktober 1959 (Stenographischer 
Bericht über die 82. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages am 15. Oktober 1959, S. 4431 B ff.) die Anträge, 
der Bundestag wolle die Bundesregierung ersuchen, 

a) den Entwurf eines Gesetzes für eine Enquete 
über den Grad der Konzentration in der Wirt-
schaft vorzulegen (Umdruck 391). 

b) zur Vermeidung unerwünschter Konzentration in 
der Wirtschaft und zur Schaffung gleicher Start-
und Wettbewerbsbedingungen für Groß- und 
Kleinbetriebe Vorschläge zu machen, 

1. welche Bestimmungen der geltenden Gesetze 
und welche Maßnahmen die Konzentration 
besonders begünstigen und daher geändert 
werden müssen, 

2. welche gesetzlichen Bestimmungen und wel-
che Maßnahmen zusätzlich notwendig sind 
(Umdruck 392). 

Die Bundesregierung nahm in ihrem Bericht über 
Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen von 1962 gegenüber der Zusammen-
schlußkontrolle noch eine abwartende Haltung ein. 
Maßgeblich dafür war die Erwägung, daß die Ein-
flüsse des Gemeinsamen Marktes auf die Konzentra-
tionsbewegung sich noch nicht übersehen ließen 
(Bundestagsdrucksache IV/617, S. 66). 

In ihrer Stellungnahme zur Konzentrationsenquete 
von 1964 führte die Bundesregierung aus, „daß Kon-
zentration an sich weder als gut noch schlecht zu 
beurteilen" sei (Bundestagsdrucksache IV/2320, 
S. 90). Sie machte jedoch schon damals auf folgende 
Aspekte aufmerksam: 

„Die Einschränkung des Wettbewerbs durch Kon-
zentration bedeutet aber nicht nur Einbuße an 
volkswirtschaftlicher Produktivität, sie gefährdet 
auch die Erhaltung einer freiheitlichen und sozial 
befriedigenden Wirtschafts- und Gesellschaftsord-
nung. Zu einer solchen Ordnung gehört u. a. eine 
Vielzahl leistungsfähiger, frei und selbstverant-
wortlich entscheidender Unternehmen. Auch aus 
gesellschaftspolitischer Sicht ist es daher uner-
wünscht, wenn wirtschaftliche Verfügungsgewalt 
von einem immer kleiner werdenden Personen-
kreis ausgeübt wird." 

In ihrer Stellungnahme zum Tätigkeitsbericht des 
Bundeskartellamtes für 1967 sagte die Bundesregie-
rung zur Frage einer vorbeugenden Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen (Bundestags-
drucksache V/2841, S. 3): 

„Wegen der zunehmenden wirtschaftlichen Ver-
flechtung innerhalb der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft muß diese Frage auf europäischer 
Ebene behandelt werden. Die Bundesregierung 
wird jedoch die weitere Entwicklung der Unter-
nehmenskonzentration in der Bundesrepublik 
Deutschland laufend beobachten und auch eine 
nationale Regelung ins Auge fassen, wenn der 
Schutz des Wettbewerbs es fordern sollte." 

In der Stellungnahme der Bundesregierung zum 
Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes für 1968 
wurde diese Frage erneut aufgegriffen (Bundestags-
drucksache V/4236, S. 3) : 

„In letzter Zeit hat es eine Reihe von Zusammen-
schlüssen gegeben, durch die starke Marktstellun-
gen in Schlüsselbereichen der Wirtschaft aufge-
baut oder verstärkt wurden. Wie derartige Kon-
zentrationsvorgänge sich gesamtwirtschaftlich aus-
wirken, ist meist nur schwer zu beurteilen; denn 
es läßt sich nicht generell sagen, daß die tech-
nische Entwicklung zur Konzentration zwingt und 
daß größere Unternehmen den Fortschritt beson-
ders stark fördern. Möglich ist, daß durch Unter-
nehmenskonzentration die Voraussetzungen für 
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kostensenkende Produktionsverfahren, für den 
technischen Fortschritt sowie für eine Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen 
Märkten verbessert werden. Die Konzentration 
kann aber auch zur Verminderung oder Aus-
schließung des wirksamen Wettbewerbs führen. 
Da jedoch der Wettbewerb immer noch das wirk-
samste Mittel ist, um Effizienz und Fortschritts-
freudigkeit eines Unternehmens zu sichern, kann 
auf ihn als Steuerungsinstrument und als Ansporn 
nicht verzichtet werden. Deshalb ist ein Konzen-
trationsvorgang, der zu einer wesentlichen Be-
schränkung des Wettbewerbs führt, bedenklich. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob durch einen 
Konzentrationsvorgang der Wettbewerb wesent-
lich beschränkt wird, muß heute in vielen Be-
reichen auf den europäischen Markt oder gar auf 
den Weltmarkt abgestellt werden. Die Bezug-
nahme hierauf ist aber nicht immer zutreffend. 
Selbst wenn ein Unternehmen im Ausland in Kon-
kurrenz steht, muß dies nicht in gleichem Maße 
für seinen Heimatmarkt zutreffen. Die Konkurrenz 
kann auf Exportmärkte begrenzt sein, während 
sich im Inland lediglich der wettbewerbsbeschrän-
kende Effekt des Zusammenschlusses auswirkt. 

Unter diesen Umständen ist es nicht möglich, be-
stimmte Konzentrationsfälle von vornherein posi-
tiv oder negativ zu beurteilen. Dazu bedarf es in 
jedem Fall näherer Prüfung, wie die Wettbewerbs-
situation nach dem Zusammenschluß sich voraus-
sichtlich darstellen und entwickeln wird. Das 
geltende Recht bietet nur sehr begrenzte Möglich-
keiten, Aufschlüsse über Ursachen, Zweck und 
Wirkung von Konzentrationsvorgängen zu gewin-
nen. Die einzige Vorschrift ist § 24 GWB. Diese 
Bestimmung sieht aber nur eine nachträgliche An-
hörung bei sehr bedeutenden Zusammenschlüssen 
vor. Nach Auffassung der Bundesregierung hat 
der Staat ein wirtschaftspolitisch berechtigtes In-
teresse daran, über wichtige Konzentrationsvor-
gänge ausreichend informiert zu werden und 
— falls erforderlich — den Wettbewerb zu schützen. 
Eine ,Arbeitsgruppe Wettbewerbspolitik' im Bun-
desministerium für Wirtschaft, an der auch das 
Bundeskartellamt beteiligt ist, befaßt sich gegen-
wärtig mit der Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Unternehmensgröße und Wettbewerb. 
Das Ergebnis dieser Untersuchung wird zur Klä-
rung der Frage beitragen, ob eine Änderung der 
Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen über den Zusammenschluß von 
Unternehmen notwendig ist." 

Die Arbeitsgruppe „Wettbewerbspolitik" des Bun-
deswirtschaftsministeriums hat ab Anfang 1969 ins-
besondere die Zusammenhänge zwischen Unterneh-
mensgröße, Effizienz, technischem Fortschritt und 
Exportfähigkeit untersucht; sie hat ferner geprüft, 
inwieweit Branchenuntersuchungen zur Klärung der 
Konzentrationsfrage beitragen könnten. Die wichtig-
sten Ergebnisse hat die Bundesregierung in ihrer 

Stellungnahme zum Tätigkeitsbericht des Bundes-
kartellamtes für 1969 vom 11. Juni 1970 (Bundes-
tagsdrucksache VI/950, S. 3) bereits zusammen-
gefaßt: 

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Unter-
nehmensgröße und ökonomischer Effizienz sowie 
technischem Fortschritt besteht nicht. 

Die Konzentrationsursachen sind sehr vielfältig; 
oft stehen nicht technische Gesichtspunkte im 
Vordergrund, sondern z. B, das Streben nach 
Risikoverteilung sowie nach Finanzierungs- und 
Marktvorteilen. 

Ob ein Konzentrationsvorgang innerbetriebliche 
Rationalisierungsvorteile mit sich bringt, läßt sich 
vorab kaum übersehen, Kriterien einer staatlichen 

Überprüfung von Konzentrationsvorgängen kön-
nen daher nicht die innerbetrieblichen Faktoren 
sein. 

Branchenuntersuchungen können nützlich sein; ihr 
Aussagewert wird jedoch dadurch begrenzt, daß 
der Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße 
und Wettbewerb meist schon bei einzelnen Pro-
dukten oder Produktgruppen unterschiedlich zu 
beurteilen ist. 

Die in den §§ 24 bis 24 b vorgeschlagene Regelung 
berücksichtigt, daß die Zusammenschlußkontrolle für 
die Bundesrepublik Deutschland und für die Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft Neuland ist. 

Der Entwurf beschränkt sich auf eine Kontrolle des 
Unternehmenswachstums durch Zusammenschlüsse. 
Er erstreckt sich nicht auf das sogenannte innere 
Unternehmenswachstum. Marktbeherrschende Stel-
lungen können theoretisch zwar auch ohne Zusam-
menschluß entstehen; die Erfahrung zeigt aber, daß 
in bedeutenden Fällen stets Zusammenschlüsse im 
Spiel waren. Der Entwurf erfaßt ferner nur künftige 
Zusammenschlüsse. Für den Fall, daß es in der Zeit 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zu einer Zusam-
menschlußwelle kommen sollte, die den Gesetzes

-

zweck vereiteln würde, ist jedoch vorsorglich ein 
rückwirkendes Inkrafttreten der die Zusammen-
schlußkontrolle betreffenden Bestimmungen vorge-
sehen (Artikel 4). 

Der Entwurf erfaßt nur schwerwiegende Zusammen-
schlüsse. Die „Toleranzklauseln" des § 24 Abs. 8 
Satz 1 stellen sicher, daß eine Kontrolle nur bei 
wirtschafts- und gesellschaftspolitisch bedeutenden 
Zusammenschlüssen stattfindet. 

Der Entwurf beschränkt den Eingriff in die Disposi-
tionsfreiheit der Unternehmen auf das zum Schutz 
des Wettbewerbs unbedingt notwendige Maß. Eine 
vorherige Anmeldung des Zusammenschlusses ist 
für die Fälle zwingend vorgeschrieben, in denen 
zwei oder mehr Umsatzmilliardäre am Zusammen-
schluß beteiligt sind (§ 24 a Abs. 1 Satz 2). Bei Zu-
sammenschlüssen kann — anders als bei der Kartel-
lierung — nicht generell davon ausgegangen werden, 
daß sie den Wettbewerb schädigen. Sind am Zu- 
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sammenschluß allerdings mehrere Umsatzmilliardäre 
beteiligt, erscheint eine zwingend vorbeugende 
Kontrolle gerechtfertigt, zumal eine nachträgliche 
Auflösung solcher Zusammenschlüsse äußerst 
schwierig wäre. In den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in Großbritannien besteht eine gesetz-
liche Pflicht zur Anmeldung von Zusammenschluß-
vorhaben nicht. Eine andere Regelung enthält Ar-
tikel 66 des Vertrages über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der aber 
einen transparenten Wirtschaftsbereich mit relativ 
wenigen großen Unternehmen betrifft. 

Außer in den Spitzenfällen ist es den Unternehmen 
also freigestellt, den Zusammenschluß vor oder nach 
dem Vollzug anzuzeigen. Wenn sie den Zusammen-
schluß erst nach dem Vollzug anzeigen, riskieren sie 
die nachträgliche Auflösung. Im Hinblick auf dieses 
Risiko ist zu erwarten, daß die Unternehmen, wann 
immer es ihnen möglich sein wird, den Zusammen-
schluß vor dem Vollzug anmelden werden. Das 
zeigen auch die Erfahrungen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika und in Großbritannien. Der 
Entwurf sieht mithin in den Spitzenfällen (zwei 
Umsatzmilliardäre) eine rechtlich zwingend vor-
beugende, im übrigen eine faktisch vorbeugende 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
vor. 

2. Die Einführung einer vorbeugenden Kontrolle 
von Zusammenschlüssen macht die Mißbrauchsauf-
sicht nach § 22 nicht überflüssig. Denn mit der Zu-
sammenschlußkontrolle kann nur für die Zukunft die 
Entstehung marktbeherrschender Macht durch soge-
nanntes äußeres Wachstum verhindert, nicht aber 
die Beseitigung marktbeherrschender Stellungen, die 
bereits bestehen oder sich durch inneres Wachstum 
herausgebildet haben, erreicht werden. 

Die Mißbrauchsaufsicht des § 22 erstreckt sich nach 
geltendem Recht auf „marktbeherrschende Unter-
nehmen". Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, 
soweit es für eine bestimmte Art von Waren oder 
gewerblichen Leistungen keinem oder keinem we-
sentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist (§ 22 Abs. 1). 
Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 22 wird 
für den Begriff „Marktbeherrschung" eine weitere 
gesetzliche Definition eingeführt („überragende 
Marktstellung") ; dabei werden außer dem Markt-
anteil auch all" übrigen Umstände, die die Markt-
macht eines Unternehmens prägen, in die Be-
urteilung einbezogen. Dies gilt insbesondere für die 
Finanzkraft des Unternehmens, seinen Zugang zu 
den Beschaffungs- oder Absatzmärkten, seine verti-
kalen oder diagonalen Verflechtungen sowie die 
bestehenden Marktzutrittsschranken (§ 22 Abs. 1 
Satz 2 neuer Fassung). Überdies sieht der Entwurf 
gesetzliche Vermutungen für Marktbeherrschung 
vor. Auch auf Grund der vorgesehenen Neufassung 
des § 22 muß in jedem Fall ein Mißbrauch festge-
stellt werden, bevor die Kartellbehörde eingreifen 
darf. 

Im Zusammenhang mit der Verbesserung des § 22 
steht die vorgeschlagene Ergänzung des § 26 Abs. 2 
(Diskriminierungsverbot). 

3. Die leistungssteigernde Kooperation kann mit 
dem Kartellverbot kollidieren, da § 1 jede vertrag-
liche Einschränkung der wettbewerblichen Hand-
lungsfreiheit erfaßt. Im Gegensatz zur eigentlichen 
Kartellierung, die auf Ausschluß oder Verringerung 
des Wettbewerbs in branchenumfassenden Kartellen 
gerichtet ist, zielt die Kooperation lediglich darauf 
ab, innerhalb kleiner Gruppen von Klein- und 
Mittelunternehmen durch Koordinierung einzelner 
Unternehmensfunktionen die Leistung der Beteilig-
ten zu steigern und dadurch deren Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern. 

Obgleich die Kartellbehörden bei der Anwendung 
des Gesetzes in den letzten Jahren zunehmend ko-
operationsfreundlich geworden sind und durch die 
Novelle von 1965 bereits die Zulassung von Nor-
men- und Typenkartellen (§ 5 Abs. 1) sowie von 
Spezialisierungskartellen (§ 5 a) vereinfacht wurde, 
erscheint eine ausdrückliche gesetzliche Erleichte-
rung aller Arten der leistungssteigernden Koopera-
tion erforderlich. Das ist auch im Hinblick auf die 
entsprechende Kartelirechtsentwicklung in der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft geboten. Nunmehr 
sollen auch Absprachen, die die Rationalisierung 
wirtschaftlicher Vorgänge durch eine andere als die 
in § 5 a bezeichnete Art der Koordinierung von 
Unternehmensfunktionen zum Gegenstand haben, 
vom Kartellverbot. freigestellt werden, wenn da-
durch der Wettbewerb nicht wesentlich beeinträch-
tigt wird. 

Weiterhin soll die Anwendbarkeit der Vorschriften 
über Wettbewerbsregeln (§ 28) dadurch verbessert 
werden, daß neben dem lauteren ausdrücklich auch 
der „leistungsgerechte” Wettbewerb für schutz-
würdig erklärt wird. 

III. Kosten der Durchführung des Gesetzes 

Der Vollzug des Gesetzes, insbesondere der neu 
eingeführten Zusammenschlußkontrolle, der ver-
schärften Mißbrauchsaufsicht über marktbeherr-
schende Unternehmen sowie der Erleichterungen 
von Kooperationsabsprachen zwischen kleineren 
und mittleren Unternehmen und von Wettbewerbs-
regeln, wird für das Bundeskartellamt mit einer 
erheblichen Mehrarbeit verbunden sein. Das vor-
handene Personal kann diese Mehrarbeit nicht be-
wältigen, so daß eine spürbare Personalverstärkung 
erforderlich ist. Der Mehrbedarf läßt sich gegen-
wärtig noch nicht genau beziffern; mit bis zu 90 
Planstellen, überwiegend für Beamte des höheren 
Dienstes, muß jedoch gerechnet werden. 

Auch das Ministerium wird einige zusätzliche Plan

-

stellen und Stellen, vorwiegend des höheren Dien- 
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stes, benötigen, damit es seine Aufgaben im Rahmen 
der Zusammenschlußkontrolle wahrnehmen kann. 
Das gleiche gilt für das Statistische Bundesamt, bei 
dem die Geschäftsstelle der Monopolkommission 
eingerichtet werden soll. 

Der zusätzliche Mittelbedarf wird wie folgt ge-
schätzt: 

1972 1973 1974 1975 

Personalausgaben 
Hauptgruppe 4 — 1,9 3,8 3,8 

Sächliche Verwaltungs- 
ausgaben 
Hauptgruppe 5 — 0,1 0,2 0,2 

Zusammen — 2,0 4,0 4,0 

Die Mehrausgaben sind im geltenden Finanzplan des 
Bundes noch nicht enthalten, werden aber bei der 
Fortschreibung des Finanzplans bis 1975 berücksich-
tigt werden. 

Auf der anderen Seite ist mit jährlichen Mehrein-
nahmen an Gebühren in Höhe von schätzungsweise 
1 Mio DM zu rechnen. 

Nennenswerte Auswirkungen auf die Haushalte der 
Länder sind nicht zu erwarten. 

IV. Begründung zu den einzelnen Bestimmungen 
des Entwurfs 

Zu Artikel 1 Nr. 1 

Der Kartellbegriff des § 1 erfaßt jede vertragliche 
Beschränkung der wettbewerblichen Handlungsfrei-
heit, die geeignet ist, die Marktverhältnisse zu be-
einflussen. Der Bundesgerichtshof hat zwar klar-
gestellt, daß eine bloß theoretisch vorstellbare Eig-
nung zur Marktbeeinflussung nicht genügt. Indessen 
sei „jede nach allgemeiner wirtschaftlicher Erfah-
rung spürbare Einwirkung auf das Verhalten der 
Marktbeteiligten" im Sinne des § 1 geeignet, die 
Marktverhältnisse zu beeinflussen; einen bestimm-
ten Mindestumfang brauche der Einfluß des zu be-
urteilenden Vertrages auf die Marktverhältnisse 
nicht zu überschreiten (BGHZ Bd. 37 S. 200). 

Der neue § 5 b läßt den Kartellbegriff des § 1 unbe-
rührt, stellt aber über § 5 a hinaus die Koordinierung 
einzelner Unternehmensfunktionen frei, wenn da-
durch der Wettbewerb nicht wesentlich beeinträch-
tigt wird. 

Unternehmensfunktion ist jede unternehmerische 
Tätigkeit wie z. B. Einkauf, Produktion, Verkauf, 
Werbung usw. Bei der Beurteilung, ob eine nicht 
wesentliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs vor-
liegt, können z. B. der Marktanteil der beteiligten 
Unternehmen, die Marktstruktur, die Kartellart so-
wie Dauer und Grad der Beschränkung, wie sie sich 

aus dem verpflichtenden Inhalt oder aus der vorge-
sehenen Durchführung des Vertrages ergeben, eine 
Rolle spielen. In diesem Zusammenhang ist ferner 
zu berücksichtigen, daß, wenn kleine und mittlere 
Unternehmen sich z. B. gegenüber größeren Wett-
bewerbern zusammenschließen, die Voraussetzun-
gen für den Wettbewerb sogar verbessert werden 
können. 

Unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit ist die 
vorgeschlagene Fassung des § 5 b vertretbar. Bei 
der Regelung neuer Lebensbereiche steht der Ge-
setzgeber immer wieder vor der Notwendigkeit, mit 
unbestimmten Rechtsbegriffen zu arbeiten. Die Ver-
wendung von Eigenschaftswörtern, die quantitative 
oder qualitative Unterschiede bezeichnen, wie 
„wesentlich" oder „unwesentlich", ist der Gesetzes-
sprache vertraut. Sie werden durch die Rück-
beziehung auf den Sinn des Gesetzes konkretisiert 
und durch ihre unmittelbare Verbindung mit ande-
ren Tatbestandsmerkmalen verständlich (Schrift-
licher Bericht des Ausschusses für Wirtschaftspolitik 
des Deutschen Bundestages über den Entwurf eines 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, zu 
Drucksache 3644 der 2. Wahlperiode, Generalbericht 
des Abgeordneten Dr. Hellwig, Abschnitt E III). 

Damit im Einzelfall Gewißheit besteht, ob die Vor-
aussetzungen des neuen § 5 b vorliegen und der 
Vertrag oder Beschluß wirksam ist, sieht der Ent-
wurf ein Legalisierungsverfahren vor, welches der 
für Spezialisierungskartelle geltenden Regelung 
entspricht. Nach § 5 b Abs. 2 in Verbindung mit § 9 
Abs. 2 Satz 1 ist der Vertrag oder Beschluß bei der 
Kartellbehörde anzumelden; er wird wirksam, wenn 
die Kartellbehörde innerhalb von drei Monaten seit 
Eingang der Anmeldung nicht widerspricht. Bei der 
Anmeldung ist nachzuweisen, daß die Voraussetzun-
gen des § 5 b Abs. 1 vorliegen. Wenn dieser Nach-
weis nicht erbracht ist, hat die Kartellbehörde dem 
Vertrag oder Beschluß zu widersprechen (§ 5b 
Abs. 2 i. V. m. § 5 a Abs. 3 Satz 2). Dadurch sollen 
die beteiligten Unternehmen dazu angehalten wer-
den, in Fällen, in denen ihre Marktstellung nicht 
offensichtlich unbedeutend ist, die für die Beurtei-
lung erforderlichen Unterlagen bei der Anmeldung 
vorzulegen. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 

a) Die Änderung der Verweisung folgt aus der Ein-
fügung des § 5 b. 

b) Durch die Änderung wird einmal bewirkt, daß 
Kartellverträge und -beschlüsse bei der jeweils 
zuständigen Kartellbehörde und nicht mehr aus-
schließlich bei dem Bundeskartellamt anzumelden 
sind. Das Bundeskartellamt, bei dem nach § 9 
Abs. 5 geltender Fassung sämtliche Anmeldungen 
zu bewirken sind, erhält auch weiterhin von allen 
angemeldeten und erlaubten Vereinbarungen 
dadurch Kenntnis, daß Verträge und Beschlüsse 
nach § 9 Abs. 1 und 2 in das Kartellregister ein-
zutragen sind, das nach § 9 Abs. 4 beim Bundes- 
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kartellamt geführt wird. Dies gilt nach § 99 
Abs. 3 und § 103 Abs. 3 auch für die dort näher 
bezeichneten Verträge. 

Zum anderen bringt die Änderung eine Form-
erleichterung für die Anmeldung von Kartellver-
trägen und -beschlüssen. Nach § 9 Abs. 5 gelten-
der Fassung sind die Anmeldungen persönlich zu 
bewirken oder in öffentlich beglaubigter Form 
einzureichen. Dieser Aufwand ist unnötig. Es 
genügt, wenn die Anmeldungen „mündlich oder 
schriftlich" bewirkt werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 3 

Die Änderung und Ergänzung der Verweisung trägt 
der Einfügung des § 5 b, der Neufassung des § 38 
sowie der Neufassung des § 24 Rechnung. 

Im neuen § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ist auch die 
Bekanntmachung der nach § 23 angezeigten Zusam-
menschlüsse vorgesehen. Dadurch soll die Trans-
parenz im Bereich der bedeutenden Unternehmens-
zusammenschlüsse verbessert werden. Im Zusam-
menhang damit steht die vorgesehene Ergänzung 
des § 50 (Artikel 1 Nr. 15). 

Zu Artikel 1 Nr. 4 

Die Änderung der Verweisung trägt der Einfügung 
des § 5 b Rechnung. 

Zu Artikel 1 Nr. 5 

Durch die Einfügung des neuen § 18 Abs. 1 Buch-
stabe a werden die gebundenen Vertragsbeteiligten 
in den Schutz der kartellbehördlichen Mißbrauchs-
aufsicht einbezogen. Bei der ersten Novellierung 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
erschien es der Bundesregierung nicht erforderlich, 
die Kartellbehörde neben den ordentlichen Gerich-
ten (§ 138 BGB) auch in den Fällen einzuschalten, in 
denen ein Vertragspartner die Aufhebung der Aus-
schließlichkeitsbindung wegen einer nach seiner An-
sicht unbilligen Einschränkung seiner wirtschaft-
lichen Betätigungsmöglichkeiten begehrt. Der Indivi-
dualschutz der gebundenen Vertragsbeteiligten 
sollte vielmehr allein dem bürgerlichen Recht über-
lassen bleiben (Begründung zum Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 15. Sep-
tember 1964, Bundestagsdrucksache IV/2564, Ab-
schnitt II Ziffer 3). 

Selbst bei Aufrechterhaltung dieses Standpunkts 
erscheint es möglich und auch geboten, die gebunde-
nen Vertragsbeteiligten im Rahmen des § 18 inso-
weit zu schützen, als es um ihre wirtschaftlichen 
Betätigungsmöglichkeiten im Wettbewerb geht 
und überdies Einschränkungen der Wettbewerbs-
freiheit geltend gemacht werden, die zugleich eine 
Vielzahl gleichartig gebundener Unternehmen 
treffen. In solchen Fällen geht es nicht nur um den 
Individualschutz desjenigen Unternehmens, das sich 
an die Kartellbehörde wendet, sondern um den 

Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt. Dem Be-
griff „Vielzahl von Unternehmen" wurde gegenüber 
dem Begriff „Mehrzahl von Unternehmen" der Vor-
zug gegeben, weil als eine Mehrzahl von Unterneh-
men bereits zwei Unternehmen angesehen werden 
können. Demgegenüber geht der neue § 18 Abs. 1 
Buchstabe a davon aus, daß es sich um eine Bindung 
handelt, die für die gesamte Branche oder einen 
wesentlichen Teil davon typisch ist. 

§ 18 Abs. 2 Satz 1 der im Referentenentwurf vom 
28. Oktober 1970 vorgesehenen Fassung wurde nicht 
übernommen. Das bedeutet nicht, daß der Gesichts-
punkt der „angemesenen Gegenleistung" bei der 
Unbilligkeitsprüfung in Zukunft keine Rolle spielen 
darf. Durch die Streichung soll vielmehr zum Aus-
druck gebracht werden, daß die Prüfung der Un-
billigkeit eine umfassende Abwägung der beider-
seitigen Interessen erfordert. 

Zu Artikel 1 Nr. 6 

a) Der neue § 22 Abs. 1 Satz 2 verbessert die Legal-
definition des marktbeherrschenden Unterneh-
mens im geltenden § 22 Abs. 1. 

Nach der geltenden Fassung des § 22 Abs. 1 ist 
ein Unternehmen nur dann marktbeherrschend, 
wenn es keinem oder keinem wesentlichen 
Wettbewerb ausgesetzt ist. In den Extremfällen 
macht die Anwendung dieser Bestimmung keine 
Schwierigkeiten. So ist ein Monopolist gewiß 
marktbeherrschend, weil er der einzige auf dem 
Markt ist. Auf der anderen Seite ist ein Unter-
nehmen sicher nicht marktbeherrschend, wenn 
es nur einer von zahlreichen Wettbewerbern ist, 
die unter ähnlichen Voraussetzungen am Markt 
auftreten. Schwierig sind dagegen die Fälle zu 
beurteilen, in denen Unternehmen mit unter-
schiedlichen Marktstellungen am Markt tätig 
sind, ohne daß sogleich erkennbar wäre, ob das 
herausragende Unternehmen noch wirksamem 
Wettbewerb ausgesetzt ist oder nicht. 

Der Entwurf versucht diese Schwierigkeit zu 
lösen, indem er einen neuen, zusätzlichen Tat-
bestand der Marktbeherrschung vorsieht, der auf 
die „überragende Marktstellung" eines Unter-
nehmens im Verhältnis zu anderen Unternehmen 
auf demselben Markt abstellt. 

Die Marktstellung eines Unternehmens entspricht 
dem Verhaltensspielraum, den das Unternehmen 
bei der Anwendung seiner Wettbewerbsmittel 
hat. Die wettbewerblichen Verhaltensspielräume 
der Unternehmen sind auf Grund zeitlicher, 
räumlicher, sachlicher oder persönlicher Vor-
sprünge unterschiedlich. Solche Vorsprünge kön-
nen einem Unternehmen eine gewisse Unab-
hängigkeit beim Einsatz seiner Aktionsparameter 
und damit einen gewissen Einfluß auf den Markt-
prozeß verschaffen. 

Eine Problematik der Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Unternehmen liegt darin, 



Drucksache VI/ 2520 
	

Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

daß derartige Vorsprünge für einen dynamischen 
Wettbewerb, der sich in Vorstoß und Verfolgung 
äußert, essentiell sind. Im dynamischen Wett-
bewerb liegt es aber auch, daß kein Unterneh-
men sich darauf verlassen kann, eine einmal 
erworbene Marktstellung zu behalten, und daß 
andere Unternehmen die Möglichkeit haben, 
durch nachstoßenden Wettbewerb ihren Ver-
haltensspielraum auszudehnen. Demgegenüber 
kann der Wettbewerb seine Steuerungsfunktion 
nicht mehr erfüllen, wenn es — gleichgültig aus 
welchen Gründen — zu einer einseitigen Ver-
teilung von Einflußmöglichkeiten kommt. Diese 
Situation kennzeichnet der Entwurf durch den 
Begriff „überragende" Marktstellung. 

Als Voraussetzungen für eine überragende 
Marktstellung nennt der Entwurf außer dem 
Marktanteil die Finanzkraft eines Unternehmens, 
seinen Zugang zu Beschaffungs- oder Absatz-
märkten, Verflechtungen mit anderen Unterneh-
men oder rechtliche oder tatsächliche Schranken 
für den Marktzutritt anderer Unternehmen. Maß-
gebend ist der Gedanke, daß die Marktsteil ng 
eines Unternehmens sich nur auf Grund einer 
Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände 
beurteilen läßt. 

Daß bei der Feststellung einer überragenden 
Marktstellung einzelne Faktoren nicht isoliert 
betrachtet werden dürfen, zeigt sich z. B. an der 
Situation vieler kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen. Gerade hier läßt sich die Marktstellung 
oft nicht allein durch den Marktanteil ausdrücken. 
In derartigen Fällen kommt es wesentlich auf die 
Höhe der Marktzutrittsschranken an. Diese 
Schranken sind besonders niedrig, wenn andere 
Unternehmen mit ähnlichen oder gar überlege-
nen technischen und wirtschaftlichen Grundlagen 
bestehen, die sofort in diesen Markt eindringen 
könnten. So kann ein Zulieferer bei seinem Pro-
dukt einen relativ hohen Marktanteil haben, 
ohne marktbeherrschend zu sein, wenn er jeder-
zeit damit rechnen muß, daß seine Aufgabe einem 
anderen zugewiesen wird. Bei wirtschaftlich 
interessanten Produktionen sind es im allge-
meinen nur Unternehmen mit einer erheblichen 
Wirtschafts- und Finanzmacht, die einen hohen 
Marktanteil auch wirksam absichern können. 

Umgekehrt ist es denkbar, daß bei einem relativ 
niedrigen Marktanteil andere Faktoren eine 
überragende Marktstellung begründen. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn ein vertikal oder diago-
nal verflochtenes Unternehmen einstufigen Wett-
bewerbern gegenübersteht. 

Die Gesamtbetrachtung bedeutet nicht, daß je-
weils sämtliche im Entwurf genannten Faktoren 
in überragendem Maße vorliegen oder nachge-
wiesen werden müßten. Möglich ist auch, daß 
neben dem Marktanteil ein einzelner Faktor, wie 
z. B. Finanzkraft, eine überragende Marktstellung 
ergibt, wenn er im konkreten Fall die Stellung 

des Unternehmens entscheidend prägt. Eine über-
ragende Marktstellung kann auch aus dem Zu-
sammenwirken einer Reihe von Vorteilen folgen, 
die jeder für sich nicht als überragend erscheinen. 
Indessen wird eine überragende Marktstellung 
im Zweifel zu verneinen sein, wenn ein Unter-
nehmen auf Grund seiner Ressourcen zwar einen 
größeren Verhaltensspielraum als andere Unter-
nehmen auf einem Markt hat, sein Vorsprung 
aber nur ein temporärer ist und die für wett-
bewerbliche Marktprozesse notwendige Chance 
zu einem Wechsel in der Führungsrolle vorhan-
den ist. Je größer ein Vorsprung ist, um so eher 
wird das Unternehmen im allgemeinen in der 
Lage sein, ihn abzusichern. 

Die überragende Marktstellung eines Unterneh-
mens kann sich an seinen überragenden Möglich-
keiten zur Entwicklung unterschiedlicher Markt-
strategien, aber auch an seinem Verhaltensspiel-
raum beim Einsatz einzelner Aktionsparameter 
zeigen. 

Ein überragender Verhaltensspielraum bei der 
Entwicklung von Marktstrategien kann darin be-
stehen, daß das Unternehmen — im Gegensatz zu 
seinen Wettbewerbern — nicht nur auf den Ein-
satz der Aktionspartner Preis oder Qualität an-
gewiesen ist, sondern z. B. auf Grund seiner 
Finanzkraft zusätzliche Strategien zur Verfügung 
hat, also etwa durch Werbekampagnen, Ver-
triebsbindungen oder die Gestaltung von Ge-
schäftsbedingungen seine Unternehmensziele 
fördern kann. 

Auf einen überragenden Verhaltensspielraum bei 
einzelnen Aktionsparametern deutet es hin, 
wenn ein Unternehmen Preise erhöhen kann, 
ohne Gefahr zu laufen, in seiner Marktstellung 
wesentlich beeinträchtigt zu werden. Diese Ge-
fahr besteht für ein Unternehmen dann nicht, 
wenn es davon ausgehen kann, daß seine Wett-
bewerber ihm bei der Preiserhöhung folgen oder 
— soweit sie ihm nicht folgen — z. B. wegen 
schlechteren Zugangs zu den Beschaffungs- oder 
Absatzmärkten oder wegen mangelnder Kapazi-
tät nur beschränkte Entfaltungsmöglichkeiten 
haben. 
Im einzelnen ist zum neuen § 22 Abs. 1 Satz 2 
zu sagen: 
Für die Beurteilung der Marktstellung eines in-
ländischen Unternehmens ist auch das ausländi-
sche Angebot oder die ausländische Nachfrage 
relevant, soweit sie auf dem inländischen Markt 
in Erscheinung tritt. In diesem Zusammenhang 
sind nicht nur die tatsächlichen Im- und Exporte, 
sondern auch bestehende Im- und Exportmöglich-
keiten zu berücksichtigen. Es muß allerdings eine 
hohe Wahrscheinlichkeit bestehen, daß die po-
tentiellen Wettbewerber zu aktuellen Wett-
bewerbern werden. Nur dann ist die potentielle 
Konkurrenz geeignet, das Marktgeschehen inner-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu 
beeinflussen. 
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Auch der technische Fortschritt kann, insbeson-
dere durch die Förderung der Substitutionskon-
kurrenz, marktbeherrschenden Positionen ent-
gegenwirken; denn gerade durch das Aufkom-
men neuartiger Substitutionsprodukte kann sich 
die Nachfrage nach den bestehenden Produkten 
tiefgreifend ändern. 

Waren oder gewerbliche Leistungen, die von den 
Nachfragern als austauschbar angesehen werden, 
sind wettbewerbspolitisch demselben Markt zu-
zurechnen. Dies gilt auch dann, wenn sie hin-
sichtlich der Herstellungsverfahren oder der ver-
wendeten Stoffe Unterschiede aufweisen. 

Im übrigen ist es nicht erforderlich, daß z. B. der 
Marktanteil eines Unternehmens größer ist als 
die Summe der Marktanteile seiner Wett-
bewerber; so kann z. B. bei sonst gleichen Vor-
aussetzungen der Marktanteil eines Unterneh-
mens schon dann überragend sein, wenn er 
weniger als 50 v. H. beträgt und das restliche 
Angebot zersplittert ist. 

Finanzkraft umfaßt die Gesamtheit der finan-
ziellen Mittel und Möglichkeiten eines Unter-
nehmens, insbesondere die Finanzierungsmög-
lichkeiten (Eigen- und Fremdfinanzierung). 

Die Marktzutrittsschranken werden z. B. durch 
die optimale Betriebsgröße im Verhältnis zur 
Gesamtnachfrage, durch rechtliche Barrieren, 
technisches Wissen, Formen der Lizenzvergabe, 
durch den Zugang zu Rohstoffen oder Kapital, 
durch die Organisation der Absatzwege oder 
durch die Produktdifferenzierung bestimmt. 

Die einzelnen Tatbestandsmerkmale in Absatz 1 
Satz 2 ergänzen einander. So kann sich ein be-
sonders guter Zugang zu den Absatz- oder Be-
schaffungsmärkten aus vertikalen Verflechtungen 
ergeben. Andererseits umfaßt der Verflechtungs-
begriff mehr: denn Verflechtungen können auch 
mit Unternehmen bestehen, die nicht auf den 
vor- oder nachgelagerten Wirtschaftsstufen 
tätig sind. Aus horizontalen Verflechtungen er-
gibt sich ein erhöhter Marktanteil, aus diago-
nalen Verflechtungen häufig ein Zuwachs an 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Möglich-
keit zu reziproken Geschäftsbeziehungen. 

Andererseits hätte es nicht genügt, nur die Ver-
flechtungen zu nennen. Zugang zu den Beschaf-
fungs- oder Absatzmärkten kann sich z. B. auch 
aus langfristigen Lieferverträgen oder aus Agen-
turverträgen oder einfach daraus ergeben, daß 
ein einzelnes Unternehmen auf mehreren Märk-
ten tätig ist. Auch z. B. Finanzkraft muß sich nicht 
notwendig aus Verflechtungen herleiten. Ein 
großes integriertes Unternehmen kann ohne 
Verflechtungen ebenso finanzkräftig sein wie ein 
Konzern. 

Schließlich lassen sich die Tatbestandsmerkmale 
„Finanzkraft", „Zugang zu den Absatz- und Be

-

schaffungsmärkten", „Verflechtungen", wenn sie 
dem Unternehmen einen überragenden Vor-
sprung vor seinen aktuellen und potentiellen 
Wettbewerbern geben, auch als Marktzutritts -
schranken auffassen. Aber der Begriff der Markt-
zutrittschancen ist insofern weiter, als er auch 
technisches Wissen, Patente, Forschungskapazi-
täten und ähnliches erfaßt. 

Der neue § 22 Abs. 1 Satz 3 sieht eine widerleg-
liche Vermutung vor, welche die Anwendung der 
Sätze 1 und 2 erleichtern soll. Mit hoher Wahr-
scheilichkeit kann bereits bei einem Marktanteil 
von 40 v. H. angenommen werden, daß Markt-
beherrschung vorliegt, wenn das übrige Angebot 
oder die übrige Nachfrage zersplittert ist. Das 
Umsatzkriterium 250 Millionen Deutsche Mark 
(§ 22 Abs. 1 Satz 4) beschränkt die Vermutung 
auf Unternehmen mit einer erheblichen Wirt-
schafts- und Finanzmacht. Dadurch wird die Ver-
mutung zusätzlich gestützt. 

§ 22 Abs. 2 regelt die Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Oligopole. Die Vorschrift 
hat große praktische Bedeutung, da zahlreiche 
gewichtige Märkte Oligopolcharakter haben. 

Für die Beurteilung des Außenverhältnisses, d. h. 
der Frage, ob mehrere Unternehmen in ihrer 
Gesamtheit marktbeherrschend sind, gelten die 
gleichen Gesichtspunkte wie für die Beurteilung 
des einzelnen Marktbeherrschers. Der geltende 
§ 22 Abs. 2 nimmt daher insoweit auf Absatz 1 
Bezug. 

Die eigentliche Problematik des Oligopoltat-
bestandes liegt im Innenverhältnis („soweit zwi-
schen ihnen ... aus tatsächlichen Gründen ein 
wesentlicher Wettbewerb nicht besteht"). Hier 
paßt der für das Außenverhältnis entwickelte 
Beurteilungsmaßstab („überragende Markt-
stellung") nicht; denn ein Oligopol, in dem kein 
wesentlicher Wettbewerb besteht, ist gerade da-
durch gekennzeichnet, daß mehrere Unternehmen 
unter etwa gleichen Voraussetzungen auf einem 
transparenten Markt auftreten, daß also keines 
von ihnen eine im Verhältnis zu seinen Wett-
bewerbern überragende Marktstellung hat. In 
einer solchen Situation kann und muß jeder 
Oligopolist bei jeder marktstrategischen Maß-
nahme die Reaktionen der anderen etwa gleich 
starken Oligopolunternehmen berücksichtigen. 
Auf vorstoßenden Wettbewerb wird oft verzich-
tet, weil die anderen Oligopolisten doch sofort 
nachziehen und damit den Erfolg zunichte ma-
chen würden; stattdessen wird die Verständigung 
gesucht. Sie zeigt sich regelmäßig darin, daß die 
Unternehmen sich über einen längeren Zeitraum 
hinweg gleichförmig verhalten, vor allem ihre 
Preise in gleichem Rhythmus und in gleichem 
Ausmaß erhöhen. 

Sollte es auf oligopolistischen Märkten häufiger 
zum Ausbrechen einzelner Oligopolisten, insbe- 
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sondere zu individuellen Preissenkungen oder 
Unterlassungen von Preiserhöhungen kommen, 
so kann dies Ausdruck von Wettbewerb im In-
nenverhältnis sein. Bei gleichförmigen Preis-
senkungen im Oligopol wird es sich oft nicht um 
Wettbewerb im Innenverhältnis, sondern z. B. 
um eine gemeinsame Aktion zur Disziplinierung 
von Außenseitern oder um eine Neufestsetzung 
des für den Gewinn günstigsten Oligopolpreises 
auf Grund einer veränderten Beziehung zwischen 
Kosten und Nachfrage handeln. Die Chancen für 
einen wesentlichen Wettbewerb zwischen Oligo-
polisten wachsen im übrigen auf expansiven 
Märkten, bei abnehmender Reaktionsverbunden-
heit und mit zunehmender Differenzierung der 
Unternehmen. 

Auf diesen Überlegungen beruht die Vermutung 
im neuen § 22 Abs. 2 Satz 2. Wenn mehrere 
Unternehmen sich beim Fordern und Anbieten 
von Preisen über einen längeren Zeitraum hin-
weg gleichförmig verhalten, kann mit hoher 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß 
Marktbeherrschung im Sinne des § 22 Abs. 2 
Satz 1 vorliegt. Ein solches Verhalten ohne ver-
tragliche Bindung im Sinne des § 1 GWB wird 
regelmäßig nur möglich sein, wenn es sich um 
eine begrenzte Anzahl von Unternehmen han-
delt. Die Erstreckung der Vermutung auf das 
Außenverhältnis ergibt sich aus der Überlegung, 
daß eine Gruppe von Unternehmen nur dann auf 
einem Markt gleichförmig agieren kann, wenn 
sie insgesamt über einen relativ großen Ver-
haltensspielraum oder eine relativ große Unab-
hängigkeit gegenüber eventuellen Wettbewer-
bern verfügt. Bei der Beurteilung des Preisver-
haltens im Sinne des neuen § 22 Abs. 2 Satz 2 ist 
auch die Rabattgestaltung zu berücksichtigen. Die 
Umsatzgrenze stellt bei der Anwendung der Ver-
mutung insofern vergleichbare Größenordnungen 
her, als sie extreme Größenunterschiede elimi-
niert. Der neue Absatz 2 Satz 3 soll die Ver-
mutung außerdem auf wichtige Fälle beschrän-
ken. Nur soweit die Unternehmen eine bestimm-
te Größenordnung erreichen, soll die Vermutung 
eingreifen. 

Die Vermutung des § 22 Abs. 2 Satz 2 ist wider-
leglich. Sie kehrt, wie die Vermutung in Ab-
satz 1 Satz 3, lediglich die Beweislast in dem 
Sinne um, daß die Kartellbehörde sich darauf 
beschränken kann, die Voraussetzungen der Ver-
mutung nachzuweisen. Auch wenn danach die 
Vermutung eingreift, ist der Gegenbeweis, daß 
nämlich die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 
Satz 1 nicht gegeben sind, möglich. 

Die vorgeschlagenen Vermutungen legen die 
Anwendung des Absatzes 1 Sätze 1 und 2 sowie 
des Absatzes 2 nicht fest. Insbesondere die ange-
gebenen zahlenmäßigen Kriterien schließen 
andere Konstellationen der Marktbeherrschung 
nicht aus. So können durchaus auch Unterneh

-

men, die diese Kriterien nicht erfüllen, im Einzel-
fall als marktbeherrschend anzusehen sein. Die 
Vermutungen sollen auch nicht dazu dienen, 
marktbeherrschende Unternehmen und Oligopole 
schematisch einer laufenden Verhaltenskontrolle 
zu unterwerfen. Selbst wenn feststeht, daß die 
Vermutung eingreift, muß die Kartellbehörde in 
jedem Einzelfall zusätzlich feststellen, daß die 
Unternehmen ihre marktbeherrschende Stellung 
mißbräuchlich ausnutzen (§ 22 Abs. 3). 

b) Die Änderung des Absatzes 5 folgt aus der Neu-
fassung des Aktiengesetzes, die am 1. Januar 
1966 in Kraft getreten ist. In wettbewerbspoli-
tischer Sicht war die Bezugnahme auf § 15 des 
alten Aktiengesetzes durch die Bezugnahme auf 
§ 18 des neuen Aktiengesetzes zu ersetzen. Für 
§ 22 Abs. 5 kommt es darauf an, ob die Unter-
nehmen unter einheitlicher Leitung zusammen-
gefaßt sind (§ 18 des Aktiengesetzes). Nur dann 
kann das eine Unternehmen wegen des Ver-
haltens des anderen in Anspruch genommen 
werden. Aufgrund der Vermutungen in § 18 
Abs. 1 Satz 3 und § 17 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
ist diese Voraussetzung auch in den Fällen des 
§ 17 (abhängige und herrschende Unternehmen) 
sowie des § 16 des Aktiengesetzes (in Mehrheits-
besitz stehende und mit Mehrheit beteiligte 
Unternehmen) anzunehmen. 

Zu Artikel 1 Nr 7 und 8 

Der neu gefaßte § 23 und die neuen §§ 24, 24 a und 
24 b stehen in folgendem Zusammenhang: 

§ 23 sieht — wie bisher — eine Pflicht zur nachträg-
lichen Anzeige bestimmter bedeutender Zusammen-
schlüsse von Unternehmen vor. Die Anzeige-
kriterien entsprechen der geltenden Fassung 
(20 v. H. Marktanteil oder 10 000 Beschäftigte 
oder 500 Millionen Deutscher Mark Umsatz). Aller-
dings wurde die Anzeigepflicht — entsprechend der 
bisherigen Praxis des Bundeskartellamtes — auf Zu-
sammenschlüsse beschränkt, bei denen die Markt-
anteilsvoraussetzung „im gesamten Bundesgebiet 
oder in einem wesentlichen Teil desselben" vorliegt. 
Eine Verbindung zwischen § 23 und den Vorschriften 
über die Zusammenschlußkontrolle (§§ 24 und 24 a) 
besteht nur insofern, als § 23 Abs. 2 den Zusammen-
schlußbegriff festlegt und § 24 a Abs. 1 und 2 wegen 
der Modalitäten der Anmeldung von Zusammen-
schlußvorhaben auf Bestimmungen des § 23 ver-
weist. 

§ 24 regelt die Zusammenschlußkontrolle. Eingriffs-
kriterien sind die Erlangung oder Verstärkung einer 
marktbeherrschenden Stellung (Absatz 1 Nr. 1). Das 
zusätzliche Kriterium des Absatzes 1 Nr. 2 soll es 
bereits dem Bundeskartellamt ermöglichen, die 
Marktbeherrschung gegen etwaige wettbewerbliche 
Vorteile des Zusammenschlusses abzuwägen. Damit 
wird ein Teil der ursprünglich nur dem Bundes-
minister für Wirtschaft und Finanzen vorbehaltenen 
gesamtwirtschaftlichen Prüfung des Zusammen- 
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schlusses auf das Bundeskartellamt verlagert. Die 
Eingrenzung der Kontrolle auf schwerwiegende 
Fälle bewirkt Absatz 8 (Toleranzklauseln). 

Liegt eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des 
Absatzes 1 vor, so hat das Bundeskartellamt den 
Zusammenschluß zu untersagen. Es kann einen be-
reits vollzogenen Zusammenschluß oder ein Zusam-
menschlußvorhaben aufgreifen, sobald es auf be-
liebige Weise davon Kenntnis erhält. Das Bundes-
kartellamt ist also weder an die Anzeige nach § 23 
noch an die vorherige Anmeldung des Zusammen-
schlußvorhabens nach § 24 a gebunden (§ 24 Abs. 2 
Satz 2). Hat das Bundeskartellamt die Untersagungs-
verfügung erlassen, so ist es unzulässig, den Zu-
sammenschluß ohne Erlaubnis des Bundesministers 
für Wirtschaft und Finanzen zu vollziehen; ein be-
reits vollzogener Zusammenschluß ist aufzulösen, 
wenn nicht der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen die Erlaubnis zum Zusammenschluß erteilt. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
soll über den Antrag auf Erlaubnis des Zusammen-
schlusses innerhalb von vier Monaten entscheiden; 
er erteilt die beantragte Erlaubnis, wenn die Wett-
bewerbsbeschränkung von gesamtwirtschaftlichen 
Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird 
oder der Zusammenschluß durch ein überragendes 
Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist (§ 24 
Abs. 3). 

§ 24 a sieht die Möglichkeit und in besonders 
schwerwiegenden Fällen (Zusammenschluß von zwei 
Umsatzmilliardären) die Pflicht vor, Zusammen-
schlüsse vor ihrem Vollzug beim Bundeskartellamt 
anzumelden (Absatz 1). Die beteiligten Unterneh-
men erlangen durch die Anmeldung des Zusammen-
schlußvorhabens den Vorteil, daß sie bereits nach 
einem Monat, spätestens aber nach vier Monaten 
Klarheit über die wettbewerbliche Beurteilung des 
Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt 
haben (§ 24 a Abs. 2 Satz 1). Im Höchstfall dauert 
das Prüfungsverfahren bei den Kartellbehörden also 
neun Monate (vier Monate Prüfungsfrist für das 
Bundeskartellamt, einen Monat Frist für den Erlaub-
nisantrag, weitere vier Monate Prüfungsfrist für den 
Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen). 

Ist die völlige Unterlassung des Zusammenschlusses 
nicht erforderlich, um die Wettbewerbsbeschränkung 
abzuwenden, oder reichen dazu andere Maßnahmen 
aus, so kann dies das Bundeskartellamt in Verhand-
lungen mit den beteiligten Unternehmen vor oder 
nach der förmlichen Anmeldung nach § 24 a ab-
klären. Dieses „informelle Verfahren" hat sich z. B. 
bei den Widerspruchskartellen der §§ 2, 3 oder 5 a 
GWB bereits bewährt. Im Zusammenhang damit 
steht die Vorschrift, daß die für die Entscheidung 
des Bundeskartellamtes vorgesehene Viermonatsfrist 
im Einverständnis mit den beteiligten Unternehmen 
verlängert werden kann (vgl. den neuen § 24 a 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1). Bei bereits vollzogenen Zu-
sammenschlüssen ist die Berücksichtigung anderer 
Maßnahmen nach § 24 Abs. 3 Satz 2 (Beschränkun

-

gen und Auflagen) oder Abs. 6 Satz 1 (Modalitäten 
der Auflösung des Zusammenschlusses) möglich. 

§ 24 b regelt die Einrichtung einer unabhängigen 
Monopolkommission. Diese soll die Entwicklung der 
Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie die Anwendung der §§ 22 bis 24 a 
alle zwei Jahre begutachten. 

§ 24 b lehnt sich in zahlreichen technischen Einzel-
heiten an das Sachverständigenratsgesetz vom 
14. August 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 685) an. 
Durch die Einschaltung der Monopolkommission 
wird eine Möglichkeit geschaffen, die Unterneh-
menskonzentration laufend zu beobachten und ihre 
Entwicklung in regelmäßigen Zeitabständen objek-
tiv zu würdigen; außerdem erwächst dem Bundes-
kartellamt und dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen bei der Durchführung der neuen §§ 22 
bis 24 a eine zusätzliche Beratungs- und Kontroll-
instanz. Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen kann auch in Einzelfällen, die ihm nach 
§ 24 Abs. 3 zur Entscheidung vorliegen, eine gutacht-
liche Stellungnahme der Monopolkommission ein-
holen (§ 24b Abs. 5 Satz 6). 

Zu § 23 

Der Entwurf läßt § 23 geltender Fassung im Prinzip 
unverändert, sieht jedoch für Absatz 2 eine neue 
Systematik vor. Ferner waren folgende Ergänzungen 
erforderlich: 

1. Die Anzeigepflicht wurde auf Zusammenschlüsse 
beschränkt, die sich marktanteilsmäßig im gesam-
ten Bundesgebiet oder in einem wesentlichen 
Teil desselben auswirken. Dies entspricht der 
Regelung bei der Zusammenschlußkontrolle (§ 24 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 3) und der bisherigen Praxis 
des Bundeskartellamtes. 

2. Die Liste der relevanten Zusammenschlußformen 
in Absatz 2 geltender Fassung mußte im Hinblick 
auf die Zusammenschlußkontrolle erweitert wer-
den. Da der Zusammenschlußbegriff des § 23 
Abs. 2 auch für die neuen §§ 24 und 24 a maß-
gebend ist, kann § 23 sich nicht mehr mit der 
Erfassung einiger typischer Zusammenschluß

-

formen begnügen. 

3. Die Liste der der Anzeige beizufügenden An-
gaben im geltenden § 23 Abs. 4, die auch für die 
Zusammenschlußkontrolle Bedeutung hat (§ 24 a 
Abs. 1 Sätze 3 und 4), mußte so vervollständigt 
werden, daß das Bundeskartellamt im vorbeugen-
den Verfahren in der Lage ist, innerhalb der 
Fristen des § 24 a Abs. 2 Satz 1 den Zusammen-
schluß unter wettbewerblichen Gesichtspunkten 
zu prüfen. 

Im einzelnen ist zu § 23 zu sagen: 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 stellt in seiner neuen Fassung 
klar, daß auch vertikale und diagonale Zusammen-
schlüsse anzeigepflichtig sind. 



Drucksache VI/ 2520 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode 

Absatz 1 Satz 2 bis 6 dient als Definitionsnorm für 
die Berechnungen von Zahlenkriterien in den §§ 23 
bis 24 a. Der Begriff „Umsatzerlöse" entspricht der 
Terminologie des Aktiengesetzes. 

Satz 2 (Verbundklausel) soll sicherstellen, daß 
Unternehmensgruppen, die wegen gegenseitiger 
Verflechtungen in der Regel eine wettbewerbliche 
Einheit bilden, bei der Berechnung der Marktanteile, 
der Beschäftigtenzahl und der Umsatzerlöse als Ein-
heit behandelt werden. Sie geht auf die Konzern-
klausel in § 23 Abs. 1 Satz 2 geltender Fassung 
zurück. Diese Konzernklausel gilt nur für die Be-
rechnung des Marktanteils. Die Klausel ist durch die 
Novelle von 1965 eingeführt worden und war ein 
erster Schritt in Richtung auf eine wirtschaftliche 
Betrachtungsweise bei Unternehmen, die so mitein-
ander verbunden sind, daß sie trotz rechtlicher Selb-
ständigkeit unter wettbewerblichen Gesichtspunkten 
als Einheit anzusehen sind. Der Entwurf führt diesen 
Gedanken weiter, indem er die Verbundklausel auch 
auf die Berechnung der absoluten Größenkriterien 
erstreckt. Ihrem Umfang nach geht die Verbund-
klausel des § 23 Abs. 1 Satz 2 weiter als die Rege-
lung im neuen § 22 Abs. 5. Bei der Zusammenschluß-
kontrolle kommt es darauf an, bereits die Fälle zu 
erfassen, in denen ein beherrschender Einfluß aus-
geübt werden kann (§ 17 des Aktiengesetzes), weil 
schon dann wirtschaftliche Selbständigkeit nicht 
mehr besteht. Auf die Nennung des § 16 des Aktien-
gesetzes wurde im Hinblick auf die Vermutung in 
§ 17 Abs. 2 des Aktiengesetzes verzichtet; es sind 
Fälle denkbar, in denen eine Mehrheitsbeteiligung 
nicht zu einer Abhängigkeit des in Mehrheitsbesitz 
stehenden Unternehmens führt. 

Mit der Verbundklausel werden nicht nur verbun-
dene Unternehmen erfaßt, von denen mindestens 
eines eine Aktiengesellschaft ist; denn die §§ 15 ff. 
des Aktiengesetzes verwenden den Begriff „Unter-
nehmen", ohne ihn im Sinne einer bestimmten 
Rechtsform zu definieren. Wo das Aktiengesetz nur 
die Aktiengesellschaft meint, sagt es dies ausdrück-
lich (wie z. B. in den §§ 291 ff. des Aktiengesetzes). 
Die Verweisungen auf das Aktiengesetz erfassen 
daher auch verbundene Unternehmen, von denen 
keines eine Aktiengesellschaft ist. 

Haben verbundene Unternehmen ihren Sitz außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so sind 
ihr Marktanteil und ihre Umsatzerlöse ebenso mitzu-
zählen wie bei verbundenen Unternehmen mit Sitz 
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes. 
Von diesem Grundsatz geht auch das Konzernrecht 
aus; Abweichungen sind ausdrücklich geregelt (§ 329 
Abs. 2 Satz 1 des Aktiengesetzes). 

Satz 4 sieht vor, daß an die Stelle der Umsatzerlöse 
bei Kreditinstituten ein Zehntel der Bilanzsumme 
und bei Versicherungsunternehmen die Prämienein-
nahmen treten. Diese Formulierung gewährleistet 
bei Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen 
die Anwendung der für sie sachgerechten Anknüp

-

fungspunkte und ermöglicht es zugleich, bei ge-
mischten Unternehmensverbindungen (Banken, Ver-
sicherungen, sonstigen Unternehmen) die Größen zu 
addieren. Unter „Kreditinstituten" sind an sich 
auch die Bausparkassen zu verstehen. Da die beiden 
Begriffe aber in § 102 nebeneinander verwendet 
werden, ist dies auch im neuen § 23 Abs. 1 Satz 4 
geschehen. 

Satz 6 berücksichtigt, daß die Umsatzerlöse von 
Handels- und Industrieunternehmen unterschied-
liches Gewicht für die Beurteilung der wirtschaft-
lichen Bedeutung dieser beiden Arten von Unter-
nehmen haben. Die Regelung lehnt sich an die Be-
kanntmachung der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften über Vereinbarungen, Beschlüsse 
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von 
geringerer Bedeutung, die nicht unter Artikel 85 
Abs. 1 des EWG-Vertrages fallen, vom 27. Mai 1970 
an (Freistellung der sogenannten Bagatellkartelle, 
ABlEG Nr. C 64 vom 2. Juni 1970). 

Absatz 2 lehnt sich inhaltlich an den SPD-Entwurf 
von 1964 (Bundestagsdrucksache IV/2337) an. Die 
Liste der Zusammenschlußformen wurde erweitert 
und unter Berücksichtigung der konzernrechtlichen 
Bestimmungen des neuen Aktiengesetzes gestaltet. 
Nummer 1 behandelt den Vermögenserwerb, Num-
mer 2 den Anteilserwerb einschließlich der Gemein-
schaftsunternehmen, Nummer 3 die Verträge und 
Nummer 4 die personellen Verflechtungen. Num-
mer 5 enthält einen Auffangtatbestand. 

Nummer 2 Teilsatz 1 (Anteilserwerb) wurde so 
gefaßt, daß die Unternehmen — anders als nach § 23 
Abs. 2 Nr. 5 geltender Fassung — nicht nur das Er-
reichen der 25-v.H.-Grenze, sondern darüber hinaus 
das Erreichen einer jeden weiteren relevanten Be-
teiligungsstufe anzuzeigen haben, auch wenn das 
Erreichen der vorangegangenen Beteiligungsstufe 
früher bereits angezeigt wurde (Absatz 2 Nr. 2 Teil-
satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2). Dadurch 
soll eine Erhöhung der Beteiligung am anderen 
Unternehmen zumindest in den Fällen transparent 
gemacht werden, in denen durch Zusammenschluß 
die nächsthöhere Beteiligungsstufe im Sinne der 
Nummer 2 Teilsatz 1 erreicht wird. Die Beteiligungs-
stufe von 50 v. H. wurde deswegen in den Entwurf 
aufgenommen, weil diese Art der Beteiligung immer 
häufiger zur Verflechtung von Unternehmen ver-
wendet wird. Demgegenüber wurde auf die Beteili-
gungsstufe „75 vom Hundert" verzichtet, weil die 
Erhöhung einer bereits bestehenden Mehrheits-
beteiligung (Buchstabe c) wettbewerbspolitisch nicht 
mehr von so großer Bedeutung ist. 

Mit dem Anteilserwerb erfaßt Nummer 2 auch die 
Bildung von Gemeinschaftsunternehmen. Hierbei ist 
es gleichzuachten, ob ein Unternehmen bereits eine 
Tochtergesellschaft hat, die dadurch zu einem Ge-
meinschaftsunternehmen wird, daß ein anderes Un-
ternehmen sich an dieser Gesellschaft beteiligt, ob 
zwei oder mehr Unternehmen gemeinsam ein ande- 
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res Unternehmen aufkaufen oder ob das Gemein-
schaftsunternehmen neu gegründet wird. Nach der 
geltenden Fassung des § 23 könnten Zweifel be-
stehen, ob die Vorschrift auch den Anteilserwerb 
bei Neugründung eines Unternehmens erfaßt. Der-
artige Zweifel sind im Hinblick auf den neuen § 23 
Abs. 2 Satz 2 nicht mehr möglich; denn diese Vor-
schrift erwähnt den Anteilserwerb bei der Gründung 
eines Unternehmens ausdrücklich als Fall des neuen 
§ 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2. 

Nummer 2 Teilsatz 3, die eine besondere Regelung 
für Gemeinschaftsunternehmen enthält, beruht auf 
folgenden Erwägungen: 

Die wettbewerbspolitische Bedeutung der Gemein-
schaftsunternehmen liegt einmal darin, daß Ab-
hängigkeitsverhältnisse zwischen der gemeinsamen 
Tochtergesellschaft und jeder einzelnen Mutter-
gesellschaft bestehen. Diese Verbindungen sind je-
doch nicht der einzige wettbewerblich relevante Ge-
sichtspunkt. Bedeutsamer sind die Einflüsse, die von 
der Bildung des Gemeinschaftsunternehmens auf den 
Wettbewerb zwischen den Muttergesellschaften aus-
gehen. Wenn nämlich die Muttergesellschaften vor 
Bildung des Gemeinschaftsunternehmens aktuelle 
oder potentielle Wettbewerber waren, so sind sie 
dies danach zumindest auf dem Tätigkeitsgebiet des 
Gemeinschaftsunternehmens nicht mehr. Die Ver-
bindung, die durch das Gemeinschaftsunternehmen 
zwischen den Muttergesellschaften hergestellt wird, 
muß daher bei der Beurteilung des Gemeinschafts-
unternehmens unter wettbewerbspolitischen Aspek-
ten berücksichtigt werden. Nummer 2 Teilsatz 3 un-
terstellt dabei einen partiellen Zusammenschluß 
(Teilfusion) der Muttergesellschaften. Das bedeutet, 
daß bei der Berechnung des Marktanteils (Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1) nicht nur das Gemeinschaftsunterneh-
men und das jeweils erwerbende Unternehmen, son-
dern auch die anderen am Gemeinschaftsunterneh-
men beteiligten Unternehmen zu berücksichtigen 
sind, soweit sie auf den Märkten, auf denen das 
Gemeinschaftsunternehmen tätig ist, Marktanteile 
haben. Bei der Berechnung der Umsatzerlöse sind 
die gesamten Umsatzerlöse des Gemeinschaftsunter-
nehmens, des jeweils erwerbenden Unternehmens 
sowie aller übrigen Muttergesellschaften zusammen-
zuzählen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2). Dies ist gerecht-
fertigt, weil hinter dem Gemeinschaftsunternehmen 
die gesamten Ressourcen der Muttergesellschaften 
stehen. 

Nummer 2 Teilsatz 4 stellt Personen, die eine Mehr-
heitsbeteiligung an einem beliebigen Unternehmen 
halten und nicht bereits auf Grund anderweitiger 
Vorschriften zweifelsfrei Unternehmen sind, für je-
den weiteren Anteilserwerb einem Unternehmen 
gleich. Diese Regelung ist vor allem auf Zusammen-
schlüsse zugeschnitten, durch die mehrere Unter-
nehmen in der Hand einer natürlichen Person zu-
sammengefaßt werden. 

Nummer 3 Buchstabe a erfaßt diejenigen Verträge, 
die zur Bildung eines Konzerns im Sinne des § 18 

des Aktiengesetzes oder — bei bestehenden Kon-
zernen — zu einer Erweiterung des Kreises der Kon-
zernunternehmen führen; Buchstabe b enthält im 
wesentlichen die Gewinnabführungs- und Gewinn-
gemeinschaftsverträge im Sinne der §§ 291, 292 des 
Aktiengesetzes; Buchstabe c entspricht dem gelten-
den § 23 Abs. 2 Nr. 4. 

Nummer 4 erfaßt personelle Verflechtungen. Diese 
können, ebenso wie z. B. die Fusion oder der An-
teilserwerb, ein Mittel der Konzentration von Lei-
tungsmacht sein und die Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs beeinträchtigen. 

Nummer 5 ist ein Auffangtatbestand, der sicherstel-
len soll, daß alle denkbaren Gestaltungsformen von 
Zusammenschlüssen, durch die ein beherrschender 
Einfluß auf ein anderes Unternehmen begründet 
werden kann, erfaßt werden. 

Absatz 2 Satz 2 enthält eine besondere Regelung 
für den Anteilserwerb durch Kreditinstitute, soweit 
der Handel mit Wertpapieren zu deren Geschäfts-
betrieb gehört. In solchen Fällen liegt ein Zusam-
menschluß nur solange nicht vor, wie das Kredit-
institut — abgesehen von der notwendigen Aus-
nahme des Halbsatzes 2 — das Stimmrecht aus den 
Anteilen nicht ausübt und sofern es die erworbenen 
Anteile innerhalb eines Jahres veräußert. 

Absatz 2 Satz 3 stellt klar, daß bei ein- oder mehr-
stufiger Abhängigkeit von Unternehmen, die an 
einem Zusammenschluß beteiligt sind, auch das oder 
die herrschenden Unternehmen als am Zusammen-
schluß beteiligt gelten. Hiermit soll verhindert 
werden, daß sich abhängige Unternehmen in Ver-
fahren nach den §§ 24, 24 a auf Weisungen ihrer 
Muttergesellschaften berufen und damit die Zusam-
menschlußkontrolle lahmlegen können. Der neue 
Satz 3 bewirkt, daß die Kartellbehörde auch gegen 
die Muttergesellschaften vorgehen kann. 

Absatz 2 Satz 4 bestimmt, daß bei einem Zusammen-
schluß mehrerer herrschender Unternehmen dies 
auch als Zusammenschluß der von ihnen unmittelbar 
oder mittelbar abhängigen Unternehmen gilt. Dies 
entspricht der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, 
die für den neuen § 23 kennzeichnend ist. Schließen 
sich also z. B. Muttergesellschaften außerhalb des 
Geltungsbereichs des Gesetzes zusammen, so gilt 
dies auch als Zusammenschluß ihrer inländischen 
Tochtergesellschaften sowie als Zusammenschluß 
der von diesen abhängigen Unternehmen. 

Absatz 3 Satz 1 ist im wesentlichen unverändert 
geblieben. Neu ist die Regelung, daß bei Zusam-
menschlüssen durch Vermögens- oder Anteils-
erwerb auch der Veräußerer anzeigepflichtig ist 
(Nummer 2 Buchstabe b). Damit wird z. B. sicher-
gestellt, daß der Zusammenschluß der Kartellbe-
hörde auch dann bekannt wird, wenn der Erwerber 
seinen Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des 
Gesetzes hat und das inländische Unternehmen, des-
sen Anteile erworben werden, von der Transaktion 
nichts weiß. 
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Die Anzeigepflicht trifft im übrigen alle am Zusam-
menschluß beteiligten Unternehmen, also bei ein- 
oder mehrstufigen Abhängigkeitsverhältnissen auch 
das oder die herrschenden Unternehmen (Absatz 2 
Satz 3). Für den Veräußerer gilt dies entsprechend. 
Die Konzernleitung oder das herrschende Unter-
nehmen verfügen über sämtliche für die Anzeige er-
forderlichen Unterlagen; sie sind daher in der Lage, 
eine im Hinblick auf den neuen Absatz 4 Satz 3 voll-
ständige Anzeige vorzunehmen. 

Demgegenüber darf die Kartellbehörde Unterneh-
men, die nicht in der Lage sind, ihrer Anzeigepflicht 
nachzukommen, etwa weil sie vom Ankauf ihrer 
Aktien durch ein anderes Unternehmen keine Kennt-
nis haben, nicht nach § 39 verfolgen; denn § 39 
Abs. 1 Nr. 2 erfordert Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
Das gleiche gilt, wenn z. B. eine Tochtergesellschaft 
außerstande ist, die nach Absatz 4 Satz 3 erforder-
lichen Angaben über ihre Muttergesellschaft zu 
machen. 

Absatz 3 Satz 2 soll sicherstellen, daß die Kartell-
behörde von jeder wesentlichen Verstärkung einer 
bereits bestehenden Unternehmensverbindung 
Kenntnis erhält. Bloße Umstrukturierungen inner-
halb eines Konzerns sollen nicht erfaßt werden. An-
zuzeigen ist daher jeder weitere nach Absatz 2 
relevante Zusammenschluß, es sei denn, er führt 
nicht zu einer wesentlichen Verstärkung der Unter-
nehmensverbindung. Den Nachweis, daß eine Ver-
stärkung nicht vorliegt, haben die beteiligten Unter-
nehmen zu führen, da sich angesichts der Vielfalt 
der in Absatz 2 erfaßten Zusammenschlußformen 
eine schematische Regelung nicht treffen läßt. 

In Absatz 4 wurden die Nummern 3 und 4 neu ge-
faßt sowie ein neuer Satz 3 eingefügt. Diese Ände-
rungen stehen im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der Zusammenschlußkontrolle. Eine Pflicht zur 
Mitteilung von Umsatzerlösen bei einzelnen Pro-
dukten oder Produktgruppen sieht Absatz 4 nicht 
vor. Erforderlichenfalls muß die Behörde eine Aus-
kunft nach Absatz 5 verlangen. 

Schließlich wurde auch Absatz 5 erweitert. Nach der 
bisherigen Fassung des Satzes 1 konnte die Kartell-
behörde nur die Angabe von Umsatzerlösen verlan-
gen. Die neue Fassung sieht vor, daß die Kartell-
behörde auch Angaben über Marktanteile verlangen 
kann. 

Bei der nachträglichen Zusammenschlußkontrolle 
spielt der Zeitverlust, der durch ein Auskunftsver-
langen nach § 23 Abs. 5 oder nach § 46 eintreten 
könnte, keine Rolle. Bei der vorbeugenden Kon-
trolle stellt § 24 a Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 
Nr. 6 sicher, daß ein irreparabler Schaden für den 
Wettbewerb nicht eintreten kann. 

Zu § 24 

Der Vorschlag der Bundesregierung, eine Zusam

-

menschlußkontrolle einzuführen, ist durch die Tat

-

sache bedingt, daß die nationalen Märkte in Europa 
und auch sonst überwiegend noch nicht ausreichend 
integriert sind. Das liegt an rechtlichen, aber auch 
an vielfältigen tatsächlichen Schranken, wie z. B. 
Käuferpräferenzen, Transportkosten, fehlenden Ver-
triebssystemen usw. Solange diese Schranken nicht 
überwunden sind, können sich auf Teilmärkten in 
Europa eher marktbeherrschende Stellungen bilden 
und verstärken. Gerade in der Übergangszeit auf 
dem Wege zur europäischen Wirtschaftsunion ist es 
wichtig, einer Verkrustung der einzelnen nationalen 
Märkte entgegenzuwirken und damit die Märkte für 
die Integration offen zu halten (vgl. dazu auch Ab-
schnitt II Nummer 1). 

Soweit die gegenseitige Durchdringung der Märkte 
fortgeschritten ist, muß dies bei der wettbewerb-
lichen Prüfung eines Zusammenschlusses nach § 24 
berücksichtigt werden. Hohe Marktanteile im natio-
nalen Markt sinken mit wachsender Integration ab. 

Stehen inländische Unternehmen auf Exportmärkten 
in wirksamer Konkurrenz, so sind sie insoweit einer 
wettbewerblichen Leistungskontrolle ausgesetzt. 
Allerdings kann die Konkurrenz auf die Export-
märkte begrenzt sein, während sich innerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes lediglich der wett-
bewerbsbeschränkende Effekt des Zusammen-
schlusses auswirkt. 

§ 24 Abs. 1 legt die Eingriffskriterien für die Zusam-
menschlußkontrolle fest. 

Die Zusammenschlußkontrolle erstreckt sich auf Zu-
sammenschlüsse im Sinne des neu gefaßten § 23 
Abs. 2. Indessen ist nicht jeder Zusammenschluß, der 
im Einzelfall unter § 23 Abs. 2 fällt, stets auch nach 
§ 24 relevant. Die Betrachtung eines Zusammen-
schlusses unter den Gesichtspunkten des § 24 setzt 
voraus, daß dem einen beteiligten Unternehmen 
Ressourcen des anderen Unternehmens zugerechnet 
werden können. Diese Zurechnung ist aber nur ge-
rechtfertigt, wenn die Unternehmen in einem Ver-
hältnis zueinander stehen, das dem einen einen be-
herrschenden Einfluß auf das andere verschafft, oder 
wenn Leitungsmacht auf andere Weise zusammen-
gefaßt wird. In diesem Fall kann davon ausgegangen 
werden, daß jedem der Unternehmen wirtschaftliche 
Mittel und Möglichkeiten des anderen Unterneh-
mens zuwachsen. Wenn es sich z. B. nur um eine 
Minderheitsbeteiligung an dem anderen Unterneh-
men handelt (§ 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a), 
wird ein solcher Einfluß nicht immer vorhanden 
sein; er wird in der Regel vorhanden sein, wenn ein 
Unternehmen wenigstens die Sperrminorität besitzt 
und kein anderer Anteilsinhaber diese Beteiligungs-
stufe erreicht. Andere Fälle der Zusammenfassung 
von Leitungsmacht können wechselseitige Minder-
heitsbeteiligungen oder Gemeinschaftsunternehmen 
sein. 

Zum Marktbegriff wird zunächst auf die Begründung 
zu § 22 verwiesen. Die Berücksichtigung der Sub

-

stitutionskonkurrenz und der potentiellen Konkur- 
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renz, insbesondere soweit sie vom Ausland her auf 
die Märkte innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes einwirkt, ist im Rahmen der Zusammen-
schlußkontrolle besonders wichtig. 

Die Zusammenschlußkontrolle knüpft, ebenso wie 
die Mißbrauchsaufsicht nach § 22, an den Begriff 
„marktbeherrschende Stellung" (§ 24 Abs. 1 Nr. 1) 
an. Damit ist die Situation umschrieben, bei der die 
Funktionsfähigkeit des Marktmechanismus nicht 
mehr gewährleistet ist. 

Eine marktbeherrschende Stellung liegt nach § 22 
Abs. 1 vor, wenn ein Unternehmen für eine be-
stimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistun-
gen keinem oder keinem wesentlichen Wettbewerb 
ausgesetzt ist oder wenn es als Anbieter oder Nach-
frager einer bestimmten Art von Waren oder ge-
werblichen Leistungen eine im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern überragende Marktstellung hat. Der 
Begriff Marktbeherrschung hebt also immer auf 
einen bestimmten Markt ab. Es kann jedoch vor-
kommen, daß ein Zusammenschluß, der zu einer 
marktbeherrschenden Stellung auf einem bestimm-
ten Markt führt, in anderer Beziehung die Wett-
bewerbsvoraussetzungen verbessert. Auf diesem 
Gedanken beruht § 24 Abs. 1 Nr. 2. Gedacht ist z. B. 
an den Fall, daß ein Anteilserwerb zu einer Konzen-
tration von Marktmacht bei dem erwerbenden Un-
ternehmen, zugleich aber zu einer Dekonzentration 
beim Veräußerer führt. Denkbar ist auch, daß ein 
Zusammenschluß auf einem relativ unbedeutenden 
Markt zu einer marktbeherrschenden Stellung führt, 
während er auf gesamtwirtschaftlich wichtigeren 
Märkten die Wettbewerbsvoraussetzungen positiv 
verändert. Diese notwendigen Abwägungen sollten 
ursprünglich allein Aufgabe des Bundesministers für 
Wirtschaft und Finanzen im Erlaubnisverfahren nach 
§ 24 Abs. 3 sein. Demgegenüber geht der neue § 24 
Abs. 1 Nr. 2 davon aus, daß die gesamtwirtschaft-
liche Prüfung des Zusammenschlusses, soweit sie die 
wettbewerblichen Aspekte betrifft, bereits vom Bun-
deskartellamt vorzunehmen ist. 

Rationalisierungsvorteile auf seiten der am Zu-
sammenschluß beteiligten Unternehmen können un-
ter Umständen zu einer Verbesserung der Voraus-
setzungen für den Wettbewerb im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 2 führen. Allerdings sieht § 24 eine 
Abwägung zwischen der Wettbewerbsbeschränkung 
und Rationalisierungsvorteilen, die der Zusammen-
schluß für die beteiligten Unternehmen mit sich 
bringt, nicht generell vor. Dafür ist einmal die Er-
wägung maßgebend, daß eine Behörde nur schwer 

die Wirkungen eines Zusammenschlusses auf die 
Leistungsfähigkeit der beteiligten Unternehmen 
voraussagen kann. Diese Frage ist im Zeitpunkt des 
Zusammenschlusses oft auch für die beteiligten Un-
ternehmen noch offen. Selbst wenn aber im Einzel-
fall nachweisbare Rationalisierungsmöglichkeiten 
geltend gemacht werden könnten, wäre ohne wirk-
samen Wettbewerb auf dem Markt nicht gewähr-
leistet, daß diese Möglichkeiten auch realisiert und 

an die Abnehmer und Verbraucher weitergegeben 
werden. Wirksamer Wettbewerb erzwingt Kosten-
senkungen, während bei auf Dauer angelegten 
Zusammenschlüssen ein einmaliger Rationalisie-
rungsvorteil keine Garantie dafür bietet, daß nicht 
später das Interesse an Kostensenkung und Ver-
besserung der Bedarfsbefriedigung abnimmt. Sollte 
ein marktbeherrschender Zusammenschluß, bei dem 
die Abwägung nach Absatz 1 Nr. 2 zu keinem positi-
ven Ergebnis geführt hat, der ferner nicht unter 
die Toleranzklauseln des Absatzes 8 fällt und bei 
dem auch keine Gestaltungsmöglichkeiten durch an-
dere Maßnahmen bestehen, zur Sicherung des tech-
nischen Fortschritts oder zur Erhaltung einer lei-
stungsfähigen Exportwirtschaft im gesamtwirtschaft-
lichen Interesse erforderlich sein, so besteht unter 
den in Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen eine 
Legalisierungsmöglichkeit. 

§ 24 sieht auch keine generelle Ausnahme für die 
sogenannte Sanierungsfusion vor. Eine besondere 
Sanierungsklausel erübrigt sich, weil die vorge-
schlagene Zusammenschlußkontrolle nicht zwingend 
die Anmeldung eines jeden Zusammenschlußvor-
habens vorschreibt und weil sie nicht — wie das 
amerikanische Recht — an eine Beeinträchtigung des 
Wettbewerbs schlechthin anknüpft, sondern nur bei 
Entstehung oder Verstärkung einer marktbeherr-
schenden Stellung eingreift. Außerdem setzt sie 
aufgrund der Toleranzklauseln des § 24 Abs. 8 sehr 
hoch an. Besteht der Sanierungsfall z. B. darin, daß 
ein kleineres Unternehmen mit geringen Ressour-
cen nicht mehr lebensfähig ist, so kann § 24 Abs. 8 
Satz 1 Nr. 2 oder 4 eingreifen. Im übrigen wird in 
derartigen Fällen durch den Zusammenschluß eine 
marktbeherrschende Stellung im allgemeinen weder 
entstehen noch verstärkt werden. In bedeutenden 
Fällen kann auch hier § 24 Abs. 3 (Erlaubnis des 
Zusammenschlusses durch den Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen) in Betracht kommen. 

§ 24 Abs. 1 stellt darauf ab, ob zu erwarten ist, daß 
„durch" den (und nicht „mit" dem) Zusammenschluß 
eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder ver-
stärkt wird. Die marktbeherrschende Stellung muß 
also nicht im Zeitpunkt des Zusammenschlusses ent-
stehen oder verstärkt werden; der Zusammenschluß 
muß nur für sie ursächlich sein. Die Kartellbehörde 
ist daher nicht auf die Würdigung der Wettbewerbs-
bedingungen beschränkt, wie sie sich für den Augen-
blick des Zusammenschlusses darstellen. Eine Vor-
ausschau auf die künftige Wettbewerbsentwicklung 
ist möglich und auch nötig, wenn sich aufgrund 
konkreter Umstände mit hoher Wahrscheinlichkeit 
sagen läßt, daß die mit dem Zusammenschluß ge-
schaffenen Wettbewerbsvoraussetzungen sich als-
bald verschlechtern oder auch verbessern werden. 
Derartige Umstände können z. B. die Marktphase 
(Reifegrad des Marktes), bestimmte Ressourcen der 
beteiligten Unternehmen oder ihrer Marktpartner 
oder das Umschlagen potentieller Konkurrenz in 
aktuelle Konkurrenz sein. Ausgangspunkt der Be-
trachtung dürften hierbei in der Regel die in § 22 
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Abs. 1 Satz 2 genannten strukturellen Merkmale wie 
Marktanteil, Finanzkraft, Zugang zu den Beschaf-
fungs- und Absatzmärkten, Verflechtungen, Markt-
zutrittschranken sein. 

Die Möglichkeit zu einer Vorausschau hat auch 
für die Fälle Bedeutung, in denen durch Zusammen-
schluß die Konkurrenz mit Blick auf einen künftigen 
Markt beseitigt wird, der im Zeitpunkt des Zusam-
menschlusses noch nicht besteht. Dies kann z. B. bei 
Gemeinschaftsunternehmen, die zum Zweck der For-
schung und Entwicklung gegründet werden, bedeut-
sam sein. In diesen Fällen kommt es darauf an, ob 
die für bestimmte Erzeugnisse oder Herstellungs-
verfahren vorhandenen Forschungskapazitäten der-
art konzentriert werden, daß ein wesentlicher Wett-
bewerb auf dem künftigen Markt nicht zu erwarten 
ist. Bei der wettbewerblichen Beurteilung solcher 
Gemeinschaftsunternehmen sind ferner die Konkur-
renz- und Komplementärbeziehungen zwischen dem 
neuen Produkt oder Verfahren und den bestehenden 
Produkten oder Verfahren der am Zusammenschluß 
beteiligten Unternehmen zu berücksichtigen. Dabei 
spielt auch der Gesichtspunkt eine Rolle, inwieweit 
durch die Konkurrenz- oder Komplementärbeziehun-
gen der Produkte oder Verfahren die Innovation 
gehemmt wird. 

Ein besonderes Problem für die Zusammenschluß-
kontrolle stellt die vertikale und diagonale Konzen-
tration dar. Der Begriff „marktbeherrschende Stel-
lung" setzt voraus, daß die gesteigerten Einflußmög-
lichkeiten, die durch einen Zusammenschluß geschaf-
fen werden, auf einem bestimmten Markt bestehen. 
Das ist typischerweise bei der horizontalen Konzen-
tration der Fall, läßt sich aber auch bei vertikaler 
oder diagonaler Konzentration feststellen, wenn die 
Ressourcen, die dem Unternehmen durch Zusammen-
schluß zugewachsen sind, zu einer Verstärkung sei-
ner Position auf einem bestimmten Markt führen. 
So kann sich eine marktbeherrschende Stellung be-
reits bei folgender Konstellation ergeben: Ein Unter-
nehmen kann durch vertikale oder diagonale Zu-
sammenschlüsse — bei isolierter Betrachtung — ledig-
lich marktstarke Positionen auf einer Reihe von 
interdependenten Märkten erlangt haben. Diese 
marktstarken Positionen auf interdependenten 
Märkten sind als marktbeherrschende Stellungen zu 
qualifizieren, wenn sie dem Unternehmen auf einem 
oder mehreren bestimmten Märkten einen über-
ragenden Verhaltensspielraum verschaffen. 

Die Verstärkung einer marktbeherrschenden Stel-
lung durch Zusammenschluß ist denkbar, ohne daß 
der Marktanteil sich erhöht. Eine Verstärkung kann 
z. B. darin liegen, daß hinter einem unverändert ge-
bliebenen Marktanteil in Zukunft eine höhere Fi-
nanzkraft steht oder daß — bei bereits bestehender 
Monopolstellung — die Chancen für ein Wieder-
aufleben des Wettbewerbs unter veränderten 
Marktbedingungen sich verschlechtern. Im Grenz-
bereich zwischen horizontaler und diagonaler Kon-
zentration liegt der Fall, daß der Zusammenschluß 

potentielle Konkurrenz ausschaltet und dadurch eine 
marktbeherrschende Stellung entsteht oder ver-
stärkt wird. 

Der Entwurf rückt mit alledem ausdrücklich von der 
nur horizontalen Betrachtung der Marktbeherr-
schung ab und bezieht die vertikale und diagonale 
Konzentration als gleichwertige Mittel zur Erlan-
gung oder Verstärkung marktbeherrschender Macht 
in die Beurteilung ein. 

§ 24 Abs. 2 regelt die Untersagungsbefugnis des 
Bundeskartellamtes und die Rechtsfolgen der Unter-
sagung eines Zusammenschlusses. 

Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 stellt klar, daß das Bun-
deskartellamt die Untersagungsverfügung auch vor 
der Anzeige des Zusammenschlusses (§ 23) oder der 
Anmeldung des Zusammenschlußvorhabens (§ 24 a) 
treffen darf. Es ist gleichgültig, auf welche Weise 
es von dem Zusammenschluß Kenntnis erlangt hat. 
Ist ein Zusammenschluß nach § 23 angezeigt worden, 
so darf das Bundeskartellamt den Zusammenschluß 
nur innerhalb eines Jahres seit Eingang der voll-
ständigen Anzeige untersagen (Satz 2 Halbsatz 2). 

Bei Zusammenschlüssen von Vielproduktunterneh-
men, durch die nur auf einem Markt eine markt-
beherrschende Stellung entsteht oder verstärkt wird, 
wird es in der Regel nicht erforderlich sein, den ge-
samten Zusammenschluß zu unterlassen. In solchen 
und anderen Fällen wird das Bundeskartellamt mit 
den beteiligten Unternehmen informell klären, unter 
welchen Voraussetzungen der Zusammenschluß hin-
genommen werden kann. Treffen die Beteiligten ent-
sprechende Maßnahmen (z. B. die Ausgliederung der 
betroffenen Produktbereiche), so unterbleibt die 
Untersagung des Zusammenschlusses. Ist es nicht 
möglich, geeignete Maßnahmen innerhalb der 
Fristen des § 24 a Abs. 2 Satz 1 abschließend durch-
zuführen, so eröffnet § 24 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 die 
Möglichkeit, diese Fristen entsprechend zu verlän-
gern. Bei bereits vollzogenen Zusammenschlüssen 
können andere Maßnahmen als die Rückgängig-
machung des Zusammenschlusses nach § 24 Abs. 6 
Satz 1 berücksichtigt werden. 

Auch Maßnahmen auf anderen Märkten können da-
zu führen, daß eine marktbeherrschende Stellung 
verhindert oder beseitigt wird, wenn es sich um 
Güter handelt, die vom Markt oder von der Produk-
tion her interdependent sind. In diesem Zusammen-
hang kommen z. B. die Veräußerung von Beteili-
gungen oder Unternehmensteilen, Lizenzerteilung, 
Austritt aus Kartellen usw. in Betracht. Hierbei muß 
es sich stets um Änderungen der Wettbewerbs-
bedingungen, d. h. um strukturelle Maßnahmen han-
deln, da nur so eine marktbeherrschende Stellung 
verhindert oder beseitigt werden kann. Dagegen 
darf das Bundeskartellamt nicht zur Voraussetzung 
machen, daß die beteiligten Unternehmen sich einer 
laufenden Verhaltenskontrolle unterstellen. Durch 
bloße Verhaltenskontrolle wird die Marktstellung 
eines Unternehmens nicht verändert. Zudem liegt 
eine laufende Verhaltenskontrolle nicht in der ord- 
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nungspolitischen Zielrichtung der Zusammenschluß-
kontrolle. Die Verhaltenskontrolle ist Gegenstand 
der Mißbrauchsaufsicht nach § 22. 

Absatz 2 Satz 3 geht davon aus, daß es zulässig ist, 
einen nicht anmeldepflichtigen Zusammenschluß 
(§ 24 a Abs. 1 Satz 1) ohne Anmeldung und auch 
noch nach der Anmeldung zu vollziehen, solange das 
Bundeskartellamt die Untersagungsverfügung nicht 
erlassen hat. Hat das Bundeskartellamt aber die 
Verfügung erlassen, so ist der Vollzug des Zusam-
menschlusses von diesem Zeitpunkt an ohne Erlaub-
nis des Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen 
unzulässig; Verträge, die gegen dieses Verbot ver-
stoßen, sind unwirksam (§ 134 BGB). 

In den Fällen des Vermögens- oder Anteilserwerbs 
ist es denkbar, daß am Vollzug des Zusammenschlus-
ses ein Veräußerer mitwirkt, der nicht zu den am 
Zusammenschluß beteiligten Unternehmen gehört. 
Das Verbot des Absatzes 2 Satz 3 trifft auch ihn 
(,,... oder am Vollzug des Zusammenschlusses mit-
zuwirken"). Im übrigen wurde der Veräußerer auch 
in die Anzeigepflicht (§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabe b) und in den Kreis der Verfahrensbeteiligten 
einbezogen (§ 51 Abs. 2 Nr. 5 ;  Artikel 1 Nr. 16 des 
Entwurfs). 

§ 24 Abs. 3 sieht eine Ausnahmeerlaubnis vor, die in 
Anlehnung an § 8 Abs. 1 geltender Fassung for-
muliert ist. Die Tatbestandsmerkmale „gesamtwirt-
schaftliche Vorteile" und „Interesse der Allgemein-
heit" setzen in jedem Fall voraus, daß der Zusam-
menschluß nicht nur den beteiligten Unternehmen 
nützt, sondern daß ein allgemeiner staats-, wirt-
schafts- oder gesellschaftspolitischer Rechtferti-
gungsgrund für den Zusammenschluß vorliegt. In 
einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist ,der Wett-
bewerb grundsätzlich das unentbehrliche Steue-
rungsmittel für die Marktprozesse. So sind auch nach 
dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz vom 10. Mai 
1967 (§ 1 Satz 2) die gesamtwirtschaftlichen Ziele —
stabiles Preisniveau, hoher Beschäftigungsstand, 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht, angemessenes 
und stetiges Wachstum — „im Rahmen der markt-
wirtschaftlichen Ordnung" zu verwirklichen. Auf 
diesem Hintergrund ist der neue § 24 Abs. 3 Satz 1 
anzuwenden. 

Aus dieser Einordnung der Ausnahmebestimmung 
des Absatzes 3 Satz 1 in den wirtschaftspolitischen 
Gesamtzusammenhang sowie aus den hoch ange-
setzeten Eingriffsvoraussetzungen (§ 24 Abs. 1 und 
Abs. 8) ergibt sich, daß die Erlaubnis nur zu erteilen 
ist, wenn die anderweitigen staats-, wirtschafts- oder 
gesellschaftspolitischen Gründe im Einzelfall großes 
Gewicht haben, konkret nachgewiesen sind und 
wenn wettbewerbskonforme Abhilfemaßnahmen des 
Staates nicht möglich sind. Die wettbewerblichen 
Kriterien für die Zusammenschlußkontrolle und die 
Toleranzklauseln des § 24 Abs. 8 stellen sicher, 
daß ohnehin nur bei bedeutenden Zusammenschlüs-
sen eingegriffen werden kann. Bei der Anwendung 

des § 24 Abs. 3 ist auch zu berücksichtigen, daß es 
sich bei Zusammenschlüssen grundsätzlich um 
Dauerlösungen handelt, die — im Gegensatz zu den 
Fällen des § 8 GWB — nicht reversibel sind. Aus 
alledem ergibt sich, daß der Schutz des Wettbewerbs 
die Regel ist und die Erteilung einer Erlaubnis nach 
Absatz 3 nur eine Ausnahme sein kann. Dies sollen 
die Worte „im Einzelfall" verdeutlichen. 

Absatz 3 Satz 2 sieht vor, daß die Erlaubnis mit Be-
schränkungen und Auflagen verbunden werden 
kann. Für ihren Inhalt gelten die gleichen Über-
legungen, wie sie oben im Zusammenhang mit Ab-
satz 2 Satz 1 angestellt wurden. Die ausdrückliche 
Regelung des Satzes 3 ist erforderlich, da die Be-
griffe „Beschränkungen" und „Auflagen" auch im 
Sinne einer laufenden Verhaltenskontrolle verstan-
den werden könnten. 
§ 24 Abs. 4 regelt das Verfahren bei der Entschei-
dung über die Erlaubnis. Hat das Bundeskartellamt 
eine Untersagungsverfügung nach Absatz 2 Satz 1 
erlassen, so ergeben sich für die beteiligten Unter-
nehmen aus Absatz 4 folgende Möglichkeiten: 

a) Die Unternehmen können die Frage, ob sie die 
Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes 
mit der Beschwerde (§§ 62 ff.) anfechten wollen, 
zunächst zurückstellen und, etwa um Zeit zu 
sparen, sofort beim Bundesminister für Wirt-
schaft und Finanzen den Erlaubnisantrag nach 
Absatz 3 stellen (Absatz 4 Satz 1 und 2 Halb-
satz 1). In diesem Fall beginnt die Frist für die 
Beschwerde gegen die Untersagungsverfügung 
des Bundeskartellamtes erst mit der Zustellung 
der Entscheidung des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen über den Erlaubnisantrag 
(Artikel 1 Nr. 24). Lehnt also der Bundesminister 
für Wirtschaft und Finanzen die Erteilung der 
Erlaubnis ab, so können die Unternehmen die 
Verfügung des Bundeskartellamtes zusammen 
mit der ablehnenden Entscheidung des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Finanzen mit der 
Beschwerde anfechten. Artikel 1 Nr. 21 und 
Nr. 25 sehen vor, daß für beide Beschwerden ein 
und dasselbe Oberlandesgericht zuständig ist und 
daß die Prozesse zu verbinden sind. Dadurch 
werden die Rechtsmittelverfahren synchronisiert 
und ein zweigleisiger Rechtsweg wird vermie-
den. 

b) Die Unternehmen können sich auch dazu ent-
schließen, zunächst die Untersagungsverfügung 
des Bundeskartellamtes gerichtlich überprüfen zu 
lassen und erst danach, wenn nötig, einen Er-
laubnisantrag nach Absatz 3 in Erwägung zu zie-
hen. In diesem Fall müssen sie innerhalb eines 
Monats nach Zustellung der Untersagungsver-
fügung Beschwerde einlegen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 
und 2). Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 gewährleistet, 
daß sie den Erlaubnisantrag beim Bundesminister 
für Wirtschaft und Finanzen nach Absatz 3 noch 
stellen können, nachdem die gerichtliche Über-
prüfung der Verfügung des Bundeskartellamtes 
abgeschlossen ist. 
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Nach Absatz 4 Satz 3 soll der Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen über den Erlaubnisantrag 
innerhalb einer Frist von vier Monaten entscheiden. 
Wann die Viermonatsfrist beginnt, bestimmt sich da-
nach, für welchen der oben zu a) und b) bezeichneten 
Wege die beteiligten Unternehmen sich entschieden 
haben. Im Fall a) beginnt die Frist einen Monat 
nach Zustellung der Untersagungsverfügung des 
Bundeskartellamtes, im Fall b) einen Monat nach 
Beendigung der gerichtlichen Überprüfung der Ver-
fügung des Bundeskartellamtes. Kommt der Bundes-
minister für Wirtschaft und Finanzen seiner Ver-
pflichtung, innerhalb von vier Monaten zu ent-
scheiden, nicht nach, so ist die Unterlassung der Ver-
fügung einer Ablehnung des Antrags gleichzuachten 
(§ 62 Abs. 3 Satz 3). Absatz 4 Satz 3 konkretisiert 
den Begriff „angemessene Frist" in § 62 Abs. 3 
Satz 2. 

Absatz 4 Satz 4 soll es den Ländern ermöglichen, 
regionalpolitische Aspekte des Zusammenschlusses 
zur Geltung zu bringen. 

§ 24 Abs. 5 lehnt sich an § 11 Abs. 4 und 5 geltender 
Fassung an. 

§ 24 Abs. 6 und 7 betreffen die Auflösung des Zu-
sammenschlusses. Dabei soll es nicht unbedingt auf 
eine Wiederherstellung des alten Zustandes ankom-
men (Abs. 6 Satz 1). Die Regelung läßt im übrigen die 
Möglichkeit offen, daß die zur Auflösung notwen-
digen Maßnahmen in Verhandlungen zwischen der 
Behörde und den Beteiligten festgelegt werden und 
daß die Auflösung freiwillig erfolgt. Nur wenn dies 
nicht der Fall ist, wird eine Anordnung des Bundes-
kartellamtes „erforderlich". Zur Durchsetzung seiner 
Anordnung stehen dem Bundeskartellamt die 
Zwangsmittel des Absatzes 7 zur Verfügung. 

§ 24 Abs. 8 enthält die Toleranzklauseln, durch die 
die Zusammenschlußkontrolle auf schwerwiegende 
Fälle begrenzt wird. 

Satz 1 Nr. 1 beschränkt die Kontrolle auf Zusammen-
schlüsse mit Miliardenvolumen. Erfaßt werden also 
nicht nur Umsatzmilliardäre, sondern alle Zusam-
menschlüsse, bei denen die beteiligten Unternehmen 
zusammen Umsatzerlöse von mindestens einer Mil-
liarde Deutscher Mark haben. 

Satz 1 Nr. 2 soll Härten für die schwächeren am 
Zusammenschluß beteiligten Unternehmen soweit 
wie möglich vermeiden. Ein Problem für jede Zu-
sammenschlußkontrolle sind diejenigen Konzentra-
tionsvorgänge, bei denen ein kleineres oder mitt-
leres Unternehmen sich freiwillig einem größeren 
Unternehmen anschließt, weil es seine Selbständig-
keit aufgeben möchte. Solche Zusammenschlüsse 
sind wettbewerbspolitisch nicht irrelevant, da Groß-
unternehmen auch durch wiederholte Übernahmen 
von Klein- oder Mittelunternehmen marktbeherr-
schende Positionen erlangen oder verstärken kön-
nen. Dennoch erscheint es gerechtfertigt, Unterneh

-

men mit Umsatzerlösen von nicht mehr als 50 Mil-
lionen DM von der Fusionskontrolle freizustellen, da 
diesen Unternehmen nur so eine volle Verwertung 
der in ihrem Unternehmen steckenden Vermögens-
werte möglich ist. Diesen Unternehmen soll die un-
beschränkte Verwertung aus mittelstands- und wett-
bewerbspolitischen Überlegungen ermöglicht wer-
den. Aus wettbewerbspolitischer Sicht ist die Klau-
sel gerechtfertigt, weil sie den Entschluß, sich selb-
ständig zu machen, erleichtern kann und damit den 
Markt für newcomer offen hält. Ohne die 50-Millio-
nen-Klausel würde die selbständige unternehme-
rische Betätigung insofern mit einem zusätzlichen 
Risiko belastet werden. 

Satz 1 Nr. 3 beruht auf dem Gedanken, daß nur 
solche Konzentrationsvorhaben wirtschaftspolitisch 
von erheblicher Bedeutung sind, die sich im ge-
samten Bundesgebiet oder auf einem wesentlichen 
Teil desselben wettbewerbsbeschränkend auswir-
ken. Zusammenschlüsse von nur örtlicher Bedeutung 
sollen von der Kontrolle nicht erfaßt werden. Die 
Formulierung lehnt sich an den Wortlaut des Arti-
kels 86 Abs. 1 des EWG-Vertrages an. Als we-
sentlicher Teil des Geltungsbereichs des Gesetzes 
sind mit Sicherheit nicht die Gebiete von Gemein-
den, sicher aber Gebiete in der Größenordnung von 
Bundesländern, soweit sie Flächenstaaten sind, zu 
verstehen. 

Satz 1 Nr. 4 soll ausschließen, daß bei Unternehmen, 
die auf mehreren Märkten tätig sind, ein Zusammen-
schluß nur deswegen kontrolliert werden muß, weil 
ein Beteiligter auf einem in der Regel gesamtwirt-
schaftlich unbedeutenden Markt eine marktbeherr-
schende Stellung erlangt. 

Zu § 24a 

Der Entwurf unterscheidet die vorherige „Anmel-
dung von Zusammenschlußvorhaben" (§ 24 a) von 
der nachträglichen „Anzeige von Zusammenschlüs-
sen" (§ 23). § 24 a Abs. 1 Satz 2 sieht bei beson-
ders schwerwiegenden Zusammenschlüssen und bei 
Zusammenschlüssen, die nach Landesrecht durch Ge-
setz oder sonstigen Hoheitsakt vollzogen werden, 
eine Verpflichtung zur vorherigen Anmeldung vor. 
Der Vollzug dieser Zusammenschlüsse ist vor der 
Anmeldung und vor Ablauf der Wartefristen des 
Absatzes 2 unzulässig (§ 24 a Abs. 4; Rechtsfolgen: 
§ 134 BGB, § 38 Abs. 1 Nr. 8 neuer Fassung). 

Durch die Einbeziehung von Zusammenschlüssen, 
die nach Landesrecht durch Gesetz oder sonstigen 
Hoheitsakt vollzogen werden (z. B. Zusammen-
schlüsse öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute) in die 
Verpflichtung zu vorheriger Anmeldung werden im 
konkreten Fall gegensätzliche landes- und bundes-
rechtliche Hoheitsakte vermieden. Verfassungsrecht-
liche Bedenken gegen diese Regelung bestehen 
nicht. Die Bundeskompetenz ist gegeben; das Gesetz 
betrifft auch insoweit „die Verhütung des Miß-
brauchs wirtschaftlicher Machtstellung" (Artikel 74 
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Nr. 16 GG). Der Bund kann aufgrund dieser Kom-
petenz die Organisationshoheit der Länder ein-
schränken, um auch die öffentlich-rechtlich organi-
sierten Unternehmen dem gesamtwirtschaftlichen 
Interesse unterzuordnen. So hat sich der Bund dafür 
zuständig gesehen, durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes 
über die Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für 
das Versicherungs- und Bausparwesen von 31. Juli 
1951 die öffentlich-rechtlichen Versicherungsunter-
nehmen, die über den Bereich eines Landes hinaus 
tätig sind, der Aufsicht des Bundesaufsichtsamtes 
für das Versicherungs- und Bausparwesen zu unter-
stellen. Auch soweit durch die vorgesehene Rege-
lung Verwaltungsbehörden des Bundes über den ge-
setzgeberischen Spielraum des Landesgesetzgebers 
entscheiden, sind verfassungsrechtliche Einwände 
nicht zu erheben. Eine Anmeldepflicht mit einem be-
hördlichen Untersagungsrecht im Einzelfall ist ge-
genüber einem allgemeinen gesetzlichen Verbot die 
mildere Form des Eingriffs. Der Bund könnte dem 
Landesgesetzgeber bestimmte Zusammenschlüsse 
absolut verbieten (Artikel 31 GG). Dann ist er aber 
auch befugt, das Tätigwerden des Landesgesetz-
gebers von einer behördlichen Vorentscheidung ab-
hängig zu machen. 

§ 24 a Abs. 1 Satz 4 ist wegen der Fristbindung 
der Kartellbehörde nach Absatz 2 Satz 1 notwendig 
(Vorbild § 9 Abs. 2 Satz 2 geltender Fassung). 
Wegen des Umfangs der erforderlichen Angaben 
und der den Unternehmen in diesem Zusammenhang 
zuzumutenden Sorgfaltspflichten gilt das zu § 23 
Gesagte. 

Absatz 1 Satz 5 soll den am Zusammenschluß be-
teiligten Unternehmen die Gewähr dafür bieten, daß 
die von ihnen „anläßlich" der Anmeldung, d. h. auch 
die in einem der Anmeldung vorangegangenen in-
formellen Verfahren gemachten Angaben vertrau-
lich behandelt werden. 

Absatz 2 Satz 1 (Fristbindung) soll bewirken, daß 
sich die beteiligten Unternehmen innerhalb der vor-
gesehenen Fristen Gewißheit über die Beurteilung 
des Zusammenschlußvorhabens durch das Bundes-
kartellamt verschaffen können. Im übrigen finden 
bei vorheriger Anmeldung die materiellen und die 
Verfahrensregelungen des § 24 Anwendung. 

Absatz 2 Satz 2 bezeichnet abschließend die Fälle, 
in denen trotz Anmeldung des Zusammenschluß-
vorhabens nach § 24 a die Fristbindung für das Bun-
deskartellamt nicht gilt. 

Nummer 1 regelt die einverständliche Fristverlän-
gerung. Sie ermöglicht auch nach erfolgter förmlicher 
Anmeldung noch eine einverständliche Regelung, 
die ohne eine solche Fristverlängerung nicht mög-
lich wäre. 

Nummer 2 geht davon aus, daß es jedem Unter

-

nehmen, das sich zunächst für die Anmeldung des 
Zusammenschlußvorhabens entschieden hatte, 

grundsätzlich freisteht, den Zusammenschluß auch 
vor Beendigung der vorherigen Prüfung ungehindert 
zu vollziehen. Für diese Lösung sprechen die glei-
chen Gründe wie die für die Einrichtung einer nicht 
zwingend vorgeschriebenen vorbeugenden Kontrolle 
(vgl. Abschnitt II Nummer 1). Vollziehen die Unter-
nehmen den Zusammenschluß vor Ablauf der Warte-
fristen des Satzes 1, so verlieren sie allerdings den 
Vorteil, den die Fristbindung des Satzes 1 bietet. 

Nummer 3 wurde im Hinblick auf mögliche sachliche 
Unterschiede zwischen dem nach § 24 a angemelde-
ten und geprüften Zusammenschlußvorhaben und 
dem später tatsächlich vollzogenen Zusammenschluß 
vorgesehen. Zum Vollzug des Zusammenschlusses 
im Sinne der Nummer 3 gehören alle Maßnahmen 
der beteiligten Unternehmen, die das Bild der neuen 
Unternehmensverbindung prägen. Nummer 3 greift 
ein, wenn dieses Bild von der Konstellation ab-
weicht, die der Beurteilung des Zusammenschluß-
vorhabens durch das Bundeskartellamt zugrunde ge-
legen hat. 

Nummer 4 lehnt sich an die für Kartelle geltende 
Regelung in § 11 Abs. 4 an. Eine wesentliche Ände-
rung der Verhältnisse kann jedoch nach Nummer 4 
nur dann zu einem neuen Prüfungsverfahren führen, 
wenn der Zusammenschluß noch nicht vollzogen ist. 
In eine bereits geschaffene neue Unternehmensver-
bindung kann im Rahmen der Nummer 4 also nicht 
eingegriffen werden. 

Nummer 5 lehnt sich an § 38 Abs. 1 Nr. 7, Num

-

mer 6 an § 39 Abs. 1 Nr. 1 geltender Fassung an. 

Absatz 3 stellt klar, daß auch die vorgeprüften Zu-
sammenschlüsse nach ihrem Vollzug angezeigt wer-
den müssen. Die Behörde muß erfahren, welche Zu-
sammenschlüsse tatsächlich vollzogen werden; 
außerdem muß sie feststellen können, ob der Zu-
sammenschluß entsprechend dem Ergebnis des vor-
beugenden Verfahrens durchgeführt worden ist. 

Zu § 24b 

Die Gründe für die Einrichtung einer unabhängigen 
Monopolkommission sind in der Vorbemerkung zu 
den §§ 23 bis 24 b dargelegt. 

§ 24 b ist weitgehend dem Sachverständigenrats-
gesetz nachgebildet. Die Aufgaben einer Geschäfts-
stelle der Monopolkommission soll auch hier 
das Statistische Bundesamt wahrnehmen (Absatz 8). 
Diese Regelung wurde getroffen, um die Unabhän-
gigkeit der Monopolkommission gegenüber den Be-
hörden zu sichern, die bei der Zusammenschluß-
kontrolle die Entscheidungen treffen. Die Abwei-
chungen vom Sachverständigenratsgesetz entspre-
chen den Besonderheiten der Monopolkommission. 

Zu Artikel 1 Nr. 9 

a) § 26 Abs. 1 enthält mit dem Verbot, Unternehmen 
zu Liefersperren oder Bezugssperren zu veran-
lassen, eine relativ enge Legaldefinition des Boy- 
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kottatbestandes; denn das Tatbestandsmerkmal 
„veranlassen" setzt begrifflich ein der Boykott-
aufforderung entsprechendes Verhalten des Boy-
kottadressaten voraus. § 26 Abs. 1 erfaßt dem-
zufolge lediglich die erfolgreiche Boykottauf-
forderung. Der wettbewerbsrechtliche Unwert 
des Boykotts liegt aber in der Handlungsweise 
des Verrufers. Hiermit übereinstimmend handelt 
der Boykottadressat als notwendiger Teilnehmer 
am Boykott nicht verbotswidrig, soweit er im 
Einzelfall nicht unabhängig von seiner Tätigkeit 
als Adressat den Tatbestand einer Verbotsnorm 
erfüllt. 

Durch die Änderung des § 26 Abs. 1 wird die 
erfolglose Aufforderung zu Liefersperren oder 
Bezugssperren in den Verbotstatbestand mit auf-
genommen. Gleichzeitig wird dadurch die Ver-
folgung eines insoweit ordnungswidrigen Ver-
haltens durch die Kartellbehörde erleichtert, weil 
diese nur noch die Aufforderung zur Liefer- oder 
Bezugssperre, nicht aber mehr den Kausal-
zusammenhang zwischen der Aufforderung und 
der nachfolgenden Sperre nachzuweisen braucht. 

b) Die Bezugnahme auf § 1 wurde gestrichen, da die 
Praktizierung von Kartellen im Sinne des § 1, 
die nicht nach den §§ 2 bis 8 erlaubt sind, bereits 
nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 verboten ist. 

c) Durch die Anfügung des Satzes 2 in § 26 Abs. 2 
wird das Diskriminierungsverbot auf Unterneh-
men ausgedehnt, soweit von ihnen Anbieter oder 
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren 
oder gewerblichen Leistungen in der Weise ab-
hängig sind, daß ausreichende Möglichkeiten, auf 
andere Unternehmen auszuweichen, nicht be-
stehen. Es kommt darauf an, ob ein Nachfrager 
(oder Anbieter) im konkreten Einzelfall aus-
reichende Möglichkeiten hat, auf andere Anbie-
ter (oder Nachfrager) auszuweichen. 

,Eine Diskriminierung liegt auch in den Fällen des 
neuen § 26 Abs. 2 Satz 2 nicht schon dann vor, 
wenn das Unternehmen sich im Rahmen seiner 
Geschäftspolitik auf bestimmte Absatzwege be-
schränkt, also nur gewisse Kategorien von Ab-
nehmern beliefert. In diesen Fällen kommt es 
darauf an, ob der nicht belieferte Abnehmer etwa 
gegenüber gleichartigen Abnehmern diskrimi-
niert wird oder ob sein Interesse an einer Be-
lieferung sonst unabweisbar ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 10 

Die Vorstellungen, die der Gesetzgeber mit der 
Schaffung der Vorschriften über Wettbewerbsregeln 
(§§ 28 bis 33) verband, haben sich mit der geltenden 
Fassung dieser Vorschriften nicht verwirklichen las-
sen. Die §§ 28 ff. wurden in das Gesetz eingefügt, 
um eine positive Handhabe für die Ausschließung 
eines unlauteren Verhaltens im Wettbewerb und 
insbesondere auch für die Anregung und Förderung 

des Leistungswettbewerbs zu geben (Schriftlicher Be-
richt des Ausschusses für Wirtschaftspolitik des 
Deutschen Bundestages über den Entwurf eines Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, zu Druck-
sache 3644 der 2. Wahlperiode, Abschnitt V, Vor-
bemerkung zu § 26 a des Entwurfs). Da aber § 28 
Abs. 2 nur vorn „lauteren" Wettbewerb spricht, tra-
ten Zweifel auf, ob durch Wettbewerbsregeln auch 
ein Wettbewerb ausgeschlossen werden darf, der 
nicht unlauter im Sinne des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb, gleichwohl aber nicht 
leistungsgerecht ist. Durch die Einfügung eines 
neuen unbestimmten Rechtsbegriffs („leistungs-
gerechter Wettbewerb”) in § 28 Abs. 2 wird nun-
mehr klargestellt, daß Wettbewerbsregeln auch zum 
Schutz des leistungsgerechten Wettbewerbs auf-
gestellt werden können. 

Die Neufassung soll insbesondere kleinen und mitt-
leren Unternehmen dabei helfen, Wettbewerbs-
praktiken entgegenzutreten, die dem Gedanken des 
Leistungswettbewerbs zuwiderlaufen. 

Während der Begriff „lauterer Wettbewerb" in § 28 
Abs. 2 auf den Schutz eines den guten Sitten ent-
sprechenden Verhaltens der Unternehmen im Markt 
zugeschnitten ist, zielt der Begriff „leistungsgerech-
ter Wettbewerb” im neuen § 28 Abs. 2 auf den 
Schutz des Wettbewerbs ab, der im Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen als wirtschaftspoliti-
sches Ordnungsprinzip verankert ist. Der Ausdruck 
„lauterer Wettbewerb" oder „unlauterer Wettbe-
werb" ist in erster Linie ein zivilrechtlicher, dem In-
dividualschutz zugeordneter, der Ausdruck „lei-
stungsgerechter Wettbewerb" ein wirtschaftspoliti-
scher, auf Institutionsschutz gerichteter Begriff. 

Schutzobjekt des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen ist ein funktionsfähiger, wirksamer 
Wettbewerb, d. h. ein Wettbewerb, der seine 
volkswirtschaftliche Aufgabe möglichst gut erfüllt. 
Der Wettbewerb kann seiner Aufgabe, jeweils die 
beste Leistung zur Geltung zu bringen, aber nur 
gerecht werden, wenn seine Auslesefunktion nicht 
dadurch verfälscht wird, daß Unternehmen nicht 
leistungsgerechte Vorteile und Vorsprünge im Wett-
bewerb einsetzen. 

Was in diesem Sinne leistungsgerechter oder nicht 
leistungsgerechter Wettbewerb ist, muß die Be-
urteilung im Einzelfall ergeben. Die Auslesefunktion 
des Wettbewerbs kann insbesondere durch Markt-
macht gefährdet werden, die nicht im Sinne einer 
Intensivierung des Wettbewerbs durch das Hervor-
bringen immer besserer Leistung, sondern die zu 
dem Zweck eingesetzt wird, den Markt zu monopo-
lisieren. 

Nicht leistungsgerecht kann z. B. ein Verdrängungs-
wettbewerb sein, den ein Unternehmen, das die 
Möglichkeit zur Mischkalkulation hat, auf einem be-
stimmten Markt unter Einsatz seiner Gewinne aus 
anderweitiger Geschäftstätigkeit durchführt. Auch 
die Gewährung von Treuerabatten durch markt- 
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starke Unternehmen kann unter dem Gesichtspunkt 
des leistungsgerechten Wettbewerbs bedenklich 
sein, weil dadurch einer Monopolisierung des Mark-
tes Vorschub geleistet wird. Wettbewerbsregeln 
wären z. B. auch möglich, um einen im Wettbewerb 
notwendigen Strukturwandel, der sich im konkreten 
Fall zu rasch vollzieht und dadurch einen über-
stürzten, übermäßigen Konzentrationsprozeß begün-
stigt, zu verlangsamen. Tendenziell gesehen, können 
in Wettbewerbsregeln alle Verhaltensweisen aus-
geschlossen werden, die Entwicklungen begünstigen 
würden, denen auch § 22 (Bekämpfung des Miß-
brauchs von Marktmacht) entgegenwirken will. 

Zu Artikel 1 Nr. 11 

Der neue § 37 a sieht als besondere Art des Ver-
waltungsverfahrens das Untersagungsverfahren vor. 
Dadurch soll der Kartellbehörde die Möglichkeit ge-
geben werden, die Durchführung kartellrechtlich 
unwirksamer Verträge oder ein kartellrechtlich ver-
botenes Verhalten zu untersagen. 

Nach geltendem Recht ist eine Klärung kartellrecht-
licher Zweifelsfragen vielfach nur im Rahmen eines 
Bußgeldverfahrens nach § 38 möglich. Dabei müssen 
sowohl die objektiven Tatbestandsmerkmale eines 
Gesetzverstoßes als auch Vorsatz oder Fahrlässig-
keit nachgewiesen werden. Das Bußgeldverfahren 
hat sich immer dann als unpraktikabel erwiesen, 
wenn eine Kartellbehörde oder ein Unternehmen 
daran interessiert war, einen Sachverhalt unabhän-
gig von Vorsatz oder Fahrlässigkeit auf seine objek-
tive Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht zu über-
prüfen. Demgegenüber läßt das Untersagungsverfah-
ren eine derartige Klärung zu. Es wird insbesondere 
für die Abgrenzung gesetzeswidriger Kartellabspra-
chen von zulässigen Kooperationsvereinbarungen 
von Bedeutung sein. 

Die im Untersagungsverfahren ergangenen Verfü-
gungen haben keine rechtsgestaltende Wirkung. 
Eine verfahrensrechtliche Sperrwirkung ist ausge-
schlossen. Durch ein Untersagungsverfahren kann 
also ein Bußgeldverfahren oder ein anderes Ver-
waltungsverfahren nicht blockiert werden. Umge-
kehrt schließen auch Bußgeld- oder Verwaltungs-
verfahren ein Untersagungsverfahren nicht aus. Die 
Kartellbehörde wird im Kollisionsfalle nach ihrem 
pflichtgemäßen Ermessen über die Fortsetzung oder 
Einstellung des jeweiligen Verfahrens zu entschei-
den haben. 

Die Zuständigkeit für die Durchführung von Unter-
sagungsverfahren richtet sich nach der allgemeinen 
Zuständigkeitsregelung in § 44. Auch im übrigen 
gelten die allgemeinen Verfahrensvorschriften der 
§§ 51 ff. Für die Rechtsmittel gegen Untersagungs

-

verfügungen gelten die §§ 62 ff; Verstöße gegen 
unanfechtbar gewordene Untersagungsverfügungen 
können nach § 38 Abs. 1 Nr. 4 neuer Fassung ein 
Bußgeldverfahren auslösen. In diesem Verfahren ist 
im wesentlichen nur noch die Schuldfrage zu klären. 

Zu Artikel 1 Nr. 12 

§ 38 wurde aus rechtstechnischen Gründen neu 
gefaßt. 

Die Neufassung enthält auch einige materielle Ände-
rungen. Neu sind die Freistellung von Konditionen-
empfehlungen (Absatz 2 Nr. 3) sowie der Verzicht 
auf den Unverbindlichkeitsvermerk bei Normen- 
oder Typenempfehlungen eines Rationalisierungs-
verbandes (Absatz 2 Nr. 2 Halbsatz 2); ferner die 
Ausdehnung der kartellbehördlichen Mißbrauchs-
aufsicht auf Mittelstandsempfehlungen (Absatz 3 
in Verbindung mit Absatz 2 Nr. 1). 

Die Mißbrauchsaufsicht der Kartellbehörde über 
Mittelstandsempfehlungen, Normen- oder Typen-
empfehlungen sowie über die neu zugelassenen 
Konditionenempfehlungen ist einheitlich in Ab-
satz 3 geregelt. Die Kartellbehörde kann derartige 
Empfehlungen für unzulässig erklären, soweit sie 
feststellt, daß die Zulässigkeitsvoraussetzungen 
nicht oder nicht mehr vorliegen oder die Empfeh-
lungen einen Mißbrauch der Freistellung vom Emp-
fehlungsverbot darstellen. Absatz 3 neuer Fassung 
macht eine Änderung der Verweisung in § 38 Abs. 1 
Nr. 4 erforderlich, weil Verfügungen der Kartell-
behörde, abweichend von der geltenden Fassung 
(§ 38 Abs. 3 Satz 5), in Zukunft auf Absatz 3 zu 
stützen sind. 

Wegen der Einführung einer Zusammenschlußkon

-

trolle nach den §§ 24 und 24 a (Artikel 1 Nr. 6 und 
7) muß Absatz 1 Nr. 2, 4, 7 und 8 ergänzt werden. 
Ferner wurde Absatz 1 Nr. 9 um die Fälle erweitert, 
in denen eine Verfügung der Kartellbehörde man-
gels Antragsrechts zwar nicht „beantragt", aber 
„angeregt" wurde. 

Die Neufassung des Absatzes 4 berücksichtigt § 13 
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 481). 

Zu Artikel 1 Nr. 13 

Die Änderung folgt aus dem neuen § 24 a Abs. 1 
Satz 2, der in bestimmten Fällen eine Pflicht zur 
vorherigen Anmeldung von Zusammenschlüssen 
festlegt. 

Zu Artikel 1 Nr. 14 

Die Änderungen der Verweisungen in § 44 Abs. 1 
tragen den neuen §§ 24 und 24 a (Zusammenschluß-
kontrolle) Rechnung. 

Zu Artikel 1 Nr. 15 

Die Einfügung des neuen Satzes 3 in § 50 Abs. 1 soll 
die bedeutenden Konzentrationsvorgänge transpa-
rent machen und die Aussagekraft des Tätigkeits-
berichts des Bundeskartellamtes erhöhen. 
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Zu Artikel 1 Nr. 16 

Nach § 51 Abs. 2 Nr. 2 sind nur die am Zusammen 
schluß beteiligten Unternehmen an dem Verfahren 
vor der Kartellbehörde beteiligt. Durch die neue 
Nummer 5 wird in den Fällen des Vermögens- oder 
Anteilserwerbs auch der Veräußerer zum Verfah-
rensbeteiligten erklärt (vgl. hierzu die Begründung 
zu § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b). Die Kartell-
behörde kann also z. B. Verfügungen nach § 24 
Abs. 2 bis 7 auch dem Veräußerer zustellen und ihm 
gegenüber durchsetzen. 

Zu Artikel 1 Nr 17 

Durch die Ergänzung des § 53 Abs. 3 wird bewirkt, 
daß außer in den Fällen des § 22 auch im Erlaubnis-
verfahren vor dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Finanzen nach § 24 Abs. 3 auf Grund öffent-
licher mündlicher Verhandlungen zu entscheiden ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 18 

a) Die Ergänzung der Verweisung in Nummer 1 
trägt der Neufassung des § 24 (Erlaubnisver-
fahren bei Zusammenschlüssen von Unterneh-
men) Rechnung. 

b) Die Neufassung der Nummer 3 berücksichtigt, 
daß durch die Neufassung der §§ 24 und 38 Ver-
fügungen nach § 24 Abs. 2 Satz 1, § 24 Abs. 5 bis 
7 und § 38 Abs. 3 ergehen können. Ferner ist 
(als nachgeholte Änderung) die Verweisung auf 
§ 102 a Abs. 2 eingefügt worden. 

Zu Artikel 1 Nr. 19 

Der neue § 57 Abs. 1 Satz 3 soll sicherstellen, daß 
die Kartellbehörde die §§ 22 bis 24 a auch gegenüber 
Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes haben, durchsetzen 
kann, wenn diese Unternehmen im Inland Tat-
bestände der §§ 22 bis 24 a erfüllen. 

Zu Artikel 1 Nr. 20 

a) Die geänderte Fassung bezieht den Widerspruch 
der Kartellbehörde nach § 5 b Abs. 2 in die 
Pflicht zur Bekanntmachung ein. 

b) Die neue Nummer 3 folgt aus der Neufassung 
des § 24. 

c) Die Änderung und Ergänzung der Verweisung in 
Nummer 4 folgt aus der Neufassung des § 38, 
wonach Mißbrauchsverfügungen gegen freige-
stellte Empfehlungen nach § 38 Abs. 3 ergehen 
können, und berücksichtigt § 102 a, der im Rah-
men der Urheberrechtsnovelle 1965 in das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen eingeführt 
worden ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 21 

Durch die Ergänzung des § 62 Abs. 4 Satz 1 soll bei 
der Zusammenschlußkontrolle im gerichtlichen Ver

-

fahren ein zweigleisiger Rechtszug vermieden wer-
den. Beide Verfügungen, die des Bundeskartellamtes 
über die Wettbewerbsfrage und die des Bundes-
ministers für Wirtschaft und Finanzen über Gesamt-
wirtschaft und Interesse der Allgemeinheit, sollen 
von demselben Oberlandesgericht überprüft werden. 
Da eine Ministerentscheidung nicht der Regelfall ist, 
wurde das für den Sitz des Bundeskartellamtes zu-
ständige Oberlandesgericht zu dem Gericht be-
stimmt, das für die Überprüfung beider Verfügungen 
zuständig ist. 

Zu Artikel 1 Nr. 22 

§ 63 Abs. 1 Nr. 1 neuer Fassung trägt der Neu-
fassung des § 24 Rechnung. 

§ 63 Abs. 1 Nr. 2 neuer Fassung berücksichtigt die 
Neufassung des § 38, wonach Mißbrauchsverfügun-
gen bei Mittelstands-, Normen- und Typen- und 
Konditionenempfehlungen nach § 38 Abs. 3 ergehen 
können, und (als nachgeholte Änderung) auch § 102 a 
Abs. 2 mit der Möglichkeit, Mißbrauchsverfügungen 
gegen Verwertungsgesellschaften zu erlassen. 

Zu Artikel 1 Nr. 23 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ent-
hält im Gegensatz zum allgemeinen Verwaltungs-
prozeßrecht (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung, VwGO) nicht ausdrücklich die 
Möglichkeit, die sofortige Vollziehung einer kartell-
behördlichen Verfügung anzuordnen, um die auf-
schiebende Wirkung der Beschwerde (§ 63 Abs. 1 
GWB) z. B. im öffentlichen Interesse zu be-
seitigen. Die Kartellbehörden behelfen sich mit § 56 
GWB, der zwar nur von einstweiligen Anordnungen 
spricht, aber auch als Rechtsgrundlage für Anord-
nungen über die sofortige Vollziehung von Ent-
scheidungen herangezogen wird. Dieses Verfahren 
fand zwar die grundsätzliche Zustimmung der Ge-
richte, blieb aber bis heute umstritten. Durch die 
Einfügung des § 63 a werden die Zweifel beseitigt, 
ob es im Hinblick auf die Fassung des § 56 GWB 
(einstweilige Anordnungen), der dem § 123 VwGO 
entspricht, nach geltendem Recht statthaft ist, den 
sofortigen Vollzug kartellbehördlicher Verfügungen 
anzuordnen. 

Die Einfügung des neuen § 63 a nach § 63 
beläßt der Kartellbehörde die Möglichkeit, zunächst 
abzuwarten, ob eine Verfügung angefochten wird, 
und erst bei Einlegung eines Rechtsmittels mit auf-
schiebender Wirkung die sofortige Vollziehung an-
zuordnen. Nach § 63 a Abs. 3 Nr. 3 ist eine Ab-
wägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der 
sofortigen Vollziehung und dem Interesse der Be-
troffenen an der Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung erforderlich. Diese Regelung ist an 
§ 69 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) ange-
lehnt. Ebenso wie nach § 69 Abs. 4 FGO und nach 
§ 80 Abs. 3 VwGO ist das öffentliche Interesse an 
der sofortigen Vollziehung schriftlich zu begründen 
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(§ 57 Abs. 1 GWB). Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung kann im Sinne des Absatzes 1 insbe-
sondere dann geboten sein, wenn sie geeignet ist, 
ein nicht nur geringfügiges Sinken der betroffenen 
Preise herbeizuführen, die Versorgung der Ver-
braucher wesentlich zu verbessern oder eine wesent-
liche Beeinträchtigung anderer Unternehmen im 
Wettbewerb zu verhindern. 

Zu Artikel 1 Nr. 24 

Die Ergänzung des § 65 Abs. 1 steht im Zusammen-
hang mit der Ergänzung des § 62 Abs. 4 Satz 1 
(Artikel 1 Nr. 21); sie soll die Rechtsmittelverfahren 
bei der Zusammenschlußkontrolle synchronisieren. 
Durch die vorgesehene Regelung wird folgendes 
erreicht; Die am Zusammenschluß Beteiligten kön-
nen nach Erlaß der Untersagungsverfügung des 
Bundeskartellamtes zunächst den Erlaubnisantrag 
nach § 24 Abs. 3 Satz 1 einreichen und die Frage 
einer Beschwerde gegen die Kartellamtsverfügung 
bis zum Erlaß der Ministerentscheidung zurück-
stellen. Für den Fall der Ablehnung des Erlaubnis-
antrages koordiniert der neue Satz 3 die Fristen für 
die Beschwerde gegen die Kartellamtsentscheidung 
und gegen die Ministerentscheidung. 

Zu Artikel 1 Nr. 25 

Die Ergänzung des § 72 Nr. 2 zielt auf die Einbe-
ziehung des § 147 ZPO ab (Verbindung mehrerer 
Prozesse). Dadurch soll in Fällen, in denen sowohl 
die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes 
nach § 24 Abs. 2 Satz 1 als auch die Ablehnung des 
Antrags auf Erteilung der Zusammenschlußerlaubnis 
durch den Bundesminister für Wirtschaft und Finan-
zen nach § 24 Abs. 3 angefochten wird, die Ver-
bindung der gerichtlichen Verfahren ermöglicht 
werden. 

Zu Artikel 1 Nr. 26 

Durch die Ersetzung der Verweisung sowie durch 
den neuen Satz 2 wird in Anpassung an die Rege-
lung in § 123 Abs. 2 VwGO bewirkt, daß der Erlaß 
einstweiliger Anordnungen dem Tatrichter über-
lassen bleibt. 

Zu Artikel 1 Nr. 27 

a) Durch die Neufassung des Absatzes 1 wird klar-
gestellt, daß über § 73 Abs. 1 hinausgehende 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Rechts-
beschwerde nicht bestehen. 

b) Durch die Ersetzung der Verweisung wird in 
Anpassung an die Regelung in § 123 Abs. 2 
VwGO bewirkt, daß der Erlaß einstweiliger An-
ordnungen dem Tatrichter überlassen bleibt. 

c) Der neue Satz 2 steht im Zusammenhang mit der 
Änderung zu b). 

Zu Artikel 1 Nr. 28 

Die nach dem Entwurf vorgesehenen Änderungen 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
führen auch zu Änderungen und Ergänzungen der 
Gebührenvorschriften in § 80. Die Neufassung des 
§ 80 enthält ferner einige Klarstellungen. 

a) Die Aufzählung der gebührenpflichtigen An-
meldungen und Amtshandlungen in Absatz 2 
Satz 2 Nr. 1 und 2 bedarf der Ergänzung mit 
Rücksicht auf die Einführung einer Zusammen-
schlußkontrolle (§§ 24 und 24 a), eines Unter-
sagungsverfahrens (§ 37 a) sowie der Anmeldung 
von Konditionenempfehlungen (§ 38 Abs. 2 
Nr. 3). Absatz 2 Satz 4 stellt klar, daß für Amts-
handlungen nach § 6 Abs. 2 (Exportkartelle) eine 
Gebühr nicht mehr zu zahlen ist, wenn die 
Kartellbehörde die Beteiligten bereits vorher 
nach § 6 Abs. 4 zum Abschluß einer solchen Ver-
einbarung ermächtigt hat und hierfür Gebühren 
bezahlt worden sind. Nach Absatz 2 Satz 5 sind 
bei dem Widerruf einer Anordnung zur Auf-
nahme in eine Wirtschaftsvereinigung (§ 27 
Abs. 3 i. V. m. § 11 Abs. 4 Nr. 1) Gebühren nur 
dann zu zahlen, wenn der Antrag auf Widerruf 
erfolglos geblieben ist. 

b) Der neugefaßte Absatz 3 ändert Absatz 3 gelten-
der Fassung durch Streichung des Satzes 4 und 
durch Einfügung einer neuen Nummer 14 in 
Satz 2. Ferner werden die Änderungen und Er-
gänzungen des Gesetzes auch bei den Gebühren-
sätzen berücksichtigt. 

Absatz 3 Satz 1 enthält die Grundnorm für die 
Berechnung der Gebühren. Maßgebend ist der 
personelle und sachliche Aufwand der Kartell-
behörde unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Bedeutung, die der Gegenstand der ge-
bührenpflichtigen Handlung hat. In Absatz 3 
Satz 2 sind die Höchstgrenzen für die Gebühren 
festgelegt. Die neue Nummer 14 wurde zur Klar-
stellung für die Fälle eingefügt, in denen von der 
Gebühr oder dem Wert der Hauptsache auszu-
gehen ist. Absatz 3 Satz 3 ermächtigt die Kartell-
behörde, bei außergewöhnlich hohem personel-
lem oder sachlichem Aufwand die Höchstgebühr 
des Absatzes 3 Satz 2 bis auf das Doppelte zu 
erhöhen. Absatz 3 Satz 4 gibt der Kartellbehörde 
die Möglichkeit, die nach den Sätzen 1 bis 3 
ermittelten Gebühren aus Gründen der Billigkeit 
zu ermäßigen. 

c) Durch die Ergänzung des § 80 Abs. 5 wird be-
wirkt, daß Gebühren für die Ministerentschei-
dung nach § 24 Abs. 3 nicht erhoben werden, 
wenn die vorangegangene Untersagungsver-
fügung des Bundeskartellamtes nach § 24 Abs. 2 
Satz 1 nach Erlaß der Ministerentscheidung im 
Rechtsmittelverfahren aufgehoben oder vom 
Bundeskartellamt zurückgenommen worden ist. 

d) Der neue Absatz 7 Nr. 4 stellt klar, daß bei 
einem Widerruf oder einer Änderung einer Ver- 
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fügung zur Aufnahme in eine Wirtschaftsver-
einigung die Gebühren von dem Unternehmen zu 
zahlen sind, das die Aufnahmeverfügung durch 
rechtswidrige Einwirkung herbeigeführt hat. 

Zu Artikel 1 Nr. 29 

§ 87 Abs. 1 Satz 2 ist wegen der Aufhebung der 
dort genannten Vorschriften gegenstandslos ge-
worden. 

Zu Artikel 1 Nr. 30 

a) Die Änderung der Verweisung berücksichtigt die 
Einfügung des § 5 b. 

b) Die Neufassung stellt klar, daß § 91 Abs. 1 Satz 2 
auch in bezug auf Schiedsverträge über künftige 
Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen oder Be-
schlüssen nach § 6 nur solche Schiedsverträge 
erfaßt, die nicht jedem Beteiligten das Recht 
geben, im Einzelfall statt der Entscheidung durch 
das Schiedsgericht eine Entscheidung durch das 
ordentliche Gericht zu verlangen. Im Gegensatz 
zur Regelung in § 91 Abs. 1 Satz 1 sind solche 
Schiedsverträge allerdings nicht nichtig, sondern 
nur unwirksam, „soweit nicht die Kartellbehörde 
auf Antrag eine Erlaubnis erteilt". 

Zu Artikel 1 Nr. 31 

a) Nach § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungs-
gesetzes (PBefG) in der Fassung des Zweiten 
Änderungsgesetzes vom 8. Mai 1969 (Bundes-
gesetzbl. I S. 348) soll die Zusammenarbeit der 
Unternehmen des Personenverkehrs im Interesse 
einer Verbesserung der öffentlichen Verkehrs-
bedienung gefördert werden. Verträge von Unter-
nehmen des Personenverkehrs oder Beschlüsse 
oder Empfehlungen von Vereinigungen dieser 
Unternehmen, die diesem Zweck dienen, sind 
von der Anwendung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen nach § 99 Abs. 1 nur 
ausgenommen, wenn und soweit insbeson-
dere auf ihnen beruhende Entgelte oder Bedin-
gungen nach den Vorschriften des Personen-
beförderungsgesetzes genehmigt werden müssen. 
Wenn und soweit Verträge, Beschlüsse und Emp-
fehlungen im Rahmen des § 8 Abs. 3 PBefG da-
gegen etwas anderes als die Grundlagen insbe-
sondere genehmigungsbedürftiger Entgelte oder 
Bedingungen enthalten (z. B. Absprachen über 
Gebietsabgrenzung), ist § 99 Abs. 1 auf sie nicht 
anwendbar; sie können daher nach der gegen-
wärtigen Rechtslage unter die §§ 1, 15 oder 18 
fallen. Im Hinblick auf die Ziele, die mit der 
Förderung der freiwilligen Zusammenarbeit von 
Verkehrsunternehmen nach § 8 Abs. 3 PBefG 
verfolgt werden, erscheint es geboten und aus-
reichend, die genannten Verträge, Beschlüsse 
und Empfehlungen unter den im neuen Absatz 2 
Nr. 1 a bezeichneten Voraussetzungen von der 

Anwendung der §§ 1, 15 und 18 auszunehmen, 
sie jedoch der Mißbrauchsaufsicht der Kartell-
behörde (§ 104) zu unterstellen. 

b) Durch die Verweisung auf § 8 Abs. 3 PBefG 
werden Art und Inhalt der Verträge festgelegt. 
Im übrigen gilt der neue § 99 Abs. 2 Nr. 1 a 
für alle Unternehmen, die sich mit der Beförde-
rung von Personen befassen, also nicht nur für 
die vom Personenbeförderungsgesetz erfaßten 
Unternehmen. Die Vorschrift erstreckt sich daher 
auch auf Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Personenbeförderung, an denen die Deutsche 
Bundesbahn oder andere Schienenbahnen des 
öffentlichen Verkehrs beteiligt sind. 

Der neue § 99 Abs. 4 Satz 1 lehnt sich an ent-
sprechende Regelungen in § 102 Abs. 1 und 
§ 102 a Abs. 1 an. Die Vorschrift bedeutet für die 
Verkehrsunternehmen eine erhebliche Verwal-
tungsvereinfachung. Die im neuen Absatz 2 
Nr. 1 a genannten Verträge, Beschlüsse und 
Empfehlungen werden bereits wirksam, wenn 
sie bei der zuständigen Genehmigungsbehörde 
gemeldet werden. Da die Genehmigungsbehörde 
die Meldungen an die Kartellbehörde weiter-
leitet, ist eine besondere Meldung bei der Kar-
tellbehörde nicht erforderlich. § 99 Abs. 4 Satz 2 
soll sicherstellen, daß bei der Mißbrauchsaufsicht 
der Kartellbehörde über Verträge, Beschlüsse und 
Empfehlungen der in § 99 Abs. 2 Nr. 1 a bezeich-
neten Art die Belange des Personenbeförderungs-
gesetzes Berücksichtigung finden. Die Vorschrift 
entspricht § 102 a Abs. 3 und § 103 Abs. 4. 

Zu Artikel 1 Nr. 32 

Der neue § 104 a stellt klar, daß die §§ 22 und 26 
Abs. 2 des Gesetzes den Vorschriften des Energie-
wirtschaftsgesetzes und der dazu erlassenen Fünften 
Durchführungsverordnung vorgehen. Diese Klar-
stellung ist erforderlich, weil sich bei der Anwen-
dung der beiden Gesetze und der Fünften Durch-
führungsverordnung Überschneidungen ergeben 
können, z. B. hinsichtlich der Verpflichtung zur Be-
lieferung von Abnehmern, die über eigene Energie-
erzeugungsanlagen verfügen. 

Zu Artikel 1 Nr. 33 

§ 105 Satz 2 wurde gestrichen, weil eine Erlaubnis 
der Kartellbehörde für die Kündigung von Demarka-
tionsverträgen entbehrlich erscheint. Auch für 
Demarkationsverträge sollen insoweit die allge-
meinen Vorschriften (§ 13) gelten. 

Zu Artikel 2 

Artikel 2 ermächtigt den Bundesminister für Wirt

-

schaft und Finanzen, das Gesetz in der durch Ar- 
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tikel 1 geänderten Fassung neu bekanntzumachen 
und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu be-
reinigen. 

Zu Artikel 3 

Artikel 3 enthält die sogenannte Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Für 
diejenigen Vorschriften, welche die Zusammen-
schlußkontrolle betreffen, ist vorsorglich ein rück-
wirkendes Inkrafttreten vorgesehen. Dieser Vor-
schlag beruht auf folgenden Erwägungen: Es ist 

denkbar, daß auf Grund des sogenannten Ankündi-
gungseffekts des Entwurfs Zusammenschlüsse von 
Unternehmen in größerer Zahl vollzogen werden, 
um der im Entwurf vorgesehenen Kontrolle zu ent-
gehen. Sollte dies geschehen und dadurch der Zweck 
des Entwurfs, die Voraussetzungen für einen wirk-
samen Wettbewerb zu sichern, vereitelt werden, so 
ist die vorgesehene Rückwirkung gerechtfertigt. Ar-
tikel 4 Satz 1 nennt als Zeitpunkt des rückwirkenden 
Inkrafttretens das Datum der Kabinettentscheidung. 
Dadurch soll das Vertrauen darauf, daß Zusammen-
schlüsse noch unkontrolliert vollzogen werden 
dürfen, bereits von diesem Tage an ausgeschlossen 
werden. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

I. Zu Artikel 1 

1. Nummer 1 (§ 5b) 

a) Der Bundesrat bittet die Bundesregie-
rung, im weiteren Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens zu § 5b klarzustellen, 
daß diese Vorschrift alle Formen der 
Kooperation erfaßt, die nicht unter den 
Begriff des Unternehmenzusammenschlus-
ses fallen. Der Begriff „Koordinierung" 
ist für sich allein nicht eindeutig genug. 

b) Zu § 5b 

In Absatz 1 sind nach dem Wort „Unter-
nehmensfunktionen" die Worte „ohne 
Preisabreden" einzufügen. 

Begründung 

Zu den Unternehmensfunktionen gehören 
auch Kalkulation und Verkauf (s. Be-
gründung zum Gesetzentwurf S. 20). 
Wird die Koordinierung oder Zusammen-
fassung der Kalkulation oder des Ver-
kaufs mit Preisabreden verbunden, so 
handelt es sich hierbei um Preiskartelle. 
Im Interesse der Verbraucher muß klar-
gestellt sein, daß solche Kartelle in jedem 
Falle verboten sind, soweit nicht die be-
sonderen Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 
GWB vorliegen. 

2. Nummer 5 (§ 18) 

a) In § 18 Abs. 1 Buchstabe a ist das Wort 
„Vielzahl" durch die Worte „für den 
Wettbewerb auf dem Markt erhebliche 
Zahl" zu ersetzen. 

Begründung 

Durch die Ergänzung soll klargestellt 
werden, daß die Kartellbehörde nur ein-
greifen kann, wenn die gebundenen Ver-
tragsbeteiligten eine Gruppe darstellen, 
die für den Wettbewerb auf dem rele-
vanten Markt erheblich ist. Das Wort 
„Vielzahl" allein ist hierfür nicht eindeu-
tig genug. 

b) In § 18 ist nach Absatz 1 folgender Ab-
satz 1 a einzufügen: 

„(1a)  Als unbillig im Sinne des Absat-
zes 1 Buchstabe a ist nicht eine Beschrän-
kung anzusehen, bei der Leistung und 
Gegenleitung in einem angemessenen 
Verhältnis stehen." 

Begründung 

In Absatz 1 Buchstaben a und b wird das 
Wort „unbillig" im Zusammenhang mit 
voneinander abweichenden Tatbeständen 
verwendet. Es erscheint daher erforder-
lich, für beide Anwendungsfälle eine 
Begriffsbestimmung in das Gesetz auf-
zunehmen. 

3. Nummer 6 (§ 22) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im wei-
teren Gang des Gesetzgebungsverfahrens da-
für Sorge zu tragen, daß jeder Zweifel dar-
an ausgeräumt wird, daß eine Marktbeherr-
schung auch in den Fällen gegeben sein 
kann, in denen die gesetzlichen Vermutun-
gen gemäß § 22 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 und 
Abs. 2 Sätze 2 bis 4 des Entwurfs nicht Platz 
greifen; zu diesem Zweck sollten die Ver-
mutungstatbestände mit einem klarstellen-
den Zusatz in einem besonderen Absatz des 
§ 22 geregelt werden. 

4. Nummer 7 (§ 24) 

a) Zu § 23 Abs. 2 Nr. 2 

Die Bundesregierung wird gebeten, im 
weiteren Gang durch Gesetzgebungsver-
fahren klarzustellen, daß durch die Vor-
schrift des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Teilsatz 3 
die Bildung von Gemeinschaftsunterneh-
men zur Lösung von Aufgaben, die ein 
einzelnes Unternehmen nicht oder nur 
unter erheblicher Belastung bewältigen 
könnte, nicht verhindert oder erschwert 
werden soll, wenn die gesamtwirtschaft-
lichen Vorteile eines solchen Zusammen-
schlusses überwiegen. 

b) Zu § 24 Abs. 2 und § 24a Abs. 4 

§ 24 Abs. 2 Satz 3 ist durch folgende 
Sätze 3 und 4 zu ersetzen: 

„Hat das Bundeskartellamt die Verfü-
gung nach Satz 1 erlassen, so ist es un-
zulässig, den Zusammenschluß ohne 
Erlaubnis des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen zu vollziehen oder 
am Vollzug des Zusammenschlusses mit-
zuwirken; Rechtsgeschäfte, die gegen die-
ses Verbot verstoßen, sind unwirksam. 
Ein vollzogener Zusammenschluß, den 
das Bundeskartellamt untersagt hat, ist 
aufzulösen, wenn nicht der Bundesmini- 
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ster für Wirtschaft und Finanzen die 
Erlaubnis zu dem Zusammenschluß er-
teilt." 
Dementsprechend ist in § 24a Abs. 4 
Satz 2 die Verweisung „§ 24 Abs. 2 
Satz 3" durch die Verweisung „§ 24 
Abs. 2 Satz 3 und 4" zu ersetzen. 

Begründung 

Es empfiehlt sich, den Begriff „unwirk-
sam", der bereits in § 1 und an anderen 
Stellen des Gesetzes verwendet wird, 
zur Vermeidung von rechtlichen Zweifeln 
auch hier zu verwenden. Es sollte klar-
gestellt werden, daß unzulässige Rechts-
geschäfte zum Zwecke eines Zusammen-
schlusses nicht nichtig, sondern unwirk-
sam im Sinne von „schwebend unwirk-
sam" sind. Dies erscheint angemessen, 
weil die betroffenen Unternehmen noch 
die Möglichkeit haben, eine Erlaubnis 
nach § 24 Abs. 3 zu beantragen. 

Die Ersetzung des § 24 Abs. 2 Satz 3 
durch die Sätze 3 und 4 macht die An-
passung der Verweisung in § 24a Abs. 4 
Satz 2 erforderlich. 

c) In § 24 Abs. 2 ist nach Satz 2 folgender 
Satz einzufügen: 

„Vor einer Untersagung ist den obersten 
Landesbehörden, in deren Gebiet die be-
teiligten Unternehmen ihren Sitz haben, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben." 

Begründung 

Aus den gleichen Erwägungen, nach de-
nen in Absatz 4 Satz 4 eine Anhörung der 
obersten Landesbehörden durch den Bun-
desminister für Wirtschaft und Finanzen 
vorgesehen ist, sollten die obersten Lan-
desbehörden auch vor der Entscheidung 
des Bundeskartellamtes Gelegenheit er-
halten, jeweils zu den Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Stellung zu nehmen, ins-
besondere zu der in Nummer 2 vorgese-
henen Abwägung. 

d) Zu § 24 Abs. 6 

In § 24 Abs. 6 Nr. 2 sind nach den Wor-
ten „der Widerruf" die Worte „oder die 
Rücknahme" einzufügen. 

Begründung 

Notwendige Ergänzung 

5. Nummer 8 (§ 24a) 

a) In § 24a Abs. 1 Satz 2 ist der zweite 
Halbsatz zu streichen. 

Begründung 

Diese Vorschrift ist zumindest verfas-
sungspolitisch unerwünscht. 

Das Verfassungs- und Organisations-
recht z. B. öffentlich-rechtlicher Kredit-
institute, auf die die Entwurfsbegründung 
Bezug nimmt, fällt in die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder. Der Bundesge-
setzgeber wird allerdings auf Grund des 
Artikels 74 Nr. 16 GG den Ländern be-
stimmte Unternehmenszusammenschlüsse 
verbieten können. Es erscheint jedoch 
bedenklich, das Tätigwerden des Landes-
gesetzgebers usw. innerhalb seines Kom-
petenzbereichs von einer bundesbehörd-
lichen Vorentscheidung abhängig zu 
machen. Ein derartiges Untersagungsrecht 
stellt sich nicht als mildere Form eines 
gesetzlichen Verbots, sondern als ein 
aliud dar. 

Das in der Entwurfsbegründung ange-
führte Beispiel der Unterstellung der öf-
fentlich-rechtlichen Versicherungsunter-
nehmen, die über den Bereich eines Lan-
des hinaus tätig sind, unter die Aufsicht 
des Bundesaufsichtsamts für das Versi-
cherungs- und Bausparwesen durch § 2 
Abs. 3 des Gesetzes über die Errichtung 
eines Bundesaufsichtsamtes für das Ver-
sicherungs- und Bausparwesen vom 
31. Juli 1951 ist mit dem hier zu regeln-
den Sachverhalt nicht vergleichbar. 

Die Vorschrift kommt außerdem einer im 
Hinblick auf Artikel 3 GG bedenklichen 
Diskriminierung der Länder gleich, wenn 
sie jeden nach Landesrecht durch Gesetz 
oder sonstigen Hoheitsakt zu bewirken-
den Unternehmenszusammenschluß der 
Anmeldepflicht unterwirft, während im 
übrigen die Anmeldepflicht nur unter 
den Voraussetzungen des § 24a Abs. 1 
Satz 2 erster Halbsatz bestehen soll. 
Damit soll die aus wirtschaftspolitischer 
Sicht erforderliche lückenlose Fusions-
kontrolle im Grundsatz nicht in Frage 
gestellt werden. 

b) In § 24a Abs. 4 Satz 1 sind nach den 
Worten „von vier Monaten" die Worte 
„oder deren vereinbarter Verlängerung" 
einzufügen. 

Begründung 

Warten die Unternehmen die Fristver-
längerung, der sie zugestimmt haben, 
nicht ab, so sollte das die gleichen Folgen 
haben, wie wenn sie die gesetzlichen 
Fristen nicht abgewartet hätten. 
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6. Nummer 11 (§ 37a) 

In § 37a Abs. 1 sind nach dem Wort „un-
wirksam" die Worte „oder nichtig" einzu-
fügen. 

Begründung 

Verträge, die gegen § 15 oder § 103 Abs. 2 
verstoßen, sind nach dem Wortlaut dieser 
Bestimmungen nichtig. 

7. Nummer 12 (§ 38 Abs. 2) 

In § 38 Abs. 2 Nr. 3 ist der zweite Halbsatz 
wie folgt zu fassen: 

„Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 
Buchstabe b gelten entsprechend, letztere 
mit der Abweichung, daß der Anmeldung 
die Stellungnahmen der betroffenen Wirt-
schafts- und Berufsvereinigungen beizufügen 
sind." 

Begründung 

Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe a enthält lediglich 
eine Verweisung auf Nummer 1 Buchstabe b; 
es empfiehlt sich, unmittelbar auf letztere 
Bestimmung zu verweisen. Mit der Formulie-
rung „der betroffenen Lieferanten und Ab-
nehmer" können nur die Wirtschafts- und 
Berufsvereinigungen dieser Personenkreise 
gemeint sein. Es empfiehlt sich, dies klar-
zustellen, damit die Vorschrift den Anforde-
rungen entspricht, die an die Bestimmtheit 
einer Bußgeldvorschrift gestellt werden müs-
sen. 

8. Nummer 22 (§ 63) 

In § 63 Abs. 1 Nr. 1 ist nach dem Wort 
„widerrufen" das Wort ,, , zurückgenommen" 
einzufügen. 

Begründung 

Es erscheint angebracht, den Fall der Zu-
rücknahme einer Erlaubnis ebenso zu be-
handeln wie den Fall des Widerrufs (vgl. 
I 24 Abs. 5) . 

9. Nummer 28 (§ 80) 

Die Bundesregierung wird gebeten, im wei-
teren Gang des Gesetzgebungsverfahrens für 
die Klarstellung Sorge zu tragen, daß für die 
freiwillige Anmeldung nach § 24a Abs. 1 
Satz 1 die in § 80 Abs. 3 vorgesehene Ge-
bühr nur einmal erhoben werden kann. 

II. Zu Artikel 4 

1. Artikel 4 Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Dieses Gesetz tritt am 	 in Kraft;  

Artikel 1 Nr. 7 tritt, soweit er den § 24 
betrifft, mit Wirkung vom 19. Mai 1971, die 
hierzu gehörenden Folgeänderungen in Ar-
tikel 1 Nr. 3, 12 bis 22, 24 und 28 treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft." 

Begründung 

Gemäß Artikel 103 Abs. 2 GG, der auf das 
Recht der Ordnungswidrigkeiten entspre-
chend anzuwenden ist, können Bußgeldvor-
schriften nicht rückwirkend erlassen werden. 
Es genügt, wenn die Folgeänderungen zu 
§ 24 generell am Tage nach der Verkündung 
in Kraft treten. Die Kartellbehörde kann erst 
nach Verkündung des Gesetzes Verbote und 
Anordnungen auf Grund des § 24 erlassen. 
Vorschriften über das an § 24 anknüpfende 
Verfahren sowie Vorschriften über die Ahn-
dung von Verstößen gegen nach § 24 erlas-
sene Verbote oder Anordnungen brauchen 
deshalb erst nach Verkündung des Gesetzes 
in Geltung zu sein. 

2. Artikel 4 Satz 2 ist durch folgenden Halbsatz 
zu ergänzen: 

„ ; § 24 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt 
in diesen Fällen nicht". 

Begründung 

Nach Artikel 4 Satz 2 ist eine Verfügung des 
Bundeskartellamtes gegen Zusammenschlüs-
se, die in der Zeit vom 19. Mai 1971 bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vollzogen wor-
den sind, nur innerhalb einer Frist von 
neun Monaten seit Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zulässig. Nach § 24 Abs. 2 Satz 2 zwei-
ter Halbsatz, der bereits am 19. Mai 1971 in 
Kraft treten soll, kann das Bundeskartellamt 
vollzogene Zusammenschlüsse nur innerhalb 
eines Jahres seit Eingang der vollständigen 
Anzeige nach § 23 untersagen. Diese Frist 
könnte bei Inkrafttreten des Gesetzes in 
manchen Fällen bereits abgelaufen sein. Das 
Bundeskartellamt muß aber auch in solchen 
Fällen noch die Möglichkeit haben, gegen die 
in Artikel 4 Satz 2 genannten Zusammen-
schlüsse vorzugehen. 

III. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, da-
für Sorge zu tragen, daß die wettbewerbspoli-
tisch notwendige Verschärfung der Mißbrauchs-
aufsicht und die Einführung der Fusionskon-
trolle nicht zu unnötigen Eingriffen in den 
Wirtschaftsablauf führt, was angesichts der in 
Abschnitt III der amtlichen Begründung ange-
kündigten Personalverstärkung allein des Bun-
deskartellamtes um bis zu 90 Planstellen be-
fürchtet werden könnte. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung 
zur Stellungnahme des Bundesrates 

I. Zu Artikel 1 

1. Nummer 1 (§ 5b) 

a) Die Worte „Koordinierung einzelner 
Unternehmensfunktionen" in § 5b erfas-
sen jede Art der Zusammenarbeit von 
Unternehmen, die sich in der Rechtsform 
eines Kartells im Sinne des § 1 GWB 
vollzieht. Diejenigen Kooperationsfor-
men, die nicht unter § 1 fallen, brauchen 
auch nicht vom Kartellverbot freigestellt 
zu werden und liegen daher außerhalb 
des Anwendungsbereichs des § 5b. Sind 
in derartigen Fällen aber die Vorausset-
zungen des § 23 Abs. 2 (Zusammenschluß 
von Unternehmen) erfüllt, so finden die 
§§ 24 und 24a (Zusammenschlußkontrolle) 
Anwendung. 

Eine ausdrückliche Klarstellung dieses 
Zusammenhangs im Gesetzestext hält 
die Bundesregierung nicht für erforder-
lich. 

b) Dem Vorschlag, Preisabreden aus dem 
neuen § 5b auszuklammern, vermag sich 
die Bundesregierung nicht anzuschließen. 
Bloße Preiskartelle sind im Rahmen des 
§ 5b ohnehin nicht möglich, da der Ent-
wurf fordert, daß die Zusammenarbeit 
eine „Rationalisierung wirtschaftlicher 
Vorgänge" zum Gegenstand hat. Preis

-

abreden können also immer nur in Ver-
bindung mit Rationalisierungsabreden 
getroffen werden. Überdies setzt § 5b 
voraus, daß durch die Kooperation der 
Wettbewerb auf dem Markt nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird. Dies stellt sicher, 
daß gravierende Wettbewerbsbeschrän-
kungen nach § 5b nicht zugelassen wer-
den dürfen. 
Der neue § 5b gehört zu den Schwerpunk-
ten der Novelle und soll die Zusammen-
arbeit kleiner und mittlerer Unterneh-
men spürbar erleichtern. Diese Aufgabe 
könnte er nicht erfüllen, wenn bestimmte 
Arten der Koordinierung von Unterneh-
mensfunktionen von vornherein ausge-
schlossen würden. Kleine und mittlere 
Unternehmen sollen durch § 5b die 
Chance erhalten, zu einer leistungsstei

-

gernden Gruppenbildung zu kommen, 
ohne, wie bei der Unternehmenskonzen-
tration — ihre rechtliche und wirtschaft-
liche Selbständigkeit ein für allemal auf-
geben zu müssen. Die großen Unterneh

-

men haben die Möglichkeit, durch Unter-
nehmenskonzentration ihre Geschäfts-
politik einschließlich der Preisbildung 
nachhaltiger zu koordinieren als die klei-
nen und mittleren Unternehmen mit Hilfe 
von Kooperationsgemeinschaften. Ange-
sichts der zunehmenden Konzentrations-
bewegung ist es wettbewerbspolitisch be-
sonders wichtig, die Wettbewerbsfähig-
keit kleiner und mittlerer Unternehmen 
zu fördern und damit zugleich die An-
reize für eine selbständige unternehme-
rische Betätigung zu verstärken. Eine 
Schädigung der Verbraucherinteressen ist 
nicht zu befürchten, weil § 5b nur die 
Bildung einzelner, im Wettbewerb ste-
hender Unternehmensgruppen erleichtert, 
aber nicht auch die Errichtung branche

-

umfassender oder marktabschließender 
Kartelle ermöglicht. Dies gilt auch für 
Kartelle auf örtlich begrenzten Märkten. 
Ferner ist zu berücksichtigen, daß Ko-
operationsabsprachen nach § 5b der Miß-
brauchsaufsicht nach § 12 GWB unter-
liegen und bei Mißbrauch jederzeit für 
unwirksam erklärt werden können. 

2. Nummer 5 (§ 18) 

a) Die Auffassung, daß im neuen § 18 
Abs. 1 Buchstabe a das Wort „Vielzahl" 
durch die Worte „für den Wettbewerb 
auf dem Markt erhebliche Zahl" ersetzt 
werden sollte, teilt die Bundesregierung 
nicht. Der Ausdruck „Vielzahl" stellt be-
reits sicher, daß nur solche Ausschließ-
lichkeitsbindungen zum Gegenstand eines 
Kartellverfahrens gemacht werden kön-
nen, die für die gesamte Branche oder 
einen wesentlichen Teil davon typisch 
und damit auch für die Wettbewerbsver-
hältnisse in dieser Branche bedeutsam 
sind. Der Vorschlag des Bundesrates 
würde in jedem Einzelfall den Nachweis 
erfordern, daß eine vorhandene Vielzahl 
von Bindungen auch eine für den Wett-
bewerb auf dem Markt erhebliche Zahl 
darstellt. Dadurch würde die Anwendbar-
keit des neuen § 18 Abs. 1 Buchstabe a 
unnötig erschwert werden. Dies gilt um 
so mehr, als auch der verbesserte § 18 
z. B. den Bierlieferungsvertrag nicht ge-
nerell in Frage stellt. Nur etwaigen Miß-
bräuchen soll wirksamer als bisher ent-
gegengetreten werden. 
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b) Die vorgeschlagene gesetzliche Defini-
tion des Wortes „unbillig" im neuen § 18 
Abs. 1 Buchstabe a hält die Bundesregie-
rung nicht für erforderlich. Die Ergänzung 
wäre insofern sogar unerwünscht, als sie 
die Anwendung des Tatbestandsmerk-
mals „unbillig" in einer bestimmten Rich-
tung einseitig festlegen würde. Die be-
sondere Betonung des Verhältnisses von 
Leistung zu Gegenleistung würde von der 
wettbewerbspolitischen Betrachtung eher 
wegführen. 

3. Nummer 6 (§ 22) 

Nach Ansicht der Bundesregierung läßt be-
reits die von ihr vorgeschlagene Fassung 
des neuen § 22 Abs. 1 und 2 keinen Zweifel 
daran aufkommen, daß Marktbeherrschung 
auch dann vorliegen kann, wenn die Vor-
aussetzungen der Vermutungen in § 22 
Abs. 1 Sätze 3 bis 5 und Abs. 2 Sätze 2 bis 4 
nicht erfüllt sind. Eine ausdrückliche Klar-
stellung, daß die Grundtatbestände der 
Marktbeherrschung durch die Vermutungen 
nicht eingeschränkt werden, würde der Sy-
stematik des Gesetzes zuwiderlaufen (vgl. 
§ 17 Abs. 1 Satz 2). Der Befürchtung des 
Bundesrates könnte jedoch insoweit Rech-
nung getragen werden, als die Vermutungen 
redaktionell von den Grundtatbeständen der 
Marktbeherrschung in § 22 Abs. 1 Sätze 1 
und 2 sowie Abs. 2 Satz 1 getrennt und in 
einem besonderen Absatz 2a geregelt wer-
den könnten. Dies wäre durch folgende Um-
stellung innerhalb des Artikels 1 Nr. 6 
Buchstabe a des Regierungsentwurfs mög-
lich: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende 
Fassung: 

„(1) Soweit ein Unternehmen für eine 
bestimmte Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen ohne Wettbewerber ist 
oder keinem wesentlichen Wettbewerb 
ausgesetzt ist, ist es marktbeherrschend 
im Sinne dieses Gesetzes. Ein Unter-
nehmen ist auch marktbeherrschend 
im Sinne dieses Gesetzes, wenn es als 
Anbieter oder Nachfrager einer bestimm-
ten Art von Waren oder gewerblichen 
Leistungen eine im Verhältnis zu seinen 
Wettbewerbern überragende Marktstel-
lung hat; hierbei sind außer seinem 
Marktanteil seine Finanzkraft, sein Zu-
gang zu den beschaffungs- oder Absatz-
märkten, Verflechtungen mit anderen Un-
ternehmen sowie rechtliche oder tatsäch-
liche Schranken für den Marktzutritt an-
derer Unternehmen zu berücksichtigen. 

(2) Als marktbeherrschend gelten auch 
zwei oder mehr Unternehmen, soweit  

zwischen ihnen für eine bestimmte Art 
von Waren oder gewerblichen Leistungen 
allgemein oder auf bestimmten Märkten 
aus tatsächlichen Gründen ein wesent-
licher Wettbewerb nicht besteht und so-
weit sie in ihrer Gesamtheit die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 oder 2 
erfüllen. 

(2a) Es wird vermutet, daß ein Unter-
nehmen marktbeherrschend im Sinne die-
ses Gesetzes ist, wenn es für eine be-
stimmte Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen einen Marktanteil von 
mindestens 40 vom Hundert und keiner 
seiner Wettbewerber auf diesem Markt 
einen Anteil von mehr als 10 vom Hun-
dert hat; die Vermutung gilt nicht, wenn 
das Unternehmen im letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 
weniger als 250 Millionen Deutscher 
Mark hatte; für die Berechnung der 
Marktanteile und Umsatzerlöse gilt § 23 
Abs. 1 Sätze 2 bis 6 entsprechend. Es wird 
vermutet, daß die Vorausetzungen des 
Absatzes 2 vorliegen, wenn die Unter-
nehmen sich beim Fordern oder Anbie-
ten von Preisen über einen längeren 
Zeitraum hinweg gleichförmig verhalten; 
die Vermutung gilt nicht, soweit es sich 
um Unternehmen handelt, die im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsatz-
erlöse von weniger als 100 Millionen 
Deutscher Mark hatten; für die Berech-
nung der Umsatzerlöse gilt § 23 Abs. 1 
Sätze 2 bis 6 entsprechend." 

4. Nummer 7 (§§ 23 und 24) 

a) Die Bildung von Gemeinschaftsunterneh-
men, d. h. der partielle Zusammenschluß 
von Unternehmen durch Ausgliederung 
z. B. der Entwicklung oder der Produktion 
bestimmter Waren auf ein gemeinschaft-
schaftliches drittes Unternehmen, gewinnt 
als Form der Unternehmenskonzentra-
tion immer größere Bedeutung. Aus die-
sem Grunde mußten auch diese Fälle im 
neuen § 23 Abs. 2 als Zusammenschluß 
erfaßt werden. 

Auf der anderen Seite ist gerade die 
Bildung von Gemeinschaftsunternehmen 
ein Mittel zur Lösung von Zukunftsauf-
gaben, die ein Unternehmen allein nicht 
bewältigen kann. Werden in derartigen 
Fällen die Toleranzgrenzen des § 24 
Abs. 8 überschritten und entsteht durch 
die Bildung des Gemeinschaftsunterneh-
mens eine marktbeherrschende Stellung, 
so muß die Kartellbehörde die gesamt-
wirtschaftlichen Vor- und Nachteile des 
Zusammenschlusses gegeneinander ab- 
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wägen. Die Grundlage hierfür bieten § 24 
Abs. 1 Nr. 2 und § 24 Abs. 3 Satz 1 des 
Entwurfs. Stellt die Kartellbehörde fest, 
daß es sich um eine gesamtwirtschaftlich 
bedeutsame Aufgabe handelt, die sich 
nur durch Zusammenfassung der Ressour-
cen der beteiligten Unternehmen lösen 
läßt, SQ wird die Abwägung zugunsten 
des Gemeinschaftsunternehmens ausfal-
len. 

b) Die Bundesregierung stimmt diesem Vor-
schlag mit der Maßgabe zu, daß § 24 
Abs. 2 Satz 3 durch folgende Sätze 3 
und 4 zu ersetzen ist: 

„Hat das Bundeskartellamt die Verfü-
gung nach Satz 1 erlassen, so ist es un-
zulässig, den Zusammenschluß ohne Er-
laubnis des Bundesministers für Wirt-
schaft und Finanzen zu vollziehen oder 
am Vollzug des Zusammenschlusses mit-
zuwirken; Rechtsgeschäfte, die gegen die-
ses Verbot verstoßen, sind unwirksam; 
dies gilt nicht für Verträge über die Ver-
schmelzung, Umwandlung, Eingliederung 
oder Gründung eines Unternehmens und 
für Unternehmensverträge im Sinne der 
§§ 291 und 292 des Aktiengesetzes, so-
bald sie durch Eintragung in das Han-
delsregister oder in das Genossenschafts-
register rechtswirksam geworden sind. 
Ein vollzogener Zusammenschluß, den 
das Bundeskartellamt untersagt hat, ist 
aufzulösen, wenn nicht der Bundesmini-
ster für Wirtschaft und Finanzen die Er-
laubnis zu dem Zusammenschluß erteilt." 

Diese Formulierung hält sich an den Vor-
schlag des Bundesrates, stellt aber durch 
eine Ergänzung des Satzes 3 klar, daß 
die Unwirksamkeit verbotswidriger 
Rechtsgeschäfte (Satz 3 Teilsatz 2) in be-
stimmten Fällen durch Eintragung der 
Verträge in das Handels- oder Genossen-
schaftsregister geheilt wird. Diese Ergän-
zung soll, ebenso wie der entsprechend 
gefaßte § 24 Abs. 7 Nr. 3 Teilsatz 2 des 
Entwurfs, der Rechtssicherheit dienen. 
§ 24 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des 
Bundesrates, wonach auch derartige, zi-
vilrechtlich wirksame Zusammenschlüsse 
aufzulösen sind, bleibt unberührt. 

c) bis d) Diesen Vorschlägen stimmt die 
Bundesregierung zu. 

5. Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 24a) 

a) Dem Vorschlag, § 24a Abs. 1 Satz 2 des 
Entwurfs zu streichen, schließt sich die 
Bundesregierung nicht an. Sieht man die 
genannte Vorschrift als verfassungspoli

-

tisch unerwünscht oder im Hinblick auf 
Artikel 3 GG als bedenklich an, so bleibt 
nur die Möglichkeit, der Überlegung des 
Bundesrates zu folgen und den Ländern 
die Vollziehung von Zusammenschlüssen, 
die nicht innerhalb der Toleranzgrenzen 
des § 24 Abs. 8 des Entwurfs liegen, ge-
nerell zu verbieten. Andernfalls würde 
die bundeseinheitliche Zusammenschluß-
kontrolle gerade in dem wichtigen Be-
reich der öffentlich-rechtlichen Kredit-
institute lückenhaft werden. 

b) Diesem Vorschlag stimmt die Bundesre-
gierung zu. 

6. Nummer 11 (§ 37a) 

Diesem Vorschlag stimmt die Bundesregie-
rung zu. 

7. Nummer 12 (§ 38 Abs. 2) 

Auch diesem Vorschlag stimmt die Bundes-
regierung zu. 

8. Nummer 22 (§ 63) 

Diesem Vorschlag wird ebenfalls zuge-
stimmt. 

9. Nummer 28 (§ 80) 

Der Anregung des Bundesrates könnte durch 
die Einfügung des folgenden Satzes 5 in den 
neuen § 80 Abs. 2 entsprochen werden: 

„Auf die Gebühr für die Untersagung eines 
Zusammenschlusses nach § 24 Abs. 2 Satz 1 
ist die Gebühr für die Anmeldung des Zu-
sammenschlusses nach § 24a Abs. 1 anzu-
rechnen." 

II. Zu Artikel 4 

Der vorgeschlagenen Änderung des Artikels 4 
stimmt die Bundesregierung zu. 

III. Die Bundesregierung hat bereits in der Begrün-
dung des Entwurfs (Abschnitt II) deutlich ge-
macht, daß die vorgeschlagene Verschärfung 
der Vorschriften über marktbeherrschende Un-
ternehmen kein Dirigismus ist und daß der Ein-
griff in die Dispositionsfreiheit der Unterneh-
men sich auf das zum Schutz des Wettbewerbs 
unbedingt notwendige Maß beschränkt. 

Eine Personalverstärkung des Bundeskartell-
amtes von gegenwärtig rund 200 auf maximal 
rund 290 Planstellen erscheint begründet, wenn 
man berücksichtigt, daß der gegenwärtige Per- 
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sonalbestand des Amtes knapp bemessen ist 
und daß nicht nur die Zusammenschlußkontrolle 
und die verstärkte Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Unternehmen, sondern 
auch die vorgesehenen Kooperationserleichte-
rungen (§§ 5b und 28) erhebliche Mehrarbeit mit 
sich bringen. Ein wirksamer Schutz des Wett-
bewerbs und bessere Entfaltungsmöglichkeiten 
für kleine und mittlere Unternehmen werden 

dazu beitragen, die marktwirtschaftliche Ord-
nung in der Bundesrepublik Deutschland auch 
für die Zukunft zu sichern. Diese wichtige wirt-
schaftspolitische Aufgabe erfordert einen ent-
sprechenden Einsatz. Die Bundesregierung wird 
selbstverständlich darauf achten, daß zusätz-
liches Personal nur in dem unbedingt notwendi-
gen Umfang bereitgestellt wird. 


